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Management Summary 
Ausgangslage und Fragestellung 
Das Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsabreden (Kar-
tellgesetz, KG) vom 6. Oktober 1995 wurde durch den Gesetzgeber im 
Jahr 2003 in verschiedener Hinsicht revidiert. Die wesentlichste Neue-
rung des per 1.1.2004 in Kraft getretenen Kartellgesetzes betrifft die Mög-
lichkeit, direkte Sanktionen bei unzulässigen Verhaltensweisen zu ver-
hängen. Damit soll insbesondere die Präventivwirkung des KG erhöht 
werden, was durch die in Art 49a KG erwähnten Instrumente wie bei-
spielsweise die Bonusregel resp. Kronzeugenregelung sichergestellt wer-
den soll. Neben der Sanktionierungsmöglichkeit wurde im Rahmen der 
Revision zudem auch ein Vermutungstatbestand für vertikale Mindest-
preisbindungen und absoluten Gebietsschutz geschaffen (Art. 5 Abs. 4 
KG) und der Begriff der Marktbeherrschung präzisiert (Art. 4 Abs. 2 KG). 
Aufgrund von Art. 59a KG ist der Bundesrat beauftragt, die Evaluation der 
Wirksamkeit der Massnahmen und des Vollzugs des KG vorzunehmen. 
Hierzu hat der Bundesrat nach Abschluss der Evaluation, spätestens 
aber fünf Jahre nach Inkrafttreten der Bestimmungen im Frühjahr 2009, 
dem Parlament Bericht zu erstatten und Vorschläge für das weitere Vor-
gehen zu unterbreiten. Um diesen Verpflichtungen nachzukommen, wur-
den verschiedene interne und externe Projekte vergeben.  
Polynomics wurde beauftragt abzuklären, inwieweit 
1. die Bestimmungen und Instrumente des KG von 1995 zu einer Erhö-

hung der statischen und dynamischen Effizienz beitragen und ob 
2. die vorgenommenen Änderungen der Instrumente per 1. April 2004 

ihre erwartete Wirkung erzielt haben. 
Der erste Teil des Forschungsauftrags beschäftigt sich mit den gesamt-
wirtschaftlichen Auswirkungen der KG-basierten wettbewerbspolitischen 
Aktivitäten und wird in Form einer Outcome-Analyse durchgeführt. Be-
wusst besteht der Auftrag darin, den Versuch zu unternehmen, die ge-
samtwirtschaftlichen Auswirkungen zu quantifizieren. Im Gegensatz dazu 
steht beim zweiten Teil des Forschungsauftrages die qualitative Analyse 
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der Wirkung der KG-Revision im Vordergrund, indem basierend auf inter-
nationalen Erfahrungen mögliche Analogieschlüsse für die Schweiz ge-
zogen werden.  

Herausforderungen einer Outcome-Analyse 
Die Outcome-Analyse versucht, den Einfluss von wettbewerbspolitischen 
Aktivitäten der vergangenen Jahre auf zentrale volkswirtschaftliche Ent-
wicklungen nachzuweisen. Eine Outcome-Analyse ist dabei mit verschie-
denen Herausforderungen verbunden:  
� Outcome-Messung: Sollen die gesamtwirtschaftlichen Effekte wettbe-

werbspolitischer Aktivitäten ermittelt werden, stellt sich zuerst die Fra-
ge, welches die relevanten Outcome-Indikatoren sind. Stellt man auf 
den Zweck des KG ab, so dienen wettbewerbspolitisch motivierte Ein-
griffe dazu, eine Situation mit wirksamem Wettbewerb zu schaffen re-
spektive dessen Bestand zu sichern. Wirksamer Wettbewerb lässt sich 
jedoch nicht anhand einer einzelnen Grösse abbilden. So kann die 
Wertschöpfungs-, Preis- oder die Produktivitätsentwicklung genauso 
zur Beschreibung von Wettbewerb verwendet werden, wie das Aus-
mass an Innovationen und Gewinnen oder das Preis-
Leistungsverhältnis. Neben der konkreten Wahl der Outcome-
Indikatoren stellt sich zudem die Frage, auf welcher Ebene die Effekte 
gemessen werden. Theoretisch sind gesamtwirtschaftliche Effekte auf 
der Ebene der gesamten Volkswirtschaft zu beschreiben. Angesichts 
der Vielfalt der Einflüsse, die auf gesamtwirtschaftliche Grössen wie 
Preisniveau, Wachstum usw. einwirken, bietet sich als Analyseebene 
die Branchenebene an, wobei damit aber mögliche Interdependenzen 
zwischen Branchen vernachlässigt werden. Auf alle Fälle unterschei-
det sich eine Outcome-Analyse von der üblicherweise bei wettbe-
werbspolitischen Analysen und auch deren Evaluation vorgenomme-
nen Einzelfallbetrachtung. 

� Messung der Aktivität der Wettbewerbsbehörde: Um den Einfluss 
wettbewerbspolitischer Aktivitäten zu messen, sind diese klar abzu-
grenzen. In der vorliegenden Untersuchung bietet sich eine Fokussie-
rung auf die Aktivitäten basierend auf dem KG an. Problematisch dar-
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an ist, dass es verschiedene Intensitäten KG-basierter Aktivitäten gibt. 
Diese reichen von Bekanntmachungen bezüglich der Auslegung von 
wettbewerbsrechtlich problematischen Tatbeständen über Vorabklä-
rungen bzw. Vorprüfungen bis hin zu Verfahren mit und ohne Eingriff 
bzw. Auflagen durch die Wettbewerbsbehörde bzw. nachgelagerte In-
stanzen. Die Messung der KG-basierten Entscheide wird dadurch er-
schwert, dass neben den dokumentierten Eingriffen auch Beratungen 
und Vorabklärungen das Verhalten der Akteure beeinflussen können, 
namentlich wenn sie zum spontanen Verzicht auf ein Verhalten oder 
zu einer einvernehmlichen Lösung führen. Zusätzlich zu dieser Prob-
lematik ist ausserdem noch die Frage der zeitlichen Wirkung von wett-
bewerbspolitischen Aktivitäten zu berücksichtigen. So ist es a priori 
nicht voraussehbar, wann eine wettbewerbspolitische Aktivität ihre et-
waige Wirkung auf das Verhalten der Akteure entfaltet. Dies vor dem 
Hintergrund, dass zwischen der Eröffnung einer Vorabklärung bis zum 
Abschluss einer Untersuchung oder eines nachgelagerten Verfahrens 
viel Zeit verstreichen kann. Darüber hinaus besteht im Rechtsstaat die 
Erwartung, dass die Akteure ihr Verhalten bereits gestützt auf die 
Rechtslage anpassen und nicht nur in Erwartung oder als Folge von 
Entscheiden der Aktivitäten der Behörden.  

� Identifikation der relevanten Einflussgrössen: Eine weitere Herausfor-
derung bei der Outcome-Analyse ist die Trennung des Einflusses der 
wettbewerbspolitischen Aktivität auf den Outcome von anderen eben-
falls wichtigen Einflussgrössen. So wird die Wertschöpfungsentwick-
lung in einer Branche oft stark von der gesamtwirtschaftlichen Kon-
junktur und anderen wirtschaftspolitischen Faktoren als dem KG be-
stimmt, womit sich etwaige Einflüsse der wettbewerbspolitischen Akti-
vität nur sehr schwer isolieren lassen.  

Branchenauswahl und Untersuchungsmethoden 
Im Rahmen der Untersuchung wurde den skizzierten Herausforderungen 
einer Outcome-Analyse wie folgt begegnet: 
� Outcome-Messung: Für die Beurteilung der Outcome-Entwicklung 

standen die Wertschöpfung, die Preise sowie die Produktivität im Vor-
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dergrund. Dies nicht zuletzt deshalb, weil dadurch der wirksame Wett-
bewerb durch Indikatoren umschrieben wird, die entweder stärker die 
Produzenten- (Wertschöpfung) respektive die Konsumentensichtweise 
(Preise) beinhalten. Wie oben ausgeführt bilden Branchen und nicht 
einzelne Fälle die Analyseebene.  

� Messung der Aktivität der Wettbewerbsbehörde: Um die wettbewerbs-
politischen Aktivitäten abzubilden, wurden die Kartellrechtsfälle seit 
1996 nach Untersuchungsgegenstand aufgearbeitet und den ver-
schiedenen Branchen zugeordnet. Betrachtet wurden dabei sowohl 
die Vorabklärungen als auch die Untersuchungen mit den entspre-
chenden Entscheiden. Aufgrund der Häufigkeit der Kartellrechtsfälle 
und unter Berücksichtigung der Datenverfügbarkeit wurden die Bran-
chen Detailhandel, Retail-Banking und Energieversorgung einer detail-
lierten Outcome-Analyse unterzogen.  

� Identifikation der relevanten Einflussgrössen: Um etwaige Effekte der 
wirtschafspolitischen Aktivitäten auf die Outcome-Entwicklung zu 
messen, wurden weitere mögliche Einflussgrössen analysiert. Im Vor-
dergrund standen je nach Branche die gesamtwirtschaftliche Konjunk-
tur- resp. Preisentwicklung, die Wertschöpfungsentwicklung in den 
entsprechenden Sektoren im Ausland sowie die Entwicklung weiterer 
Branchenindikatoren.  

Um die Wirksamkeit der wettbewerbspolitischen Aktivität zu beurteilen, 
sind entsprechende Untersuchungshypothesen zu formulieren. Grund-
sätzlich hat die Wettbewerbsbehörde jeweils die Möglichkeit, in einem 
konkreten Fall einzugreifen oder auf eine Intervention zu verzichten. Wie 
Tabelle 1 verdeutlicht, sind dabei die Situationen zu unterscheiden, in de-
nen die Wettbewerbsbehörde ein geplantes (ex ante) oder ein effektives 
Verhalten (ex post) von Marktakteuren zu beurteilen hat. 
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Tabelle 1 Wettbewerbspolitische Handlungsmöglichkeiten 
Geplantes Verhalten 

der Marktakteure

Effektives Verhalten 

der Marktakteure

Wettbewerbspolitischer 

Eingriff 

Hypothese 1, Situation A Hypothese 1, Situation B 

Kein wettbewerbspoliti-

scher Eingriff 

Hypothese 2 Hypothese 2 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die Hypothese 1 betrifft den Fall, dass die Wettbewerbsbehörde eingreift. 
Dieser Eingriff ist nur dann gerechtfertigt, wenn eine Situation ohne wirk-
samen Wettbewerb in Richtung wirksamer Wettbewerb verbessert wer-
den kann (Hypothese 1, Situation B). In diesem Fall sollte – sofern die 
Isolierung des Effekts des Eingriffs gelingt - ein verbesserter Outcome der 
Branche nachgewiesen werden können. Heikler bezüglich Nachweis des 
Effekts der Wettbewerbspolitik wird die Situation, wenn ein geplantes 
Verhalten der Akteure unterbunden wird (Hypothese 1, Situation A). Hier 
sind Schlüsse fast nur möglich, wenn in einem Vergleichsmarkt das frag-
liche Verhalten möglich war und zu einem anderen Branchen-Outcome 
als im Fall der Schweiz geführt hat.  
Die Hypothese 2 betrifft den Fall, dass die Wettbewerbsbehörde nicht 
eingreift. Diese Vorgehensweise ist nur dann gerechtfertigt, wenn auf-
grund des Verzichts auf einen Eingriff das geplante oder effektive Verhal-
ten der Akteure der wirksame Wettbewerb nicht gefährdet wird. Insbe-
sondere ist auf wettbewerbspolitische Eingriffe zu verzichten, wenn da-
durch wettbewerbsgetriebene Anpassungsprozesse in den Märkten ge-
stört würden. Da bei einem wettbewerbspolitischen Eingriff im Fall funkti-
onierender Märkte die Gefahr besteht, dass der Eingriff selbst den Wett-
bewerb gefährdet, ist der Verzicht auf einen Eingriff zur Vermeidung 
wettbewerbspolitischer Fehler immer dann zwingend erforderlich, wenn 
Marktprozesse durch den Eingriff gestört würden. Das erwartete Ergebnis 
eines Nicht-Eingreifens ist, dass sich insb. im internationalen Querver-
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gleich eine vergleichbare Entwicklung des Branchen-Outcome eingestellt 
hat und jedenfalls keine Verschlechterung, die mit einem gesetzeskon-
formen Eingreifen der Wettbewerbsorgane hätte verhindert werden kön-
nen.  
Um die Hypothesen zu untersuchen und somit die Auswirkungen wettbe-
werbspolitischer Aktivitäten auf die Outcome-Entwicklung zu bestimmen, 
wurden zwei methodische Ansätze verfolgt. Zum einen wurden ökono-
metrische Schätzungen auf Basis von Jahres- und Quartalsdaten durch-
geführt. Mit Hilfe von Wachstumsschätzungen mit Fehlerkorrekturtermen 
wurde untersucht, inwieweit die Entwicklung von Wertschöpfung oder 
Preisen innerhalb einer Branche mit KG-Fällen in der jeweiligen Branche 
erklärt werden kann. Die Herausforderungen dieses methodischen An-
satzes lagen darin, dass die vorhandenen Branchendaten sehr aggregiert 
vorlagen, die Zeitspanne zwischen den relevanten Entscheiden und dem 
Ende der Beobachtungsperiode sehr kurz war und schliesslich in den un-
tersuchten Branchen viele der identifizierten KG-Fälle mit einem «Nicht-
Entscheid» (bspw. Einstellung der Vorabklärung, Zulassung ohne Aufla-
gen, etc.) verbunden waren. Das heisst bei den drei untersuchten Bran-
chen bestand die für empirische Abklärungen einfachste Situation B unter 
Hypothese 1 nur in einem Fall.  
Aufgrund des Problems, dass in den drei untersuchten Fällen nur wenig 
befriedigende ökonometrische Modelle zur Erklärung der Branchenent-
wicklung aufgestellt werden konnten, wurde ein zweiter methodischer An-
satz verwendet, der nicht auf die Berechnung von statistisch signifikanten 
Einflussgrössen abzielt, sondern die Entwicklung der relevanten Outco-
me-Indikatoren in einer Branche in einen möglichst breiten Kontext weite-
rer Einflussgrössen neben den KG-basierten Entscheiden stellt. Dazu galt 
es, die relevanten KG-Fälle aufzubereiten, um einen Eindruck zu erhal-
ten, wann und in welchen Angelegenheiten in der untersuchten Branche 
in den letzten zehn Jahre wettbewerbspolitische Entscheide respektive 
«Nicht-Entscheide» zu registrieren waren. Anschliessend wurden rele-
vante Umfeldbedingungen im Sinne von staatlichen Rahmenbedingungen 
(sektorale Regulierungen und Marktzutrittsschranken) erfasst und die 
Branche hinsichtlich ihrer spezifischen Marktumfeldbeziehungen (ge-
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samtwirtschaftliche Interdependenzen und Angebotsstruktur) eingeord-
net. Anhand dieser Indikatoren und dem Vergleich mit der gesamtwirt-
schaftlichen und internationalen Entwicklung wurde schliesslich qualitativ 
abgeschätzt, inwieweit die Entwicklung der Outcome-Indikatoren auf 
wettbewerbspolitische Entscheide gemäss KG zurückzuführen ist, re-
spektive ob wettbewerbspolitische Eingriffe hätten erfolgen sollen, oder 
ob ganz einfach andere Einflussfaktoren die Branchenperformance so 
stark und in so schlecht zu prognostizierender Weise beeinflussen, dass 
sich das Wirken der Wettbewerbspolitik nicht identifizieren liess.  

Ergebnisse der Analysen des KG 1995 
Den Analysen liegen die Branchenabgrenzungen der NOGA und keine 
fallspezifischen Abgrenzungen eines relevanten Marktes zu Grunde. Im 
Gegensatz zu Fallanalysen, mit denen der Impact KG-basierter Entschei-
de gemessen werden kann, ist hier – wie oben erläutert – der branchen-
spezifische Outcome der Untersuchungsgegenstand. Für die drei unter-
suchten Branchen lassen sich die Ergebnisse wie folgt zusammenfassen: 

Detailhandel 

� KG-basierte Aktivitäten: Im Detailhandel konnte über die gesamte be-
trachtete Zeitperiode eine Häufung von KG-Fällen beobachtet werden. 
Dabei wurden sowohl Abreden zwischen Unternehmen und Verhal-
tensweisen marktbeherrschender Unternehmen kontrolliert als auch 
Unternehmenszusammenschlüsse (vor)geprüft. Bei den Vertikalab-
sprachen und selektiven Vertriebssystemen resultierten vielfach Vor-
abklärungen ohne Entscheide. Bei der Frage der marktbeherrschen-
den Verhaltensweise ergaben sich mehrheitlich Verfahrenseinstellun-
gen oder einvernehmliche Lösungen. Angestrebte Unternehmenszu-
sammenschlüsse schliesslich wurden in der Regel zugelassen. Insbe-
sondere in der jüngsten Vergangenheit wurde die Bewilligung jedoch 
zunehmend an Auflagen geknüpft. 

� Outcome-Entwicklung: Die Outcome-Entwicklung im Detailhandel seit 
1997 war geprägt durch eine im Vergleich zum umliegenden Ausland 
moderatere Preissteigerung, reduzierte Gewinnmargen und einem im 
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Vergleich zur Gesamtwirtschaft moderateren Wachstum der realen 
Bruttowertschöpfung. Die Arbeitsproduktivität konnte in den letzten 
Jahren kontinuierlich gesteigert werden.  

� Weitere relevante Einflussgrössen: Neben starken konjunkturellen Ein-
flüssen, spielen im Detailhandel viele Regulierungseinflüsse eine wich-
tige Rolle für die Outcome-Entwicklung. Zu nennen ist insbesondere 
der in den letzten Jahren vorgenommene Abbau von Aussenhandels-
schranken. 

� Einfluss der KG-basierten Entscheide auf die Outcome-Entwicklung: 
Die KG-basierten Entscheide haben die Outcome-Indikatoren im De-
tailhandel nicht sichtbar beeinflusst. Andere Umfeldfaktoren wie Kon-
junktur bzw. der Abbau von Aussenhandelsschranken hatten einen 
grösseren Einfluss. Die eher zurückhaltenden wettbewerbspolitischen 
Eingriffe haben Anpassungen in der Branche, die positive Outcome-
Entwicklungen induzieren, nicht behindert (z. B. die Nutzung von Ska-
leneffekten). Der Verzicht auf starke wettbewerbspolitische Eingriffe 
kann demnach positiv gewertet werden, wobei die Auswirkungen der 
in jüngster Zeit zunehmend vorgenommenen Eingriffe noch nicht beur-
teilt werden können. Diese Aussage basiert vor allem auf den qualita-
tiven Analysen. Die ökonometrischen Schätzungen widersprechen 
diesem Ergebnis nicht, sind jedoch wegen der begrenzten Erklärungs-
kraft des Branchenmodells wenig belastbar. 

Retail-Banking 

� KG-basierte Aktivitäten: Im Retail-Banking ist eine Häufung der KG-
Fälle um die Jahrtausendwende zu erkennen. Dabei handelt es sich 
ausnahmslos um Kontrollen von Unternehmenszusammenschlüssen, 
die mit einer Ausnahme ohne Auflagen genehmigt wurden.1 

                                                      

1  Die für die Branchenentwicklung bedeutende Aufhebung zahlreicher Konventionen 
der Bankiervereinigung fiel noch in die Zeit unter dem KG85, d. h. erfolgte gestützt 
auf Entscheide des EVD. 
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� Outcome-Entwicklung: Die Outcome-Entwicklung im Retail-Banking 
war geprägt von einer bis 1997 zunehmenden und anschliessend ten-
denziell sinkenden Zinsmarge bei gleichzeitig zunehmender Hypothe-
karnachfrage. Die Netto-Zinsmarge lag 2006 nach wie vor unter dem 
Wert aus dem Jahr 1995 und ist in der Schweiz auch im internationa-
len Vergleich tief. Sowohl das Branchenwachstum als auch die Ar-
beitsproduktivität konnte in den letzten Jahren massiv und im gesamt-
wirtschaftlichen Vergleich überdurchschnittlich gesteigert werden. 

� Weitere relevante Einflussgrössen: Wesentliche Einflussfaktoren für 
die beobachtete Outcome-Entwicklung im Retail-Banking waren kon-
junkturell und spekulationsbedingte Entwicklungen auf dem Immobi-
lienmarkt, eine zunehmende Internationalisierung des Bankgeschäftes 
verbunden mit einem Konzentrationsprozess im Bankenbereich, ein 
erhöhter Kapitaleinsatz sowie der zunehmende Einsatz von IT-
Systemen. Ebenfalls beeinflusst wurde die Entwicklung durch die er-
höhte Transparenz durch das Internet und die gesetzlichen Vorgaben 
(v. a. für börsenkotierte Banken). 

� Einfluss der KG-basierten Entscheide auf die Outcome-Entwicklung: 
Eine Beeinflussung der Outcome-Entwicklung aufgrund der KG-
basierten Aktivitäten kann im Retail-Banking nicht ausgemacht wer-
den. Vielmehr zeichnet sich der Sektor durch ein dynamisches Wachs-
tum aus, welches sowohl vor als auch nach den Fallbearbeitungen 
durch die Wettbewerbsbehörde erkennbar ist. Die wettbewerbspoliti-
schen Entscheide, die in der Regel keine Eingriffe zur Folge hatten, 
haben den Konsolidierungsprozess in der Branche und damit die posi-
tive Outcome-Entwicklung nicht behindert. Dies kann so interpretiert 
werden, dass durch den Verzicht auf starke Eingriffe wettbewerbspoli-
tische Fehler vermieden wurden. Auch im Retail-Banking sind diese 
Ergebnisse der qualitativen Analyse mit den Ergebnissen der ökono-
metrischen Analyse vereinbar, bei der kein statistischer Einfluss der 
KG-basierten «Nicht-Eingriffe» identifiziert werden konnte.  
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Energieversorgung 

� KG-basierte Aktivitäten: Bei der Energieversorgung standen seit 1996 
Fälle im Zentrum, die im Zusammenhang mit der Marktöffnung zu se-
hen sind. Dabei handelte es sich bei der Kontrolle von Verhaltenswei-
sen marktbeherrschender Unternehmen nach Art. 7 KG vor allem um 
Durchleitungsbegehren, zu denen Untersuchungen in den Jahren 
2000 bzw. 2001 eingeleitet wurden. Mit dem Bundesgerichtsentscheid 
zur Durchleitungspflicht im Jahr 2003 konnte dabei ein wettbewerbs-
politischer Eingriff registriert werden. Überdies stand auch die Kontrol-
le von Unternehmenszusammenschlüssen nach Art. 9ff KG (v. a. 
Gründung der Swissgrid AG) im Fokus, bei der ebenfalls ein Bundes-
gerichtsentscheid erfolgte. 

� Outcome-Entwicklung: Bezüglich der Outcome-Entwicklung können 
seit 2002 leicht sinkende Preise und ein Branchenwachstum, welches 
starken jährlichen Schwankungen ausgesetzt ist, beobachtet werden. 
Ebenfalls sehr volatil ist die Entwicklung der Arbeitsproduktivität.  

� Weitere relevante Einflussgrössen: Die Outcome-Entwicklung in der 
Energieversorgung ist vor allem durch Wetterbedingungen (und Son-
derfaktoren wie der Stillstand eines AKW) sowie konjunkturelle Fakto-
ren bestimmt. Erstere beeinflussen die Produktionsmöglichkeiten und 
letztere die Energienachfrage. In den letzten Jahren sind zusätzlich zu 
diesen zentralen Einflussfaktoren auch regulatorische Einflüsse zu be-
rücksichtigen. Besonders bedeutend war dabei die Öffnung der Ener-
giemärkte in Europa.  

� Einfluss der KG-basierten Entscheide auf die Outcome-Entwicklung: In 
der Energieversorgung spielte insbesondere der Eingriff im Zusam-
menhang mit dem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung 
der Elektrizitätsverteilnetzbetreiber nach Artikel 7 KG eine wichtige 
Rolle für die Outcome-Entwicklung. Damit wurde der Elektrizitätsmarkt 
in der Schweiz faktisch geöffnet, so dass zumindest rudimentär poten-
zieller Wettbewerb in Produktion, Handel und Lieferung entstand. Dies 
kann mit den seit diesem Zeitraum relativ zu vorher und zum Ausland 
sinkenden Preisen in Verbindung gebracht werden. Verstärkt wurde 
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dieser Einfluss noch durch die mit dem Entscheid verbundene Neu-
lancierung der Marktöffnungsdiskussion in der Schweiz und dem damit 
von den Akteuren erwarteten regulierten Netzzugang. All diese Fakto-
ren dürften einen positiven Einfluss auf den Outcome gehabt haben. 
Diese Einschätzung wird durch die Ergebnisse der ökonometrischen 
Analysen gestützt. Für die Energiepreise konnten signifikante Einflüs-
se der KG-basierten Entscheide bzw. der Marktöffnungsdiskussion 
identifiziert werden.  

Ergebnisse der Analyse der KG-Revision 2003 
Neben der Analyse der Wirkungen des KG 1995 auf die Outcome-
Entwicklung von ausgewählten Sektoren beschäftigte sich der zweite Teil 
der Studie mit den Wirkungen der Änderungen der Instrumente gemäss 
der KG-Revision 2003. Aufgrund des kurzen Zeitraums seit Inkraftset-
zung, liegen in der Schweiz zu wenige Erfahrungen mit den neuen In-
strumenten vor, um eine Evaluation durchführen zu können. Daher wur-
den mit Hilfe eines strukturierten Fragebogens Erfahrungen in Ländern 
erhoben und aufbereitet, welche bereits seit längerem über die in der 
Schweiz neu eingeführten Instrumente verfügen. Von den geänderten 
Bestimmungen und Instrumenten standen die Sanktionsmöglichkeiten 
(Art. 49a Abs. 1 KG) sowie die Bonus- bzw. Kronzeugenregelung (Art. 
49a Abs. 2 KG) im Fokus der Untersuchung, da diese für das schweizeri-
sche Wettbewerbsrecht im Vergleich zum KG 1995 einen tiefgreifenden 
Wechsel der wettbewerbsrechtlichen Praxis darstellen. Betrachtet wurden 
die EU und drei Mitgliedsländer (Deutschland, UK und die Niederlande) 
sowie die USA. In allen Ländern wurden jeweils ein Vertreter einer Wett-
bewerbsbehörde und einer privaten Kanzlei befragt.  
Die Umfrage hat gezeigt, dass in allen untersuchten Ländern in der Ver-
gangenheit zunehmend Kartelle aufgedeckt und Sanktionen ausgespro-
chen wurden. Gemäss den Aussagen der Befragten haben dabei die bei-
den analysierten Instrumente (Bussenmöglichkeiten und Bonus- resp. 
Kronzeugenregelung) eine wichtige Rolle gespielt. Bei der Bussenpraxis 
besteht dabei kein wesentlicher Unterschied, ob ein Unternehmen oder 
eine Privatperson gebüsst wird, da in Unternehmen Kompensationszah-
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lungen für gebüsste Mitarbeiter möglich sind, so dass letztlich immer das 
Unternehmen die Busse trägt. Geldbussen können zwar abschreckend 
wirken, jedoch fliesst die erwartete Sanktionshöhe zusammen mit der 
Aufdeckungswahrscheinlichkeit in das Kosten-Nutzen-Kalkül für ein po-
tenziell wettbewerbsschädliches Verhalten eines Unternehmens ein. 
Eine stärkere Abschreckungswirkung kann erreicht werden, wenn Privat-
personen als Sanktionen mit Freiheitsstrafen rechnen müssen. Für einen 
derartigen Eingriff müsste gemäss Befragung jedoch eine besondere 
Rechtfertigung gegeben sein, so dass Freiheitsstrafen nur für wettbe-
werbsökonomisch unumstrittene Tatbestände wie harte Kartelle in Frage 
kommen sollten. Zu bedenken ist bei einem Einsatz von Freiheitsentzug 
und auch Geldbussen gegenüber Privatpersonen, dass in einer dynami-
schen Sicht die Bussenpraxis die Schwere der Busse in Erwägung zieht 
und Freiheitsstrafen eher zögernd ausgesprochen werden. Damit wäre 
die Abschreckungswirkung weniger stark. 
Die Befragung zeigt, dass die Instrumente «Sanktionen» und «Kronzeu-
genregelung» in den einzelnen Ländern in der Feingestaltung unter-
schiedlich ausfallen, aber unabhängig von der Ausgestaltung einen Bei-
trag zur Erhöhung der Wirksamkeit der Entscheidungen der Wettbe-
werbsbehörden leisten. Die Sanktionen haben in den letzten Jahren in 
den untersuchten Ländern sowohl in Anzahl als auch in der Höhe der 
ausgesprochenen Geldbussen zugenommen. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 
Das Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsabreden (Kar-
tellgesetz, KG) vom 6. Oktober 1995 wurde durch den Gesetzgeber im 
Jahr 2003 in verschiedener Hinsicht revidiert. Die wesentlichste Neue-
rung des per 1.1.2004 in Kraft getretenen Kartellgesetzes betrifft die Mög-
lichkeit, direkte Sanktionen bei unzulässigen Verhaltensweisen zu ver-
hängen. Damit soll insbesondere die Präventivwirkung des KG erhöht 
werden, was durch die in Art 49a KG erwähnten Instrumente wie bei-
spielsweise die Bonusregel gemäss Art. 49a Abs. 2 KG unterstützt wer-
den soll. Neben der Sanktionierungsmöglichkeit wurde im Rahmen der 
Revision zudem auch ein Vermutungstatbestand für vertikale Mindest-
preisbindungen und absoluten Gebietsschutz geschaffen (Art. 5 Abs. 4 
KG) und der Begriff der Marktbeherrschung präzisiert (Art. 4 Abs. 2 KG). 
Aufgrund des Art. 59a KG wird der Bundesrat beauftragt, für die Evaluati-
on der Wirksamkeit der Massnahmen und des Vollzugs des KG zu sor-
gen. Hierzu hat der Bundesrat nach Abschluss der Evaluation, spätestens 
aber fünf Jahre nach Inkrafttreten der Bestimmungen (Frühjahr 2009), 
dem Parlament Bericht zu erstatten und Vorschläge für das weitere Vor-
gehen zu unterbreiten. 
Um den gesetzlich geforderten Bericht zeitgerecht erstellen zu können, 
wurde im Winter 2006/07 eine Steuerungsgruppe zur Evaluation KG ge-
bildet und verschiedene externe und interne Arbeiten in Auftrag gegeben 
respektive ausgeschrieben. Die Evaluation hat sich dabei am Zweck des 
KG zu orientieren und dem Wirkungsmodell mit den Ebenen Konzept 
(Ziele und Instrumente), Vollzug (Anwendung des KG), Output (von Be-
hörden erbrachte Leistungen), Impact (Wirkungen bei den Adressaten 
des KG in der Wirtschaft) und Outcome (volkswirtschaftliche Auswirkun-
gen) Folge zu leisten. Um die verschiedenen Aspekte der Evaluation des 
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KG abdecken zu können, wurden elf verwaltungsinterne Projekte2 und 
fünf Projekte mit externer Unterstützung3 definiert.  
 

1.2 Fragestellung der Untersuchung 
Im Vordergrund dieses Forschungsprojektes stehen die folgenden Fra-
gen4: 
1. Führen die Bestimmungen und Instrumente des KG zu einer Förde-

rung von Wettbewerb und zu einer Verhinderung von Wettbewerbsbe-
schränkungen und damit zu einer Erhöhung der statischen und dyna-
mischen Effizienz (höhere Wohlfahrt) in der schweizerischen Volks-
wirtschaft und zu Wirtschaftswachstum? 
Ist diese erwartete Wirkung empirisch feststellbar und auf das KG 
und/oder einzelne Bestimmungen und Instrumente des KG zurückzu-
führen?5 
Soweit die Wirkung empirisch feststellbar ist und die erwartete Wir-
kung nicht oder nur teilweise erreicht wurde: 
- Liegt das Problem beim Konzept oder bei der Anwendung des 

Konzepts? 
- Welche Anpassungen beim Konzept oder bei dessen Anwendung 

sind notwendig, um ein besseres Resultat zu erzielen? 
2. Haben in diesem Zusammenhang die per 1. April 2004 neu eingeführt 

Instrumente wie v. a. die Sanktionsmöglichkeiten (Art. 49a Abs. 1 KG) 
und die Bonusregelung (Art. 49a Abs. 1 KG) die erwartete Wirkung er-
zielt? 

                                                      

2   Vgl. Pflichtenheft Abschnitt F.1 
3   Vgl. Pflichtenheft Abschnitt F.2 
4  Vgl. Pflichtenheft Abschnitt F.2 
5   Vgl. Pflichtenheft Abschnitt F.2 
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Ist die erwartete Wirkung empirisch feststellbar und auf einzelne Be-
stimmungen und Instrumente des KG zurückzuführen? 
Soweit die Wirkung empirisch feststellbar ist und die erwartete Wir-
kung nicht oder nur teilweise erreicht wurde: 
- Liegt das Problem beim Konzept oder bei der Anwendung des 

Konzepts? 
- Welche Anpassungen beim Konzept oder bei dessen Anwendung 

sind notwendig um ein besseres Resultat zu erzielen? 
Für den Outcome einer Volkswirtschaft ist relevant, auf welcher Grundla-
ge wirtschaftliche Aktivitäten möglich sind, also unter welchen Rahmen-
bedingungen Wertschöpfung stattfindet. Die Schweiz basiert ihre Wirt-
schaft auf der Handels- und Gewerbefreiheit im Rahmen einer wettbe-
werblichen Wirtschaftsordnung. Die Differenz im Outcome zwischen die-
ser Ordnung, in der die Preissignale aus Angebot und Nachfrage resultie-
ren, und bspw. einer sozialistischen Ordnung, dürfte augenfällig sein. Da-
gegen kann ein Outcome-Unterschied zwischen der aktuellen wettbe-
werbspolitischen Praxis in der Schweiz und derjenigen, die bspw. vor 
1995 praktiziert wurde, weniger ausgeprägt sein, d. h. die Messung von 
Konsequenzen einer Adjustierung innerhalb einer dynamischen wettbe-
werblichen Marktwirtschaft auf gesamtwirtschaftlicher Ebene stellt eine 
gewisse Herausforderung dar. Um zu den Forschungsfragen, zur Evalua-
tion des Outcome des KG, valide Aussagen erarbeiten zu können, wurde 
ein zweistufiges Vorgehen angewandt: 
1. Herleitung eines Kriterienrasters zur Beurteilung der Wirksam-

keit: Um die Wirksamkeit des KG beurteilen zu können, sind entspre-
chende Beurteilungskriterien notwendig. Diese Kriterien müssen zum 
einen sachgerecht sein, d. h. die im Zweckartikel formulierten Ziele 
abbilden können. Zum anderen müssen sie aber auch umsetzbar, 
d. h. für die Beurteilung der Hauptbereiche des KG («unzulässige 
Wettbewerbsabreden», «unzulässige Verhaltensweisen marktbeherr-
schender Unternehmen» sowie «Unternehmenszusammenschlüsse») 
datenmässig erfassbar sein. 

2. Ermittlung der volkswirtschaftlichen Wirkung: Nach der Definition 
der Beurteilungskriterien gilt es die volkswirtschaftliche Wirkung zu er-
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fassen und gemäss dem definierten Raster zu beurteilen. Hierzu sind 
zwei Phasen der KG-Revision zu unterscheiden: 
- Beurteilung der Wirkung des KG 1995: Zur Beurteilung der stati-

schen und dynamischen Effizienz und des Einflusses des KG auf 
die Entwicklung innerhalb eines Sektors kommen empirische Un-
tersuchungen im Sinne von ökonometrischen und deskriptiven 
Analysen zur Anwendung.  

- Beurteilung der Wirkung der KG-Revision: Zur Beurteilung der 
Wirkung der Revision des KG seit 2004 werden Analogieschlüsse 
aufgrund internationaler Erfahrungen mit den neuen Instrumenten 
des KG gezogen.  

Wichtig bei der Umsetzung ist, dass bei der Analyse die Beurteilung des 
Outcome im Zentrum steht. Nicht Bestandteil ist somit eine Beurteilung 
des Vollzugs, des Outputs oder des Impacts. Mit anderen Worten wird im 
Rahmen des Forschungsprojektes weder eine ökonomische Beurteilung 
der Arbeitsweise der Wettbewerbsbehörde und ihrer Berichte, Verfügun-
gen etc. vorgenommen, noch stehen die konkreten Auswirkungen im Sin-
ne von Fallanalysen bei den von den Entscheiden der Wettbewerbsbe-
hörden betroffenen Akteuren im Fokus der Betrachtung.  
Trotz dieser Fokussierung auf den Outcome und seine möglichen Erklä-
rungsfaktoren spielen natürlich auch die übrigen Ebenen der Evaluation 
eine Rolle. So bildet beispielsweise die summarische Analyse der KG-
Fälle in den betrachteten Sektoren einen wichtigen Ausgangspunkt für die 
Analyse des Outcome. Darüber hinaus sind je nach Ergebnis der Outco-
me-Analyse auch Rückschlüsse auf das Konzept notwendig.  

1.3 Aufbau des Berichtes 
Für die Untersuchung der Auswirkung der Revision des Kartellgesetzes 
auf die Volkswirtschaftliche Entwicklung in diesem Bericht wurde teilweise 
auf Vorarbeiten aufgebaut, die Plaut Economics im Auftrag des Staats-
sekretariats für Wirtschaft (seco) bis Ende Januar 2008 durchgeführt hat-
te. Diese Vorarbeiten, welche die Operationalisierung des Untersu-
chungsgegenstands beinhalten, wurden Polynomics vom Auftraggeber 
zur Verfügung gestellt und werden einführend in Kapitel 2 aufgearbeitet. 
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Ausgehend vom Zweck des Kartellgesetzes wird darin ein Kriterienraster 
zur Erfassung von Outcome-Indikatoren hergeleitet. Ausserdem werden 
die Branchen identifiziert, für die eine Outcome-Messung durchgeführt 
werden soll. 
Kapitel 3 enthält die Grundlagen der Outcome-Messung, die im Rahmen 
dieses Projekts durchgeführt wurde. Einführend werden dazu die Unter-
suchungshypothesen und deren Herleitung beschrieben. Zudem wird er-
klärt wie die Zielgrösse «wirksamer Wettbewerb» operationalisiert wurde, 
so dass eine Messung überhaupt möglich wird. Die Methoden zur Analy-
se der Einflussfaktoren von Wettbewerb werden erläutert bevor die Re-
sultate der ökonometrischen Analyse beschrieben werden. Das Kapitel 
endet mit einer Begründung der deskriptiven Analyse der einzelnen Bran-
chen in den folgenden Kapiteln. 
Die Analyse für die einzelnen Branchen wird in Kapitel 4 (Detailhandel), 
Kapitel 5 (Retail-Banking) und Kapitel 6 (Energieversorgung) durchge-
führt. Die Branchenanalysen sind jeweils in vier Abschnitte gegliedert. Im 
ersten Abschnitt werden die für die betrachtete Branche relevanten KG-
Entscheide im Hinblick auf die Schwerpunktsetzung innerhalb der Bran-
che zusammengefasst. Im Vordergrund stehen insbesondere Fälle mit 
nationalem Bezug. Neben den wettbewerbspolitischen Entscheiden ist 
jedoch noch eine Vielzahl an anderen möglichen Einflussfaktoren bei der 
Beurteilung des Outcome einer Branche zu beachten. Aus diesem Grund 
gibt der zweite Abschnitt im Rahmen der jeweiligen Branchenanalyse ei-
nen Überblick über die relevanten Umfeldbedingungen. Im Vordergrund 
stehen neben den staatlichen Regulierungen auch die Besonderheiten 
des Marktumfelds. Anschliessend wird im dritten Abschnitt die Entwick-
lung der Outcome-Indikatoren vorgestellt. Wo sinnvoll und aufgrund der 
Datenlage möglich, wird die Entwicklung in einen internationalen oder 
zumindest gesamtwirtschaftlichen Kontext gestellt. Der letzte Abschnitt 
jeder Branchenanalyse beinhaltet die Frage, inwieweit die beobachtete 
und noch nicht erklärte Outcome-Entwicklung allenfalls auf die wettbe-
werbspolitische Aktivität zurückgeführt werden könnte.  
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Schliesslich widmet sich Kapitel 7 der Beurteilung der Wirkung der KG-
Revision 2003 mithilfe internationaler Erfahrungen. Der Bericht endet mit 
dem Literaturverzeichnis in Kapitel 8. 
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2 Operationalisierung des Untersuchungsgegenstan-
des 

Aufgrund der Tatsache, dass es bei der Evaluation des Outcome um die 
Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Effekte geht, ist bewusst eine 
Analyseebene anzustreben, welche sich von der sonst üblichen «Einzel-
fallbetrachtung» abhebt. Erschwerend kommt dabei hinzu, dass der im 
KG formulierte Zweck der Förderung von wirksamem Wettbewerb nicht 
anhand einer einzelnen Masszahl beurteilt werden kann. Vielmehr sind 
eine Reihe von Indikatoren im in- und ausländischen Quervergleich zu 
beurteilen, bevor auf die Intensität des Wettbewerbs und dessen Verän-
derung über die Zeit geschlossen werden kann. Abschnitt 2.1 geht des-
halb auf die Zielsetzung des Kartellgesetzes ein. Mit der Herleitung eines 
Kriterienrasters in Abschnitt 2.2 werden die im Rahmen der vorliegenden 
Studie verwendeten Indikatoren zur Beurteilung der Entwicklung des 
Wettbewerbs dargestellt. Entscheidend bei der Beurteilung der Wirkung 
von wettbewerbspolitischen Entscheiden auf den Outcome ist dabei der 
erwartete kausale Zusammenhang. Die Auswahl der zu analysierenden 
Branchen wird in Abschnitt 2.3 getroffen. 

2.1 Zweck des Kartellgesetzes 

2.1.1 Kartellgesetz und wirksamer Wettbewerb 

Die Zielsetzung des Kartellgesetzes ist die Förderung des «wirksamen 
Wettbewerbs». Wirksamer Wettbewerb ist das stärkste Anreizsystem für 
einen ökonomisch effizienten Ressourceneinsatz. In einer offenen Markt-
wirtschaft – demokratisch legitimierte Institutionen und Eigentumsrechte 
vorausgesetzt – erlaubt wirksamer Wettbewerb, dass knappe Ressourcen 
effiziente Verwendung finden. Er ermöglicht durch wiederholte Prozesse 
von Versuch und Irrtum Marktergebnisse fortwährend zu verbessern. Mit 
der Zielsetzung des wirksamen Wettbewerbs stützt das Kartellgesetz die-
se Prozesse, indem es Aktivitäten der Weko gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in der Absicht legitimiert, Wettbewerb zu erhalten bzw. er-
neut herzustellen.  
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2.1.2 Gesellschaftliche Wohlfahrt als Mass für wirksamen Wettbe-

werb 

Die Betonung des wirksamen Wettbewerbs als Zielfunktion des KG ist für 
eine Evaluation des Outcome KG-basierter Aktivitäten zu wenig spezi-
fisch. Folglich gilt es in einem ersten Schritt den Begriff des wirksamen 
Wettbewerbs zu operationalisieren, so dass eine volkswirtschaftliche Be-
urteilung, ob Wettbewerb wirksam ist oder nicht, ermöglicht wird. Im 
Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass wirksamer Wett-
bewerb zu einer Erhöhung des gesellschaftlichen Wohls führt. Ein Mass 
für das gesellschaftliche Wohl stellt die Wirtschaftswissenschaft mit dem 
Konzept des sozialen Überschusses zur Verfügung, begriffen als Summe 
der Tauschgewinne zwischen Konsumenten und Produzenten (Schmidt-
chen, 2005, 6). Mit anderen Worten vollzieht sich wirksamer Wettbewerb 
als Entdeckungsverfahren von Wertschöpfungsprozessen bei gleichzeiti-
ger Rivalität zwischen Konsumenten und Produzenten, sich möglichst 
grosse Anteile an der Wertschöpfung anzueignen (Makowski, Ostroy, 
2001). 
«Barriers to entry into a market can be defined to be socially undesirable 
limitations to entry of resources which due to protection of resource own-
ers already in the market» (von Weizsäcker, 1980, 13). Alle Formen von 
Marktzutrittsschranken (oder genereller Wettbewerbsbeschränkungen) 
sind Zustände mit der Folge, dass sich die Wohlfahrt weniger gut entwi-
ckelt als dies ohne eine spezifische Beschränkung wie z. B. ein Monopol 
oder ein Preiskartell der Fall wäre.  
Die Güte des Wettbewerbsrechts bzw. seiner Umsetzung ist in Abhängig-
keit von der Entwicklung der Wertschöpfung bzw. der gesellschaftlichen 
Wohlfahrt zu beurteilen. Ziel des Kartellgesetzes ist der wirksame Wett-
bewerb. Bei der Beurteilung des Outcome und somit der Ableitung von 
Beurteilungskriterien wettbewerbsrechtlicher Aktivitäten gilt es dabei ver-
schiedene potenzielle Zielkonflikte zu berücksichtigen, auf die in den fol-
genden beiden Abschnitten kurz eingegangen wird.  
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2.1.3 Zielkonflikt zwischen statischer und dynamischer Effizienz 

Ein erster potenzieller Zielkonflikt zur Beurteilung der gesamtwirtschaftli-
chen Wirkung des KG ist die Unterscheidung zwischen den eher kurzfris-
tigen versus den eher langfristigen Effekten des Outcome. Mit anderen 
Worten hängen das gesellschaftliche Wohl und der Begriff der Effizienz 
unmittelbar zusammen und sind somit Kern der Wettbewerbspolitik. Die 
eher kurzfristigen Effekte können anhand von Indikatoren zur statischen 
Effizienz (Allokations- und produktionstechnische Effizienz) und die eher 
langfristigen Effekte anhand der dynamischen Effizienz beurteilt werden 
(vgl. auch Schwalbe, Zimmer, 2006, 3ff.).  
Allokationseffizienz ist gegeben, sobald die vorhandenen Ressourcen 
wirtschaftlich am sinnvollsten eingesetzt werden, also eine Änderung der 
Zuordnung derselben nicht mehr zu einer Verbesserung des gesellschaft-
lichen Wohls führt. Die Allokationseffizienz besagt dagegen nichts über 
die Verteilung der Güter. Danach ist die konkrete Verteilung der Gesamt-
wohlfahrt auf Konsumenten (Konsumentenwohlfahrt) und Produzenten 
(Produzentenwohlfahrt) unerheblich.  
Produktionstechnische Effizienz ist gegeben, wenn bei gegebenem tech-
nologischem Stand ein bestimmter Output mit geringstmöglichem Input 
erzeugt wird. Produktionseffizienz wird bei Unternehmen erreicht, indem 
der Gewinn maximiert wird. Bezogen auf die Gesamtwirtschaft ist Produk-
tionseffizienz gegeben, wenn jeweils die effizienteste Technologie ver-
wendet wird. 
Dynamische oder innovative Effizienz ist gegeben, wenn zusätzliche Kos-
ten für Forschung und Entwicklung, Technologieänderungen etc. genau 
so gross sind wie der erwartete zusätzliche Erlös aus den damit einher-
gehenden Investitionen. Ob der Wirtschaftsprozess dynamisch effizient 
ist, lässt sich im konkreten Fall schwer sagen. Insbesondere ist der Beg-
riff der dynamischen Effizienz und damit einhergehend auch der Innovati-
on bisher nicht vergleichbar integriert in der ökonomischen Theorie wie 
etwa die statische Effizienz. Vereinfachend wird bis heute mit der An-
nahme gearbeitet, dass der Zusammenhang zwischen Forschung und 
Entwicklung sowie dynamischer Effizienz positiv ist. 
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Aus den genannten Gründen werden bei der Herleitung von Kriterien zur 
Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Wirkung des KG sowohl Indikato-
ren zur Beurteilung der statischen wie auch der dynamischen Effizienz 
definiert.  

2.1.4 Zielkonflikt zwischen Effizienz und Verteilung 

Ein zweiter potenzieller Konflikt bei der Beurteilung der gesamtwirtschaft-
lichen Wirkung des KG besteht zwischen Effizienz- und Verteilungszielen. 
Der Fokus des Kartellgesetzes liegt auf dem wirksamen Wettbewerb, wo-
bei offen bleibt, welcher wettbewerbstheoretische Ansatz zu Grund gelegt 
wird. Allerdings ist wirksamer Wettbewerb nicht verteilungsneutral. Nicht 
selten wird daher im Rahmen wettbewerbspolitischer Aktivitäten die Wir-
kung auf die Konsumentenwohlfahrt in den Vordergrund gestellt.  
Verteilungsfragen sind in der Tat ein gesellschaftliches Thema, nicht aber 
Gegenstand der Wettbewerbspolitik. Ist die Gesellschaft mit der Primär-
verteilung des Wettbewerbs unzufrieden, steht ihr die Möglichkeit offen, 
demokratisch legitimierte Umverteilungsmassnahmen zu ergreifen. Da es 
bei derartigen Massnahmen definitionsgemäss Gewinner und Verlierer 
gibt, bedingen diese vorgängig jeweils einen politischen Konsens über 
Wertefragen. So wird politisch meist angestrebt, dass bei anvisiertem 
Gewinn der Umverteilungsempfänger der Verlust der Umverteilungsgeber 
so gering wie möglich ist. Pareto-superiore Umverteilungsmassnahmen 
können dagegen wiederum «wertfrei» untersucht werden. Diese Analyse 
ist etwa Thema der Finanzwissenschaft und auch der normativen und po-
sitiven Regulierungstheorie. Insbesondere letztere trägt der Tatsache 
Rechnung, dass unverhältnismässige Verteilungsresultate des Wettbe-
werbs negative Anreize auf die Leistungsträger zeitigen. Der zu verteilen-
de Kuchen wird fortwährend kleiner, was nicht pareto-effizient ist. Die 
Verlierer verlieren mehr als die Gewinner gewinnen. Daher ist es zentral, 
dass die Wettbewerbspolitik kein besonderes Augenmerk auf die 
Tauschgewinne der Konsumenten legt, also keine Wertschöpfungsbrem-
se installiert, sondern wirksamen Wettbewerb vielmehr als Konzept be-
greift, bei dem durch wachsende Wohlfahrt letztlich alle Beteiligten ge-
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winnen können, also nicht per se ein Widerstreit mit sozialen und anderen 
politischen Zielen besteht. 
Aus den genannten Gründen werden bei der Ableitung der Kriterien zur 
Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Wirksamkeit des KG nur Kriterien 
betrachtet, welche die gesamtwirtschaftliche Effizienz als Zielgrösse ab-
bilden sollen.  

2.2 Herleitung des Kriterienrasters zur Evaluation 
Basierend auf den Vorüberlegungen zur Eingrenzung des Begriffs wirk-
samer Wettbewerb soll im Folgenden ein Kriterienraster hergeleitet wer-
den, welcher es erlaubt, die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen (Outcome) 
des KG zu evaluieren. Dazu wird in Abschnitt 2.2.1 auf bestehende Arbei-
ten verwiesen, welche sich jedoch vor allem mit den Ebenen Vollzug, 
Output oder Impact befassen und nur bedingt auf gesamtwirtschaftliche 
Wirkungen der KG-basierten Wettbewerbspolitik eingehen. Um diese zu 
beurteilen, ist eine geeignete Aggregationsebene für die Beurteilungskri-
terien zu bestimmen. In Abschnitt 2.2.2 wird erläutert, weshalb im Rah-
men dieses Projektes die Branchenebene als dafür zweckmässig ange-
sehen wird. Anschliessend werden die Kriterien zur Beurteilung des Out-
come diskutiert. Dabei gilt es zwischen den Kriterien zur Beurteilung der 
statischen und dynamischen Effizienz zu unterscheiden (Abschnitt 2.2.3). 
Schliesslich sind die Auswirkungen von wettbewerbspolitischen Entschei-
dungen immer auch im Zusammenspiel mit anderen für die jeweilige 
Branche relevanten Regulierungen und Rahmenbedingungen zu sehen. 
Abschnitt 2.2.4 erweitert deshalb den Kriterienkatalog um diese Rahmen-
bedingungen. In Abschnitt 2.2.5 wird der für die Evaluation der volkswirt-
schaftlichen Wirkung des KG verwendete Kriterienraster zusammenge-
fasst.  

2.2.1 Allgemeine Indikatoren zur Wirksamkeit wettbewerbspoliti-

scher Aktivität 

Die Fragestellung zur Beurteilung wettbewerbspolitischer Aktivität ist nicht 
neu; Dennoch kann auf Basis der bisher zum Thema veröffentlichten Lite-
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ratur insbesondere für die Outcome-Ebene nicht tel quel auf ein etablier-
tes System rekurriert werden. In der Literatur ist die Wettbewerbspolitik 
bezogen auf verschiedene Auswertungsperspektiven wie Impact, Output, 
Vollzug etc. hin überprüft worden. Die aktuellsten Arbeiten, die mit Indika-
toren arbeiten, um die Effektivität von Wettbewerbsbehörden einzuschät-
zen, wurden von Conway und Nicolletti (2006), von Høj (2007) und von 
Voigt (2006) verfasst. Darin wird jedoch die Wirkung der Aktivitäten der 
Wettbewerbsbehörden nicht bezogen auf den Outcome, also die Effi-
zienzwirkung dargestellt; vielmehr wird diese in einem breiteren Kontext 
untersucht. So unterbreitet  
� Conway und Nicolletti (2006) ein «non-manufacturing regulation sys-

tem» (NMR), im Rahmen dessen vorwiegend qualitative Informationen 
zu den Themen Markteintrittsbarrieren, öffentliche Eignerschaft, 
Marktstruktur, vertikale Integration und Preiskontrollen erhoben und 
ausgewertet werden.  

� Høj (2007) einen «Competition law and policy indicator» (CLP) bei 
dem die Wettbewerbsgesetzgebung nach der Umsetzung des Geset-
zes und nach der Neutralität der Wettbewerbsbehörde beurteilt wird. 
Es fungieren keine Subkriterien, die für die Messung des Outcome er-
forderlich wären.  

� Voigt (2007) ein vier Indikatoren umfassendes Beurteilungssystem, 
um die ökonomische Wirkung der Wettbewerbspolitik zu evaluieren. 
Die vier Indikatoren beschäftigen sich (i) mit dem substanziellen Ge-
halt der Wettbewerbsgesetzgebung, (ii) mit dem Ausmass, nach dem 
diese einen ökonomisch fundierten Ansatz verficht, (iii) mit der forma-
len Unabhängigkeit der Wettbewerbsbehörden sowie (iv) mit ihrer fak-
tischen Unabhängigkeit. Auch hier werden explizit keine Messgrössen 
für den Outcome entwickelt.  

Versuche zur Messung der Wettbewerbsintensität, wie sie der Boone-
Indikator darstellt (Boone et al. 2004), sind in ihrer Anwendbarkeit auf-
grund mangelnder Datenverfügbarkeit begrenzt. Die starke Fokussierung 
auf Fallanalysen mit Betonung von Impact und Output wird auch von Ne-
ven und Zenger bestätigt (Neven/Zenger 2007). 
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2.2.2 Branchenbetrachtung 

Die Wirkung der Tätigkeit von Wettbewerbsbehörden auf das Markter-
gebnis kann grundsätzlich auf verschiedene Weise betrachtet werden. Es 
können quantitative Schätzungen der Wohlfahrt durchgeführt werden, be-
zogen auf einzelne Fälle, bezogen auf Branchen, bezogen auf ein Teilge-
biet der Wettbewerbspolitik oder bezogen auf die gesamte Wettbewerbs-
politik eines Landes (Gesetzgebung, Gerichtsentscheide etc.). Im Fol-
genden wird begründet, weshalb im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung der Fokus auf die Branchenbetrachtung gelegt wird. 
Wettbewerbspolitik orientiert sich daran, dass die Welt «unvollkommen» 
ist, also nicht pareto-effizient. Irgend jemand kann nach wie vor besser-
gestellt werden, ohne dass jemand anders schlechtergestellt wird. Doch 
die für ein solches Optimum erforderlichen Massnahmen sind meistens 
über viele Branchen und Märkte verteilt. Damit einhergehend kann die 
partielle Verbesserung in einem Markt infolge von Marktinterdependen-
zen gesamtwirtschaftlich kontraproduktiv wirken. Auf dieser Erkenntnis 
wurde die sogenannte Theorie des «Second Best» begründet (Lipsey, 
Lancaster 1956), die u. a. feststellt, dass in einer pareto-ineffizienten Welt 
sogar durch eine weitere Unvollkommenheit die Gesamtwohlfahrt steigen 
kann. Wichtig ist insofern, dass wettbewerbspolitische Aktivität das 
Marktergebnis im gesamtwirtschaftlichen Sinne mit Blick auf alle Multipli-
katoren im Auge behält. Nicht die partielle Unvollkommenheit auf einem 
relevanten Markt ist von Bedeutung, sondern auch die Wohlfahrtswirkung 
auf alle anderen Märkte. Zentral ist somit im Rahmen einer Evaluation 
des Outcome des Kartellgesetzes der intra- und interbranchenbezogene 
Blick. Der betrachtete Untersuchungsgegenstand ist somit breiter gefasst 
als derjenige einer fallbezogenen Analyse des Impact KG-basierter Ent-
scheide. 
Diese Abhängigkeiten sprechen für eine möglichst weit gefasste Abgren-
zung. Erfolgt die Evaluation anhand volkswirtschaftlicher Grössen wie 
dem Bruttoinlandsprodukt oder der Vollbeschäftigungsquote, besteht je-
doch das Problem, dass die spezifische Wirkung des KG nicht herausge-
filtert werden kann. Auf Branchenebene dagegen kann die Aktivität der 
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Wettbewerbsbehörde in Relation zu den übrigen Regulierungen einer 
Branche gesetzt werden. Dies erlaubt, die Wirkung von KG-Entscheiden 
anhand ihrer Interdependenzen mit anderen Regulierungen zu beurteilen. 
Im Gegensatz zu Fallbetrachtungen werden nicht nur einzelne Entschei-
de der Weko betrachtet, sondern relevante Fälle den Branchen zugeord-
net. Darüber hinaus wird im Gegensatz zu Fallanalysen explizit eine Ana-
lyse der regulatorischen Rahmenbedingungen einbezogen. 

2.2.3 Kriterien zur Evaluation des Outcome 

Im Folgenden werden Kriterien diskutiert, welche zur Messung des Out-
come auf Branchenebene herangezogen werden können. Dabei gilt es 
Messgrössen zu definieren, die sowohl im Sinne gesamtwirtschaftlicher 
markroökonomischer Aggregate auf Branchenebene vorliegen und 
gleichzeitig aus der Wettbewerbstheorie abgeleitet werden können. Wie 
erwähnt ist dabei zwischen Kriterien der statischen und dynamischen Ef-
fizienz zu unterscheiden. Bei den einzelnen Kriterien wird jeweils disku-
tiert, ob und inwieweit diese Kriterien für eine Evaluation des Outcome 
geeignet sind, welche Vor- und Nachteile sie aufweisen und wie sich die 
datenmässige Umsetzbarkeit präsentiert. 

Statische Effizienzkriterien 

Preise 
Als typisches statisches Effizienzkriterium kann die kurzfristige Preisent-
wicklung herangezogen werden. Der Einfluss der Aktivität von Wettbe-
werbsbehörden reflektiert sich in den Preisen innerhalb einzelner Märkte 
und kann sich auf Branchenebene fortsetzen. Trägt die Wettbewerbsbe-
hörde zur Zerschlagung eines Kartells bei oder verhindert das Fortbeste-
hen einer Preisabrede, ist eine Wirkung auf das Preisgefüge in der ent-
sprechenden Branche beobachtbar, sofern der relevante Markt einen 
spürbaren Einfluss auf das Preisgefüge innerhalb der betrachteten Bran-
che hat. Auch Preisempfehlungen der Preisüberwachung haben eine 
unmittelbare Wirkung auf das Preisgefüge in einer Branche. 
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Die ökonomische Preistheorie unterscheidet u. a. zwischen Monopolen 
mit Grössenvorteilen (starke natürliche Monopole)6 und Monopolen ohne 
Grössenvorteile (Berg, Tschirrhart, 1988, 24). Bei ersteren sind wohl-
fahrtsmaximierende Grenzkostenpreise nicht kostendeckend. Es gilt also 
einerseits die Marktmacht zu beschränken, andererseits Grenzkostenauf-
schläge zuzulassen, damit die Gesamtkosten gedeckt werden können. 
Gegenwärtig werden verschiedene Netzbranchen wie die Telekommuni-
kation, die Energie u. a. m. zunehmend für den Wettbewerb geöffnet. Das 
heisst, dass starke natürliche Monopole nicht nur der allgemeinen Wett-
bewerbsgesetzgebung unterliegen, sondern zusätzlich in Teilbereichen 
der sektorspezifischen Marktmachtregulierung. Um diesen Zusammen-
hang berücksichtigen zu können, werden derartige Regulierungen in die 
Gesamtbeurteilung einbezogen (vgl. Abschnitt 2.2.4). In der jeweiligen 
Branche ist zu prüfen, inwieweit Preisbewegungen aufgrund von KG-
Entscheidungen bzw. Sektorregulierung oder weiterer gesamtwirtschaftli-
cher Rahmenbedingungen, wie z. B. exogene Änderungen der Nachfrage 
bzw. Vorleistungspreise beeinflusst werden. 
Da Preise öffentlich zugängliche Informationen sind, sind sie theoretisch 
auch eruierbar. Preise liegen meist für einzelne Produkte bzw. Märkte 
vor. Für eine Betrachtung auf Branchenebene ist es erforderlich, jeweils 
repräsentative Produktbündel abzubilden. Bei der Interpretation der Er-
gebnisse sind die mit der Aggregation der Preisinformationen auf Bran-
chenebene verbundenen methodischen Probleme zu berücksichtigen. 

Gewinne 
Eine gute Firmenperformance (Firmenerfolg) wird durch einen hohen 
Gewinn im Sinne einer hohen Gewinnmarge reflektiert. Dagegen ist aus 
wettbewerbsökonomischer Sicht die beste Performance einer Branche, 
wenn im Zeitablauf alle Gewinnchancen ausgenützt sind, also aufgrund 

                                                      
6  Streng genommen liegt ein natürliches Monopol vor, wenn im relevanten Bereich 

der Nachfrage die Produktion am kostengünstigsten ist, wenn nur ein Unterneh-
men anbietet. 
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der Wettbewerbsintensität sozusagen ein ökonomischer Nullgewinn (d. h. 
kein Übergewinn) beobachtbar ist. 
Wird der Firmenerfolg an den Gewinnen gemessen, müssten grössere 
Unternehmen der gleichen Branche vergleichsweise höhere Gewinne er-
zielen als kleinere. Doch die Beziehung zwischen Unternehmensgrösse 
und Gewinn ist in der Literatur umstritten. In einigen Untersuchungen 
zeigt sich, dass der Marktanteil in Verbindung mit Produktdifferenzierung 
zu Gewinnen führt, die oberhalb von Gewinnen bei vollständiger Konkur-
renz liegen. Demzufolge überlagern sich mit Grössenwachstum einher-
gehende Kostensenkungen und preiserhöhende Effekte infolge von 
Marktmacht. Dies führt zur ungeklärten Frage, ob höhere Gewinne das 
Ergebnis höherer Leistungsfähigkeit oder grösserer Marktmacht sind. 
Überdurchschnittlich hohe Gewinne können viele Ursachen haben. Ge-
winne bei Monopolen, die von Marktzutritt geschützt sind, so dass kein 
potenzieller Wettbewerb vorliegt, sind nicht per se höher als bei Monopo-
len, die sich aufgrund von guter Marktleistung, also erfolgreicher Differen-
zierungs- oder Innovationsstrategien etablieren. Monopolgewinne können 
Quellen eines Vorsprungs auf der Erfahrungskurve und damit auch von 
Gewinnen im internationalen Warenaustausch sein, sind also nicht zwin-
gend das Resultat fehlenden Wettbewerbs. Insbesondere, wenn bran-
chenspezifische steigende Skalenerträge (Vorteile der Clusterbildung, 
vgl. Krugman, 1991) vorliegen, können sich auf Branchenebene innerhalb 
eines Landes Übergewinne im Vergleich zur gleichen Branche im Aus-
land herausbilden und über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. 
Zur Beurteilung, ob Gewinne auf mangelnden Wettbewerb zurückzufüh-
ren sind, sind demnach auf Branchenebene die gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.  
Eine überdurchschnittlich gute Branchenperformance kann auch mit ei-
nem im Vergleich zur Gesamtwirtschaft überdurchschnittlich hohen bran-
chenspezifischen Risiko (Beta) einhergehen. In hochkompetitiven Bran-
chen sind vielfach temporär hohe (Pionier-)Gewinne möglich, zeitweise 
jedoch auch hohe Verluste beobachtbar. Die Wirkung auf Branchenebene 
kann neutral sein, da es innerhalb der Branche Gewinner und Verlierer 
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geben kann. Die Gewinnverteilung innerhalb einer Branche über einen 
längeren Zeitraum könnte dabei mehr Aufschluss über mangelnden 
Wettbewerb geben. 
Gewinne sind meist nur von börsenkotierten Unternehmen bekannt. An-
dere Gewinnzahlen gehen aus Jahresberichten und teilweise Branchen-
broschüren hervor. Dagegen dürfte es kaum möglich sein, mit Hilfe dieser 
Daten Branchengewinne oder die Gewinnverteilung innerhalb einer Bran-
che abzuleiten. Eine Möglichkeit wäre allenfalls, aus bestehenden Preis- 
und Kosteninformationen branchenspezifische Mark-ups zu berechnen.  

Wohlfahrt 
Die Wohlfahrt bestimmt sich bei geltenden Preisen als die linksseitige 
Fläche unterhalb der Nachfrage und oberhalb der Angebotskurve. Wohl-
fahrtserhöhungen sind möglich, indem Unternehmen ihre Produktions-
(transaktions)kosten senken (Angebotskurve verschiebt sich nach 
rechts), die Nachfragetransaktionskosten senken, die erwartete Qualität 
verbessern, die Preise von komplementären und substitutiven Gütern 
verändern (Nachfragekurve verschiebt sich nach oben) oder neue Pro-
dukte oder Dienstleistungen anbieten. Bei einer Verwendung des Ren-
tenkonzepts, welches auf der (statischen) Preistheorie mit den neoklassi-
schen Prämissen der vollständigen Konkurrenz basiert, ist zu beachten, 
dass es für eine Messung der Wohlfahrt in einer Welt des «second best» 
nur bedingt geeignet ist.  
Bei der Operationalisierung des Wohlfahrts- und damit des Rentenbeg-
riffs (Produzenten- und Konsumentenrente) durch Markt- und Preisstatis-
tiken sind demnach die jeweiligen Marktbesonderheiten zu berücksichti-
gen. Auf Branchenebene sind damit einer Verwendung des Wohlfahrts-
konzepts Grenzen gesetzt, da das Aggregationsniveau keine Betrachtung 
der spezifischen Marktgegebenheiten zulässt.  
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Dynamische Effizienzkriterien 

Produktivitätsentwicklung 
Wichtig ist im Rahmen der Interpretation der Produktivität und deren Ent-
wicklung, dass die optimale Mindestbetriebsgrösse branchenspezifisch 
sehr unterschiedlich ausfällt und auch innerhalb einer Branche variieren 
kann. Produktivität ist eine Kennzahl für Leistungsfähigkeit. Die Leis-
tungsfähigkeit von Branchen wird an den Produktionskosten (Input) einer 
bestimmten Gütermenge (Output) gemessen. Sie bezeichnet das Ver-
hältnis zwischen produzierten Gütern und den dafür benötigten Produkti-
onsfaktoren.  
Daten zur Produktivitätsentwicklung liegen auf Branchenebene vor, 
wenngleich in der Regel nicht die totale Faktorproduktivität sondern die 
Arbeitsplatzproduktivität statistisch erhoben wird. Veränderungen in der 
Arbeitsproduktivität lassen nur unter Berücksichtigung der gesamtwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen Rückschlüsse auf die Wettbewerbsin-
tensität zu. Die Arbeitsproduktivität kann z. B. bei einer Outputsteigerung 
mit unverändertem Faktoreinsatz in Folge von technischem Fortschritt 
innerhalb einer Branche ansteigen. Andererseits ist ein Anstieg der Ar-
beitsproduktivität auch möglich, wenn sich das Faktoreinsatzverhältnis 
bei gleichbleibendem Output zugunsten des Kapitals verschiebt.  
Auch bei Verwendung von totalen Faktorproduktivitäten kann in einzelnen 
z. B. rohstoffintensiven Branchen eine (temporär) stagnierende Faktor-
produktivität bei intensivem Wettbewerb vorliegen, wenn sich die Vorleis-
tungen verteuern und die Produktivitätssteigerungen der Branche diesen 
Preisanstieg nicht sofort kompensieren. 

Entwicklungen des Preis-Leistungsverhältnisses 
Kurzfristig kann eine zunehmende Wettbewerbsintensität in Folge einer 
KG-Entscheidung zu sinkenden Preisen führen. Mittel- und langfristig ist 
zur Beurteilung des Outcome relevant, wie sich damit einhergehend die 
Qualität entwickelt. Während als statisches Effizienzkriterium die kurzfris-
tige Preisentwicklung relevant ist, interessiert im Rahmen einer dynami-
schen Betrachtung das Preis-Leistungsverhältnis. Preis- und Qualitäts-
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wettbewerb sind daher zwei Seiten derselben Medaille, wobei Qualitäts-
wettbewerb sich nicht nur auf die Variation der gebrauchstechnischen Ei-
genschaften der Erzeugnisse, die Steigerung der Produktgüte und die 
Formgebung des Produkts erstreckt, sondern auch auf den Service. 
Je nach betrachteter Branche sind spezifische Qualitätsmerkmale beob-
achtbar, die jedoch nur ausnahmsweise aus bestehenden Statistiken ge-
zogen werden können. Vielmehr steht für eine branchenspezifische Be-
trachtung der Entwicklung des Preis-Leistungsverhältnisses das spezifi-
sche Erkenntnisinteresse (z. B. die Entwicklung einer spezifischen Pro-
dukteigenschaft) im Vordergrund. 
Zur Bestimmung des Preis-Leistungsverhältnisses werden für die ausge-
wählten Branchen repräsentative Leistungsbündel definiert, die an-
schliessend in das Verhältnis zu den erfassten Preisen der Branche ge-
setzt werden können. Ein derartiges Vorgehen wurde von den Autoren 
bereits im Zusammenhang mit der Messung der Liberalisierungswirkung 
in Netzsektoren angewendet (Vaterlaus et. al., 2003). 

Wertschöpfungsentwicklung 
Die Wertschöpfung ist ein Mass für die wirtschaftliche Leistung einer 
Branche (in der Regel innerhalb eines Jahres). Im Zuge der Veränderung 
von Wettbewerbsbedingungen spielt die Wechselbeziehung von Dienst- 
und Sachleistungen als integrative Bestandteile der Wertschöpfung eine 
zentrale Rolle. Nach Picot (1991) berechnet sich die Wertschöpfung als 
Differenz aus der Gesamtleistung (Umsatzerlöse, Bestandsveränderung) 
und der Vorleistungen aus anderen Branchen (zugekauftes Material, 
Dienstleistungen, Zinsen). Veränderungen in der Wertschöpfung einer 
Branche können daher zum einen in einer veränderten Leistungsfähigkeit 
der betreffenden Unternehmen oder Veränderungen in den Bezugsbe-
dingungen von Vorleistungen aus anderen Branchen begründet sein. Das 
Niveau der Wertschöpfung einer Branche wird durch technologische 
Rahmenbedingungen im Vergleich zu anderen Branchen mitbestimmt. 
Grundsätzlich kann bei steigender Wertschöpfung einer Branche vermu-
tet werden, dass Wettbewerb vorliegt. Für die Evaluation müssen jedoch 
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weitere Faktoren wie Interdependenzen mit anderen Branchen sowie 
exogene Nachfrageentwicklungen mitberücksichtigt werden. 
Daten zur Entwicklung der Branchenwertschöpfung, von Vorleistungen 
aus anderen Branchen und von Produktionswerten im Allgemeinen gehen 
aus Branchenstatistiken und aus Informationsquellen von Branchenver-
bänden hervor. 

Innovationen 
Innovationen sind ein Indikator für die dynamischen Wettbewerbsfunktio-
nen. Innovationen können dazu beitragen, das gesamtwirtschaftliche 
Wachstum und die Wohlfahrt zu erhöhen. Insbesondere, wenn Innovatio-
nen durch Wettbewerb getrieben sind, kann sich so eine Entwicklung ein-
stellen, die eine permanente Anpassung des Angebots an die Konsumen-
tenbedürfnisse gewährleistet, wodurch Entwicklungen in Richtung ge-
samtwirtschaftliches Optimum ermöglicht werden. 
Zu beachten bei der Interpretation von Daten zu den Innovationen in ei-
ner Branche ist, dass eine rein quantitative Analyse nicht das gesamte 
Spektrum der Outcome-Wirkung von Innovationen abbilden kann. For-
schung und Innovationen in einer Branche können bis zu einem gewissen 
Grad durch staatliche Interventionen verzerrt werden, indem z.B. Beihil-
fen und Subventionen zwar die Innovationen beschleunigen, diese aber 
nicht notwendigerweise an den Konsumentenpräferenzen ausgerichtet 
sind.  
Bei der Betrachtung von Daten zu Innovationen ist daher nicht unmittel-
bar auf die gesamtwirtschaftliche Wirkung zu schliessen. Die Kriterien 
müssen daher im Kontext der jeweils verwendeten Outcome-Daten und 
Rahmenbedingungen beurteilt werden. 
Mögliche Indikatoren zur Messung der Innovationen sind 
� Forschungs- und Entwicklungsausgaben in den Branchen sowie  
� Anzahl von angemeldeten Patenten 
Bei ersteren ist zu beachten, dass der Forschungs- und Entwicklungs-
aufwand nicht zwangsweise zu (gesamt-)wirtschaftlichem Erfolg führt. 
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Wird die Zahl der angemeldeten Patente herangezogen, ist darüber hin-
aus einzuwenden, dass nicht alle Ergebnisse patentierbar sind und es 
erforderlich wäre, eine unterschiedliche Gewichtung zwischen bahnbre-
chenden Neuerungen und marginalen Verbesserungen bei Produktions-
verfahren anzuwenden. Die Indikatoren zur Messung der Innovationen 
einer Branche können gleichwohl zur Evaluation der KG-Wirkung heran-
gezogen werden, da sie unter Berücksichtigung der politischen und tech-
nologischen Rahmenbedingungen der betrachteten Branchen Tendenz-
aussagen zur Wirksamkeit des Wettbewerbs zulassen. Ergänzt werden 
können diese Informationen zudem noch durch die Erkenntnisse der re-
gelmässig durchgeführten Innovationserhebungen der KOF. 

2.2.4 Rahmenbedingungen 

Das KG soll vor allem private Wettbewerbsbeschränkungen verhindern. 
Die Entwicklung des Outcome wird in den betrachteten Branchen nicht 
nur von privaten Verhaltensweisen, sondern auch von staatlichen Regu-
lierungen beeinflusst. Wettbewerbspolitische Entscheidungen sind bei 
einer Outcome-Betrachtung daher in den Zusammenhang mit staatlichen 
Regulierungen zu stellen (Vaterlaus et. al. 2005). Um gesamtwirtschaftli-
che Zusammenhänge bei der Outcome-Messung nicht zu vernachlässi-
gen, werden ausserdem die angebots- und nachfrageseitigen Interde-
pendenzen und die Struktur der Angebotsseite der jeweiligen Branchen 
betrachtet. 

Sektorregulierungen 
Neben dem allgemeinen Wettbewerbsrecht gelten in verschiedenen 
Branchen sektorale Vorschriften zur Marktmachtregulierung, die einen 
Einfluss auf den Wettbewerb und/oder die Entwicklung der Branche ha-
ben. Um den Anteil der Wettbewerbspolitik an den im Abschnitt 2.2.3 ge-
messenen Entwicklungen der Outcome-Grössen beurteilen zu können, 
müssen in den betreffenden Branchen die jeweiligen Entwicklungen der 
Sektorregulierungen einbezogen werden. Dazu werden für die untersuch-
ten Branchen folgende Einflussgrössen aufbereitet: 
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� Sektorspezifische Gesetze und Verordnungen mit Regulierungswir-
kung 

� Sektorspezifische Zulassungskriterien für Unternehmen 
� Aufgaben der sektorspezifischen Regulierungsbehörden 
Da die sektorspezifische Regulierung meist in Branchen anzutreffen ist, in 
denen zumindest in Teilen ein Marktversagen vermutet oder unterstellt 
wird, ist hier zu prüfen, inwiefern die allgemeine Wettbewerbspolitik er-
gänzend bzw. im Zusammenspiel mit der Sektorregulierung einen Ein-
fluss auf den Outcome haben kann. Insbesondere sind auch die Entwick-
lungen abzubilden, die in der sektorspezifischen Regulierung stattgefun-
den haben, um deren mögliche Wirkung auf den Outcome zu erfassen. 
Die sektorspezifische Regulierung wiederum kann auch durch wettbe-
werbspolitische Entscheidungen beeinflusst und in eine bestimmte Rich-
tung getrieben werden. Liegen derartige Interdependenzen zwischen 
Wettbewerbspolitik und sektorspezifischer Regulierung vor, kann ein Out-
come-Effekt in einer Branche auch bei Vorliegen sektorspezifischer Re-
gulierungen indirekt auf die Wettbewerbspolitik zurückgeführt werden. 
Dies würde einem induzierten Effekt der Wettbewerbspolitik entsprechen. 

Aussenhandelsschranken 
Wettbewerb stellt sich bei offenen Märkten eher ein als in abgeschotteten 
Märkten, da Aussenhandelsschranken wie Marktzutrittsschranken wirken. 
Neben Zöllen spielen nichttarifäre Handelshemmnisse, wie z. B. spezifi-
sche Normen eine wichtige Rolle. Sofern die Märkte nach aussen offen 
sind, sind tendenziell positive Entwicklungen der Outcome-Indikatoren 
auch ohne wettbewerbspolitische Entscheidungen zu erwarten. In abge-
schotteten Märkten hingegen haben Absprachen und Missbrauch von 
Marktmacht eher Bestand, so dass auch mit Eingriffen der Wettbewerbs-
politik eine negative Wirkung auf den Outcome nicht ausgeschlossen 
werden kann. Die Analyse der Entwicklungen aussenwirtschaftlicher 
Marktzutrittsschranken ermöglicht eine ergänzende Beurteilung der Out-
come-Entwicklungen. 
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Um die Offenheit der Märkte zu beurteilen, können die in den betrachte-
ten Branchen geltenden tarifären und nichttarifären Handelshemmnisse 
erfasst werden. In Frage kommen  
� spezifische Zölle 
� WTO-Ausnahmen von der Handelsliberalisierung 
� spezifische Zulassungskriterien, Normen 
� Weitere Importrestriktionen (z. B. Zulassung von Importkartellen) 
Die konkret zu berücksichtigenden Aussenhandelsschranken hängen von 
der jeweiligen Branche ab. 

Weitere staatliche Regulierungen 
Neben den sektoralen und den aussenwirtschaftlichen Regulierungen 
können in einzelnen Branchen weitere staatliche Regulierungen für den 
Outcome von Bedeutung sein. Insbesondere interessieren hier Regulie-
rungen, die dazu geeignet sind, Marktzutrittsschranken aufzubauen und 
damit den Wettbewerb zu beeinflussen. Dazu zählen z. B. spezifische 
kantonale Zulassungskriterien, Steuern und Subventionen. Diese weite-
ren staatlichen Regulierungen werden in Abhängigkeit von der jeweils 
betrachteten Branche berücksichtigt. 

Gesamtwirtschaftliche Interdependenzen  
Die Betrachtung des Outcome auf Branchenebene kann nur dann Auf-
schluss über die gesamtwirtschaftliche Wirkung der KG-Entscheidungen 
geben, wenn gesamtwirtschaftliche Interdependenzen berücksichtigt 
werden. Darunter fallen Angebots- und Nachfragebedingungen, die für 
die Branche exogen sind. Auf der Angebotsseite sind dies Veränderun-
gen in Branchen, welche Vorleistungsprodukte in Form von Technolo-
gien, Clusterbildung oder Rohstoffen liefern. Auf der Nachfrageseite han-
delt es sich um Veränderungen in Branchen, welche Vorleistungen einer 
anderen Branche beziehen oder funktionale Substitute herstellen. 
Um die gesamtwirtschaftlichen Interdependenzen zu erfassen, kann die 
Input-Output-Matrix herangezogen werden. Auf dieser Basis können Ana-
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lysen branchenspezifischer Angebots- und Nachfragebedingungen 
durchgeführt und in die Evaluation des Outcome einbezogen werden. 

Struktur der Anbieter 
Zentraler Indikator für die Messung der Marktstruktur auf der Angebots-
seite sind Konzentrationsmasse. Diese werden in der aktuellen wettbe-
werbspolitischen Praxis vor allem im Sinn von Aufgreifkriterien für Wett-
bewerbsfälle verwendet. In der Vergangenheit wurden Konzentrations-
masse darüber hinaus auch bei der Beurteilung von Wettbewerbsfällen 
herangezogen.7 Dahinter stand die Vermutung, dass wettbewerbswidri-
ges Verhalten von Unternehmen ab einer bestimmten Grösse und Markt-
durchdringung erleichtert würde. Die moderne Wettbewerbsökonomie 
baut die Beurteilung nicht allein auf Marktanteilen und Grösse von Unter-
nehmen auf, sondern berücksichtigt darüber hinaus die Effizienzwirkung 
unternehmerischer Strategien und beurteilt das Verhalten mit Hilfe spiel-
theoretischer Modelle (Ross, 2004, 253).8 In Verbindung mit dem Innova-
tionspotenzial grosser Unternehmen, ergibt sich ein differenzierteres Bild. 
Technischer Fortschritt ist einer der wichtigsten Antriebskräfte von Wirt-
schaftswachstum, wobei in der wettbewerbsökonomischen Literatur zwei 
Stossrichtungen diskutiert werden. Es wird sowohl eine positive Bezie-
hung angenommen 
� zwischen Unternehmensgrösse und Innovationstätigkeit (1). 
� zwischen Marktstruktur und Entwicklung/Durchsetzung des techni-

schen Fortschritts (2).  

                                                      
7  Vgl. den Ansatz der «Strukturalisten»  unter den Vertretern des Struktur- 

Verhaltens-Ergebnis-Paradigmas. Dieses Paradigma wurde von den Vertretern 
der Harvard-School entwickelt, die bei der wettbewerbspolitischen Einzelfallbe-
trachtung («rule of reason») einen Wirkungszusammenhang zwischen Struktur, 
Verhalten und Ergebnis unterstellen (z. B. Scherer/Ross, 1990, 5). 

8  Die moderne Spieltheorie informiert über optimales Verhalten von miteinander 
konkurrenzierenden Firmen. Das Verhalten ist von den Charakteristika der Märkte 
abhängig und definiert diese auch gleichzeitig. 
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Wird eine positive Beziehung zwischen Unternehmensgrösse und Innova-
tionstätigkeit angenommen (1), können Grossunternehmen Kostenvortei-
le bei der Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
besser realisieren. Sie können danach im Absatzbereich und auch im Be-
reich neuer und verbesserter Produkte eine schnellere Durchsetzung von 
Innovationen erreichen. Und sie sind in der Lage, die damit einhergehen-
den hohen Kosten und Risiken wegen ihrer Finanzierungsvorteile eher zu 
tragen als kleinere Unternehmen. Dagegen wird eingewendet, dass 
Grossunternehmen häufig eine ausgeprägt bürokratische Organisation 
aufweisen, die Ineffizienzen fördert, dass Forschungs- und Entwicklungs-
labors schnell eine kritische Grösse erreichen, die die Kreativität des Ex-
pertenpersonals konterkariert. Als weitgehend zuverlässig wird ange-
nommen, dass sich bis zu einer bestimmten Unternehmensgrösse eine 
überproportional steigende Intensität des Innovationsoutputs einstellt (die 
je nach Branche variiert). Bei weiter zunehmender Grösse bleibt diese 
Intensität konstant oder verringert sich wieder. Bis zur Entwicklung der 
Patentreife scheinen kleinere Unternehmen oder unabhängige Erfinder 
eine wichtige Rolle zu spielen. Dagegen scheinen im Bereich der Grund-
lagenforschung sowie bei der Markteinführung und -verbreitung grössere 
Unternehmen erneut vorteilhafter positioniert zu sein. Die Unternehmens-
grösse und auch die Konzentration von Unternehmen haben insofern kei-
nen eindeutigen Erklärungswert für die Intensität von Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten.9 
Wird eine positive Beziehung zwischen der Marktstruktur und der Ent-
wicklung sowie Durchsetzung technischen Fortschritts angenommen (2), 
                                                      
9  «Bezieht man die einer Branche zugrundeliegende Technologie, die Möglichkeiten 

zur Sicherung von Innovationsrenten und die Nachfragebedingungen (z. B. Grös-
se und Wachstum des Absatzmarktes) als Strukturkriterien mit in die Analyse ein, 
so verliert die Unternehmensgrösse dramatisch an Erklärungskraft für die Innova-
tionsaktivitäten eines Unternehmens. Vielmehr erscheint es so, dass diese Struk-
turkriterien sowohl die Innovationsintensität als auch die Unternehmensgrösse de-
terminieren. Dabei führen diese Kriterien häufig zu einer Koexistenz von grossen 
und kleinen Unternehmen, zwischen denen es zu einer Art Arbeitsteilung bei Inno-
vationen kommt.» (Schmidt, 2005, 110). 
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wird die Neigung zu Innovationsaktivitäten durch Marktmacht begünstigt. 
Innovationen werden so vor schneller Imitation geschützt. Monopolge-
winne können als Mittel zu höherer Eigenfinanzierung von Innovationen 
dienen. Bei Fremdkapitalfinanzierung dagegen droht ein «Moral-hazard-
Problem», weil der Innovator das Risiko eines potenziellen Vermögens-
verlustes bei einem Flop nicht selbst trägt. Herausgefordert wird diese 
These durch den Einwand, dass v. a. Wettbewerbsdruck in Form von 
Preiswettbewerb den technischen Fortschritt beschleunigt, der gleichsam 
alle Branchenunternehmen zu Innovationen veranlasst. Preis- und Inno-
vationswettbewerb bedingen sich gegenseitig. Die Effizienz von For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten in Abhängigkeit von der Unterneh-
mensgrösse und/oder Marktstruktur empirisch zu klären, erweist sich auf 
Grund von Mess- und Datenproblemen als schwierig. Aufgrund der unkla-
ren Wirkung der Marktstruktur auf den Outcome ist dieses Kriterium we-
niger geeignet, in der Evaluation des Outcome der Wettbewerbspolitik 
berücksichtigt zu werden. Da auf Branchenebene eine Messung der Kon-
zentration in Form von Marktanteilen und Strukturindikatoren wie z. B. 
Hirschmann-Herfindahl-Index nicht durchgeführt werden kann, müssten 
hilfsweise Indikatoren wie durchschnittliche Unternehmensgrösse oder 
Umsatz der grössten Unternehmen einer Branche verwendet werden, um 
einen Anhaltspunkt über die Veränderung von Branchenstrukturen zu er-
halten. Auch wenn derartige Daten einen Aufschluss über die Dynamik 
des Sektors geben können, sind sie nur bedingt unter Berücksichtigung 
von Outcome-Daten i. e. S. und Analysen zum politischen Rahmen zur 
Beurteilung der Wirkung der KG-basierten Entscheidungen geeignet. 

Marktzutrittsbarrieren 
Bei der Beurteilung von Wettbewerbsfällen werden Marktzutrittsbarrieren 
herangezogen, um festzustellen, ob die Marktteilnehmer nicht nur aktuel-
lem sondern auch potenziellem Wettbewerb ausgesetzt sind. Da bei nied-
rigen Marktzutrittsschranken die eingesessenen Unternehmen damit 
rechnen müssen, dass jederzeit neue Unternehmen in den Markt eintre-
ten und ihnen Marktanteile abnehmen, unterliegen sie einem gewissen 
Wettbewerbsdruck und müssen entsprechend effizient und kundenorien-
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tiert agieren. Durch den Aufbau von wettbewerbsbeschränkenden Markt-
zutrittsschranken können Unternehmen versuchen, Markteintritte zu ver-
hindern und sich so Übergewinne sichern. Je nach wettbewerbstheoreti-
schem Hintergrund werden Marktzutrittsschranken unterschiedlich defi-
niert. Beispielsweise sieht Bain Grössenvorteile, Produktdifferenzierungs-
vorteile und Kostenvorteile als Markteintrittsbarrieren (Bain, 1956). Stigler 
dagegen sieht in Kostenvorteilen von eingesessenen Unternehmen erst 
dann eine Markteintrittsbarriere, wenn potenzielle Konkurrenten keine 
Möglichkeit haben, selbst diese Kostenvorteile zu erreichen (Stigler, 
1968). In einer Branchenbetrachtung ist das Abstellen auf Marktzutritts-
schranken erschwert, da verschiedene Märkte in einer Branche vereint 
sind. Im Hinblick auf die Branche werden im Kriterienraster daher keine 
Marktzutrittsschranken gemessen, sondern die tatsächliche Anzahl der 
Marktzu- und Austritte betrachtet. Dies hat den Vorteil, dass die Daten-
verfügbarkeit gegeben ist, da Statistiken über Konkurse, Handelsregister-
einträge und Betriebszählungen ausgewertet werden können. Mit der 
Messung der tatsächlichen Marktzu- und -austritte können jedoch keine 
Aussagen über das Vorliegen von potenziellem Wettbewerb gemacht 
werden. Tendenziell wird davon ausgegangen, dass Marktzu- und  
-austritte eher bei niedrigen Marktzutrittsschranken auftreten und den 
Wettbewerb begünstigen. Der Umkehrschluss, wenige Marktzu- und  
-austritte als Indiz für fehlenden Wettbewerb, ist jedoch nicht immer zu-
lässig. Sofern sich die Unternehmen einer Branche wettbewerbskonform 
verhalten und effizient wirtschaften, kann auch bei einer geringen Zahl 
von Marktzu- und -austritten wirksamer Wettbewerb im Sinne von poten-
ziellem Wettbewerb vorliegen. 

2.2.5 Zusammenfassung: Kriterienraster 

In Tabelle 2 findet sich eine Zusammenstellung der diskutierten Kriterien 
sowie eine Beschreibung bezüglich deren Operationalisierung. Zusätzlich 
werden die Kriterien hinsichtlich ihrer inhaltlichen und datenmässigen 
Umsetzbarkeit in Bezug auf eine Evaluation des Outcome auf Branchen-
ebene beurteilt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei den Kriterien sel-
ten eine eindeutige Kausalität zwischen der Veränderung des Indikators 
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und der Intensität des Wettbewerbs vorliegt. Bei einigen der Kriterien ist 
dies einfacher als bei anderen. Auf alle Fälle gilt es bei der Evaluation 
des Outcome immer verschiedene Indikatoren und deren Zusammen-
hang zu berücksichtigen, um die Frage der Wettbewerbsintensität zu be-
urteilen. Schliesslich sind bei der Evaluation die Kriterien auch an einem 
Referenzmassstab zu messen. In der Tabelle wurde bewusst darauf ver-
zichtet, den jeweiligen Referenzmassstab anzugeben. Dieser ist abhän-
gig von der konkreten Fallauswahl und der Datenverfügbarkeit. Grund-
sätzlich kommen immer die drei folgenden Ebenen in Frage:  
� Vergleich mit der Gesamtwirtschaft 
� Vergleich mit anderen Branchen der Schweizerischen Volkswirtschaft  
� Vergleich mit der gleichen Branche im Ausland  
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2.3 Branchenauswahl 

2.3.1 Zusammenstellung der bisherigen Praxis 

Um die Evaluation des Outcome auf Branchenebene in den folgenden 
Kapiteln durchführen zu können, gilt es Sektoren zu identifizieren, in wel-
chen auch wettbewerbsrechtliche Aktivitäten zu verzeichnen sind. Aus 
diesem Grund wurden die verschiedenen KG-basierten Fälle zwischen 
1997 und 2006 erfasst und den verschiedenen Arten von möglichen 
Wettbewerbsbeschränkungen sowie der Branche zugewiesen. 

Tabelle 3 Analyse der Fälle gemäss Art. 9 KG nach Branchen zwi-
schen Juli 1997 bis Ende 2006 

 
Quellen: OECD, seco 

In Tabelle 3 finden sich die Fälle gemäss Art 9f KG (Zusammenschlüsse 
von Unternehmen). Die Tabelle deckt den Zeitraum von Juli 1997 bis En-
de 2006 ab, also knapp zehn Jahre. Sie basiert auf den Tabellen aus den 
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Merger-, Akquisitions- und Joint-Venture-Listen, die die Schweiz während 
diesen Jahren für die OECD erstellt hat (vgl. OECD 2004 und frühere 
Jahrgänge)11. Von den rund 300 erfassten Fällen betreffen je 16% die 
Sektoren Druck- und Verlagswesen sowie Ban-
ken/Versicherungen/sonstige Finanzdienstleistungen. Ebenfalls viele Zu-
sammenschlüsse respektive Meldungen hierzu sind in den Sektoren 
Nachrichtenübermittlung, Nahrungsmittel/Getränke/Tabak, Energiever-
sorgung, Chemische Industrie und Detailhandel zu registrieren. In der 
überwiegenden Mehrzahl der Fälle wurden seitens der Weko keine Ein-
wände gegen die Zusammenschlüsse vorgebracht. Die Anzahl Auflagen 
und die Verhaltensanpassungen der Akteure aufgrund der Meldung hal-
ten sich in etwa die Waage.  

Tabelle 4 Analyse der Fälle gemäss Art. 5 und 7 KG nach Bran-
chen zwischen 1999 und 2006 

Branche NOGA Anteil am Gesamt

Gross- und Detailhandel A5152 19.4%

Nachrichtenübermittlung A64 12.5%

Gesundheits- und Sozialwesen A85 9.7%

Baugewerbe A45 8.3%

Energieversorgung A40 6.9%

Sonst. Finenazdienstleistungen A67 6.9%

Unternehmensbezogene Dienstleistungen A74 6.9%

Diverse Div. 29.2%

Total berücksichtigte Fälle 72  

Quellen: Wettbewerbskommission (div. Jahrgänge) 

Neben den Fusionen sind in Art. 5 KG (Unzulässige Wettbewerbsabre-
den) und in Art. 7 KG (Unzulässige Verhaltensweisen marktbeherrschen-
der Unternehmen) weitere Eingriffsmöglichkeiten der Wettbewerbsbehör-
de möglich, um den wirksamen Wettbewerb sicherzustellen. Auf Basis 
der Jahresberichte der Wettbewerbskommission wurden die Fälle ge-
                                                      
11  Die jeweiligen Berichte für die Jahre 2005 und 2006 wurden vom Staatssekretariat 

für Wirtschaft (seco) zur Verfügung gestellt. 
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mäss Art. 5 KG und Art. 7 KG zwischen 1999 und 2006 den Branchen 
zugewiesen. Die Tabelle 4 umfasst Fälle, die explizit als Untersuchungen 
nach Art. 5 und 7 KG tabellarisch aufgeführt sind. Es sind etwas über 70 
Fälle. Davon betreffen knapp 20% den Gross- und Detailhandel und 
12.5% die Nachrichtenübermittlung. Auch im Gesundheits- und Sozialwe-
sen, dem Baugewerbe und der Energieversorgung sind relativ viele Fälle 
zu verzeichnen. Zu beachten ist, dass die Liste keine Fälle von Vorabklä-
rungen, die nicht in Untersuchungen mündeten, enthält. Für die Evaluati-
on des Outcome auf Branchenebene wären Vorabklärungen, die oft zu 
Änderungen des Verhaltens der betroffenen Unternehmen führen, für die 
ausgewählten Sektoren zu berücksichtigen. 

2.3.2 Datenverfügbarkeit und Kriterienraster 

Im Folgenden soll der Kriterienraster unter Berücksichtigung der Daten-
verfügbarkeit den berücksichtigten Fällen gegenübergestellt werden. Da-
bei werden diejenigen Branchen berücksichtigt, die entweder bei Art. 5, 
Art. 7 oder Art. 9 KG auf einen Anteil von über 4% der betrachteten Fälle 
kommen. Anschliessend wird die Datenverfügbarkeit beurteilt, wobei ein 
Plus bedeutet, dass der Indikator für den Sektor mit Daten abgebildet 
werden kann respektive die entsprechenden Rahmenbedingungen relativ 
einfach erfasst werden können. Ein Minus dagegen bedeutet, dass die 
Daten nur schwer verfügbar sind, respektive die entsprechenden Rah-
menbedingungen nur mit grossem Aufwand erfasst werden können. 
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2.3.3 Ergebnis der Branchenauswahl für die weitere Analyse 

Aufgrund der bisherigen Analyse und der Zusammenstellung in Tabelle 5 
wird die Evaluation des Outcome für die folgenden drei Branchen durch-
geführt:  
1. Detailhandel 
2. Bankensektor  
3. Energieversorgung 
In allen drei Sektoren konnten in den letzten Jahren eine überdurch-
schnittliche Häufung von wettbewerbsrechtlichen Aktivitäten gemäss Art. 
5, 7 und 9 KG verzeichnet werden. Für die Branchen lassen sich zudem 
Produktbündel zusammenstellen, was die Beurteilung der Preis- und 
Preis-Leistungsentwicklung vereinfacht. Überdies zeichnen sich die Sek-
toren durch eine starke Binnenorientierung aus, was im Hinblick auf die 
Evaluation des Outcome von Vorteil ist, da dadurch weniger Einflussfak-
toren aus den Performance-Daten herausgefiltert werden müssen, wie 
wenn es sich um exportorientierte Sektoren handeln würde. Schliesslich 
sind alle Sektoren weiteren Regulierungen ausgesetzt. Beim Bankensek-
tor und der Energieversorgung handelt es sich um sektorspezifische Re-
gulierungsbehörden und beim Detailhandel oder der Bauwirtschaft spie-
len vor allem tarifäre und nicht-tarifäre Aussenhandelshemmnisse eine 
nicht unwesentliche Rolle.  
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3 Grundlagen der Outcome-Messung 

3.1 Untersuchungshypothesen 
Um die Wirksamkeit der KG-basierten Entscheide zu beurteilen, sind ent-
sprechende Untersuchungshypothesen zu formulieren. Die Beurteilung 
hat sich dabei am Zweck des Kartellgesetzes zu orientieren. In Abschnitt 
2.1 wurde auf den Zweck des Kartellgesetzes eingegangen und es wur-
den mögliche Zielkonflikte thematisiert. Als Quintessenz der Überlegun-
gen resultierte, dass unabhängig davon, ob die Wettbewerbsbehörde 
aufgrund «unzulässiger Wettbewerbsabreden», «unzulässigen Verhal-
tensweisen marktbeherrschender Unternehmen» oder «Unternehmens-
zusammenschlüssen» aktiv wird, die Erhöhung bzw. Beibehaltung der 
statischen und dynamischen Effizienz auf volkswirtschaftlicher Ebene im 
Fokus sein sollte.14  
Grundsätzlich hat die Wettbewerbsbehörde jeweils die Möglichkeit, in ei-
nem konkreten Fall einzugreifen oder auf eine Intervention zu verzichten. 
Wie Tabelle 6 verdeutlicht, sind dabei die Situationen zu unterscheiden, 
in denen die Wettbewerbsbehörde ein geplantes (ex ante) oder ein effek-
tives Verhalten (ex post) von Marktakteuren zu beurteilen hat. 

                                                      
14   Dabei ist bei den weiteren Untersuchungen zu berücksichtigen, dass sich die Wir-

kung auf den Outcome unterscheiden kann, abhängig davon, ob es sich um einen 
Fall gemäss Art. 5 und Art. 7 («unzulässige Wettbewerbsabreden» und «unzuläs-
sige Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen») oder um einen Fall 
gemäss Art. 9 («Unternehmenszusammenschlüsse») handelt. 
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Tabelle 6 Wettbewerbspolitische Handlungsmöglichkeiten 
 Geplantes Verhalten

der Marktakteure 
Effektives Verhalten

der Marktakteure 

Wettbewerbspolitischer 
Eingriff 

Hypothese 1,  
Situation A 

Hypothese 1,  
Situation B 

Kein wettbewerbspoli-
tischer Eingriff Hypothese 2 Hypothese 2 

Quelle: Eigene Darstellung 

Bezüglich der wettbewerbspolitischen Handlungsmöglichkeiten lassen 
sich zwei Untersuchungshypothesen formulieren: 
Hypothese 1: Die Wettbewerbsbehörde beeinflusst ein geplantes oder 
effektives Verhalten der Marktakteure durch einen Eingriff. Der Eingriff ist 
im Hinblick auf die Zielsetzung nur dann gerechtfertigt, wenn aufgrund 
des Eingriffs eine Situation mit wirksamem Wettbewerb gesichert werden 
kann (Hypothese 1, Situation A) respektive eine Situation ohne wirksa-
men Wettbewerb in Richtung wirksamer Wettbewerb verbessert werden 
kann (Hypothese 1, Situation B). 
Hypothese 2: Die Wettbewerbsbehörde beeinflusst ein geplantes oder 
effektives Verhalten der Marktakteure durch den Verzicht auf einen Ein-
griff nicht. Diese Vorgehensweise ist im Hinblick auf die Zielsetzung dann 
gerechtfertigt, wenn dadurch eine Situation mit wirksamem Wettbewerb 
nicht gefährdet wird. Insbesondere ist auf wettbewerbspolitische Eingriffe 
zu verzichten, wenn dadurch wettbewerbsgetriebene Anpassungsprozes-
se in den Märkten gestört würden. Da bei einem wettbewerbspolitischen 
Eingriff die Gefahr besteht, dass der Eingriff selbst den Wettbewerb ge-
fährdet, ist der Verzicht auf einen Eingriff zur Vermeidung wettbewerbs-
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politischer Fehler zwingend erforderlich, wenn Marktprozesse durch den 
Eingriff gestört würden.15 
Im Fall von Hypothese 1, Situation B, bezweckt die Wettbewerbspolitik 
eine Verbesserung des Outcome. Eine Verschlechterung bzw. Beibehal-
tung des Outcome nach dem Eingriff könnte als wettbewerbspolitischer 
Fehler interpretiert werden. Im Fall der Hypothese 1, Situation A (ex ante 
Eingriff zur Verhinderung von Störungen des Wettbewerbs) und Hypothe-
se 2 (ex ante oder ex post kein Eingriff) sollen Marktprozesse nicht ge-
stört werden. D. h. ein positiver Outcome soll beibehalten werden, indem 
potenziell schädliche Verhaltensweisen ex ante untersagt werden (Hypo-
these 1 A) oder potenziell unbedenkliche Verhaltensweisen nicht unter-
bunden werden (Hypothese 2). Eine Verschlechterung des Outcome 
nach einem «Nicht-Eingriff» (Hypothese 2) könnte als wettbewerbspoliti-
scher Fehler interpretiert werden (Fehler 2. Ordnung). Ebenso könnte ei-
ne Outcome-Verschlechterung nach einem Eingriff (Hypothese 1 A) als 
wettbewerbspolitischer Fehler interpretiert werden, wobei in diesem Fall 
sowohl Fehler 1. Ordnung (zu starker Eingriff), als auch Fehler 2. Ord-
nung (zu wenig wirksamer Eingriff) in Frage kommen. 
Um diese postulierten Hypothesen überprüfen zu können, sind zwei wich-
tige Voraussetzungen notwendig. 
1. Zum Einen ist es relevant, unter welchen Bedingungen in einer Bran-

che von einer Erhöhung der Effizienz ausgegangen werden kann. Mit 
anderen Worten gilt es, die Zielgrösse «wirksamen Wettbewerb» zu 
operationalisieren. Die Erhöhung der Effizienz über die vergangenen 
Jahre kann dabei als Indiz verwendet werden, dass in der betrachte-
ten Branche Wettbewerb herrscht (vgl. Abschnitt 3.2).  

                                                      
15  Fehler der Wettbewerbspolitik können zum einen entstehen, wenn gegen wettbe-

werbsbeschränkende Verhaltensweisen nicht bzw. zu wenig wirksam vorgegangen 
wird (Fehler 2. Ordnung, false negative). Zum anderen entstehen wettbewerbspoli-
tische Fehler, wenn zu stark bzw. zu häufig interveniert wird, so dass die Marktpro-
zesse gestört werden (Fehler 1. Ordnung, false positive). 
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2. Zum Anderen ist der kausale Zusammenhang zwischen Einflussfakto-
ren und Outcome-Entwicklung zu beurteilen. Die Entwicklung der rele-
vanten Outcome-Indikatoren unterliegt einer Vielzahl von Einflussfak-
toren. Sollen die aufgestellten Hypothesen überprüft werden, ist der 
Einfluss von wettbewerbspolitischen Aktivitäten von anderen Einfluss-
faktoren zu isolieren (vgl. Abschnitt 3.3).  

3.2 Operationalisierung der Zielgrösse «wirksamer Wettbe-
werb» 

Im Kapitel 2 wurde erläutert, welche Outcome-Indikatoren für die Beurtei-
lung der gesamtwirtschaftlichen Wirkung besonders geeignet sind. Dabei 
stehen Indikatoren im Vordergrund, welche erlauben, sowohl die stati-
sche als auch die dynamische Effizienz zu beurteilen.16 Tabelle 7 fasst 
die wesentlichen Indikatoren zusammen, beurteilt die Datenverfügbarkeit 
und liefert die Beurteilung von Veränderungen aus Wettbewerbsoptik un-
ter besonderer Berücksichtigung der Effizienzwirkung.  

                                                      
16   Im Folgenden wird auf eine explizite Unterscheidung zwischen statischer und dy-

namischer Effizienz verzichtet, da je nach Betrachtung der Indikatoren Aussagen 
für die eine oder andere Effizienzdimension abgeleitet werden können.  
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Tabelle 7 Übersicht über die Outcome-Indikatoren 
Indikator Datenverfügbarkeit Beurteilung aus Wettbewerbsop-

tik 

Preise Daten verfügbar Sinkende Preise sind ein Indiz für 

Wettbewerb, wobei Vorleistungspreise 

und Nachfragentwicklung zu beachten 

sind 

Gewinne Daten nur punktuell ver-

fügbar 

Stabile Übergewinne sind ein Indiz für 

mangelnden Wettbewerb 

Wertschöpfungsentwicklung Daten vorhanden Zunehmende Wertschöpfung (Wachs-

tum) ist ein Indiz für Wettbewerb 

Arbeitsproduktivität Daten vorhanden Zunehmende Produktivität ist ein Indiz 

für Wettbewerb 

Preis-Leistungsentwicklung Daten nur punktuell ver-

fügbar 

Verbessertes Preis-

Leistungsverhältnis ist ein Indiz für 

Wettbewerb 

Innovation Daten vorhanden Zunehmende Innovation ist ein Indiz 

für Wettbewerb 

 
Dabei ist zu berücksichtigten, dass die Analyse eines einzelnen Indikators 
noch kein abschliessendes Bild gibt, ob Wettbewerb in der betrachteten 
Branche über die Jahre existiert hat oder nicht. Erst die Summe der Indi-
katoren, verglichen mit entsprechenden Referenzentwicklungen im In- 
und Ausland, erlaubt eine Aussage, ob in der Branche Indizien für Wett-
bewerb vorliegen. Indizien für Wettbewerb können sein, wenn sich die 
Preise (ceteris paribus) über die Zeit verringern, keine stabilen Überge-
winne zu verzeichnen sind, das Preis-Leistungsverhältnis, die Wertschöp-
fung oder die Produktivität sich erhöhen oder das Ausmass an Innovation 
steigt. Einen konkreten Schwellenwert, ab wann Wettbewerb herrscht und 
wann dies nicht der Fall ist, kann selbstverständlich nicht abgeleitet wer-
den. Vielmehr spielt das Gesamtbild eine zentrale Rolle. Wie die ver-
schiedenen möglichen Indikatoren zur Beurteilung des Wettbewerbs im 
Wettbewerbskonzept einzuordnen sind und welche Zielkonflikte damit zu 
lösen sind, wurde in den Abschnitten 2.1 und 2.2 detailliert analysiert.  
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Neben diesen Outcome-Indikatoren können jedoch noch andere Indikato-
ren verwendet werden, um die Frage zu beantworten, ob Wettbewerb in 
einer Branche herrscht oder nicht. Kriterien wie Marktzutrittsbarrieren 
oder Marktstrukturinformationen sind zwar keine Outcome-Indikatoren 
und können sowohl Ursache als auch Folge von Wettbewerb sein; In Zu-
sammenhang mit den statischen und dynamischen Effizienzkriterien er-
lauben sie aber eine fundiertere Aussage darüber, ob in einer Branche in 
den letzten Jahren Wettbewerb vermutet werden kann.  

3.3 Ökonometrische Analyse der Einflussfaktoren von Wett-
bewerb 

Zur Beurteilung des Einflusses von wettbewerbspolitischen Entscheiden 
auf den Outcome wird gemäss dem Zweck des KG davon ausgegangen, 
dass wettbewerbspolitisch motivierte Eingriffe der Förderung von wirksa-
mem Wettbewerb dienen. Mit anderen Worten wird unterstellt, dass wett-
bewerbspolitische Eingriffe Wettbewerb herstellen respektive sichern soll-
ten. Soll dieser Zusammenhang quantifiziert werden, stellen sich grund-
sätzlich drei Probleme: 
1 Die zu erklärende Variable (Wettbewerbsintensität) lässt sich nicht in 

einer einzigen Masszahl zusammenfassen.17 Vielmehr sind es eine 
Reihe an Indikatoren, die erst als Gesamtbild den Schluss zulassen, 
ob in einer Branche Wettbewerb in den letzen Jahren verzeichnet 
werden konnte oder nicht. Möchte man den Wettbewerb durch einen 
Indikator abbilden, stellen sich hohe Anforderungen an die Gewich-
tung der Einzelindikatoren. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob 
eine Preissenkung von 10% gleich bedeutend ist wie eine Erhöhung 
der Wertschöpfung um 10%. 

                                                      
17  Zwar existieren theoretische Konzepte, wie die Wettbewerbsintensität gemessen 

werden kann (vgl. z.B. den Boone-Indicator, der auf die relativen Gewinne von Un-
ternehmen abstellt (Boone et al. 2004). Die saubere Umsetzung dieser Konzepte 
scheitert jedoch in der Regel an der Datenverfügbarkeit.  
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2 Bei den die Wettbewerbsintensität erklärenden Einflussgrössen han-
delt es sich um eine Vielzahl an möglichen Ursachen. Neben den im 
Rahmen dieser Untersuchung im Vordergrund stehenden KG-
Entscheiden sind weitere regulatorische Rahmenbedingungen, das 
allgemeine konjunkturelle Umfeld oder spezifische Angebots- respek-
tive Nachfrageveränderungen zu beachten. 

3 Wollte man alle möglichen Einflüsse beachten und zudem die ver-
schiedenen möglichen Dimensionen von Wettbewerb erläutern, wer-
den sehr hohe Anforderungen an die Datenverfügbarkeit gestellt.  

Bis anhin veröffentlichte Studien befassen sich oft mit der Bestimmung 
der Wettbewerbsintensität einer Branche. Dabei werden verschiedene 
Indikatoren, welche den Wettbewerbsdruck messen, berechnet und mit-
einander verglichen. Die verwendeten Indikatoren sind beispielsweise der 
bereits oben erwähnte Boone-Indikator, die Gewinnrate oder ein Konzent-
rationsmass wie der Hirschmann-Herfindahl-Index, der die Konzentration 
der Marktanteile einzelner Unternehmen misst.18 Weiter gibt es Studien, 
welche den Einfluss von Anreizregulierungssystemen auf die Produktivität 
von Unternehmen messen.19 Auch hier wird mit unternehmensindividuel-
len Daten gearbeitet. Arbeiten, welche den Einfluss von Eingriffen der 
Wettbewerbsbehörden auf die wirtschaftliche Entwicklung einer Branche, 
gemessen anhand von aggregierten Branchendaten, untersuchen, konn-
ten keine gefunden werden. 
Im Folgenden werden ökonometrische Analysen diskutiert, die den Ein-
fluss von wettbewerbspolitischen Aktivitäten auf Outcome-Entwicklungen 
untersuchen. Der Einfluss der Eingriffe der Wettbewerbskommission auf 
die Entwicklung der Branchen wird anhand von zwei Outcome-
Indikatoren betrachtet. Die untersuchten Indikatoren sind 
1. Preisentwicklung für Produkte der Branchen 
2. Bruttowertschöpfung der Branchen 
                                                      
18  Vgl. hierzu z. B. Creusen et al. (2006). 
19  Vgl. hierzu z. B. Uri (2004). 
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Die Auswahl der Indikatoren erfolgte im Hinblick auf die zu untersuchen-
den Effekte von Regulierungseingriffen, welche auch den Zielkonflikt zwi-
schen statischer und dynamischer Effizienz beleuchten sollen. So lässt 
sich die Preisentwicklung als ein Indikator für die statische Effizienz inter-
pretieren. Durch einen Eingriff der Wettbewerbskommission können 
bspw. die Preise für bestimmte Güter fallen, was sich in der Entwicklung 
der vom Bundesamt für Statistik erhobenen Konsumentenpreise wider-
spiegeln sollte. Die Bruttowertschöpfung hingegen kann als Indikator für 
die dynamische Effizienz verwendet und sollte eher langfristig betrachtet 
werden.  
Anhand der ökonometrischen Analyse wird versucht, die Entwicklung der 
beiden Indikatoren über die Zeit hinweg zu erklären. Dazu wird zuerst die 
Entwicklung des Indikators selbst und danach die Entwicklung anderer 
Variablen betrachtet. Dieser Ansatz berücksichtigt, dass das Wachstum 
ökonomischer Grössen oft durch die eigene vergangene Entwicklung 
derselben beeinflusst wird. Dieser Pfadabhängigkeit wird durch den Ein-
bezug von verzögerten Variablen bei der Schätzung Rechnung getragen. 
Zur besseren Erklärung der Entwicklung der Outcome-Indikatoren werden 
die Analysen um zusätzliche Variablen erweitert. Diese weiteren Variab-
len variieren je nach Outcome-Indikator.  
Den Einfluss von Eingriffen der Regulierungsbehörden gilt es ebenfalls zu 
messen. Hierzu werden auf Basis der Analysen der KG-Fälle für die drei 
untersuchten Branchen Energieversorgung, Detailhandel und Bankenge-
werbe Dummyvariablen gebildet, die vor den relevanten Eingriffen den 
Wert null aufweisen und ab dem Eingriff der Wettbewerbskommission ei-
nen Wert von eins. Durch diesen Eingriff können Unterschiede in der 
Entwicklung der Outcome-Indikatoren ab den relevanten Zeitpunkten be-
rücksichtigt werden. Die Dummyvariablen für die einzelnen Branchen bil-
den folgende Ereignisse und Aktionen der Wettbewerbskommission ab: 
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Tabelle 8 Dummyvariablen für die ökonometrische Analyse 
Branche Fall Jahr 

Energieversorgung Vorbereitung EMG-Abstimmung 2000 

 Vorabklärung Watt/Migros 2001 

 Bundesgerichtsentscheid Watt/Migros 2003 

Detailhandel Fusion Migros/Globus 1997 

 Fusionen Coop/EPA und Coop/Waro 2003 

Retail-Banking Fusion SBG/SBV 1998 

Vgl. zur Herleitung der Dummyvariablen die Abschnitte 4.1, 5.1 und 6.1. 
 
Die Regressionsanalysen wurden mit Daten verschiedener Frequenzen 
durchgeführt. Einerseits wurden Jahresdaten verwendet. Mit den Jahres-
daten war es möglich, die Branchenindikatoren Bruttowertschöpfung eng 
zu definieren, da diese Daten für die jeweiligen Branchen im In- und Aus-
land vorlagen. Andererseits wurde mit Quartalsdaten geschätzt. Gegen-
über den Jahresdaten weist dies den Vorteil auf, dass sich die vorhande-
nen Beobachtungen vervierfachen. Für Quartalsdaten liegen allerdings 
teilweise nicht so exakte Branchenaggregate vor, weshalb z. B. anstelle 
der Energieversorgung die Energie- und Wasserversorgung und anstelle 
des Detailhandels das gesamte Branchenaggregat Handel (Detail- und 
Grosshandel sowie Garagengewerbe) betrachtet wurde. 
Die ökonometrische Analyse muss aufgrund der folgenden, teilweise be-
reits erwähnten Punkte, vorsichtig interpretiert werden: 
1. Die Branchenaggregate, insbesondere die Quartalsdaten für die be-

trachteten Sektoren beinhalten eine Menge an Informationen, welche 
durch die hier untersuchten KG-Entscheidungen nicht direkt beein-
flusst wurden, so dass die relevanten Zusammenhänge nicht zwin-
gend herausgefiltert werden können. 

2. Zur Beantwortung der Frage, ob die Eingriffe der Wettbewerbskom-
mission einen Einfluss auf die Marktentwicklung haben, sind eher län-
gerfristige Beobachtungszeiträume massgebend. Da die hier betrach-
teten Eingriffe nach der Inkraftsetzung des KG alle in der Zeitperiode 



 

63 
 

zwischen 1997 und 2003 stattgefunden haben, ist die Zeitspanne nach 
dem Eingriff relativ kurz, um messbare Effekte in den Indikatoren 
nachzuweisen. 

3. Schliesslich gilt es sich zu vergegenwärtigen, dass durch die KG-
basierten Entscheidungen im Fall von Hypothese 2 (und auch dann, 
wenn im Zusammenhang mit Hypothese 1a ein wettbewerbswidriges 
Verhalten ex ante verhindert wird) angenommen wird, dass eine nega-
tive Entwicklung der Outcome-Indikatoren dann zu erwarten ist, wenn 
der (unterlassene) wettbewerbspolitische Eingriff zu einer Verschlech-
terung der Wettbewerbssituation geführt hätte. Hinterlässt die Ent-
scheidung keine nachweisbaren negativen Effekte in den Outcome-
Indikatoren, kann dies so interpretiert, dass durch den Eingriff (Hypo-
these 1a) bzw. den «Nicht-Eingriff» (Hypothese 2) kein negativer Ein-
fluss auf den Wettbewerb ausgeübt wurde. Aufgrund der in den vo-
rangehenden beiden Punkten erwähnten Gründe ist jedoch eine vor-
sichtige Interpretation der Ergebnisse erforderlich. 

Bruttowertschöpfung der Branchen 
Bei Zeitreihen ist es oft so, dass die Variablen einem Trend folgen. Durch 
einfache Regressionen der Variablen erhält man deshalb einen viel zu 
hohen Erklärungsgehalt. Dieser Umstand ist auch bei den Daten hinsicht-
lich der Bruttowertschöpfung zu beobachten. Diese Zeitreihen sind nicht 
stationär. Die Analyse erfolgt deshalb auf Basis von Wachstumsraten, 
wobei jeweils die Differenz der logarithmierten Variablen – dies entspricht 
bei kleinen Änderungen der Wachstumsrate – verwendet wird. Da sich 
anhand der Entwicklung der Niveaugrössen der verwendeten Variablen 
auch Informationen gewinnen lassen, werden diese zusätzlich berück-
sichtigt. Dies erfolgt mit Hilfe eines sogenannten Fehlerkorrekturterms. 
Der Fehlerkorrekturterm berücksichtigt die langfristige Entwicklung der 
jeweiligen Branchenwertschöpfung im Verhältnis zum Wachstum der Ge-
samtwirtschaft. Damit nicht nur inländische Effekte in die Schätzung ein-
fliessen, wird zusätzlich ein Indikator für die Entwicklung der internationa-
len Branchenkonjunktur miteinbezogen. Hier wird aufgrund der bedeu-
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tenden Handelsverflechtungen Deutschland als Vergleichsland verwen-
det. 
Die Schätzgleichung der Jahresdaten für den Outcome-Indikator Wert-
schöpfung für eine Branche entspricht damit: 
 D(BWS) = b0 + b1 * D(BWS(t-1))  
     + b2 * D(BIP) + b3 * D(BIP(t-1))  
     + b4 * D(BWS(DE)) + b5 * D(BWS(DE(t-1))) 
     + b6 * Fehlerkorrekturterm(t-1) 
     + b7 * Dummyvariable für KG-Fälle 
mit 
 BWS Bruttowertschöpfung der CH-Branchen, logarithmiert 
 BIP Bruttoinlandsprodukt Schweiz, logarithmiert 

 BWS(DE) Bruttowertschöpfung der Branchen in Deutschland, 
logarithmiert 

D Differenz der Variablen 
t Zeitindex 
b0, …, b7 Koeffizienten 

Für die Schätzungen mit Quartalsdaten werden zusätzlich die Differenzen 
aus der Periode t-4 verwendet, um den Vorjahreseinfluss abzubilden. 
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Tabelle 9 Datenbasis Bruttowertschöpfung der Branchen 
Branche Frequenz Abgrenzung NOGA 

2002 

Quelle Verfügbarkeit 

Energieversorgung Jahresdaten 40 Energieversorgung BAK 1980 – 2006 

 Quartalsdaten EA Energie- und Was-

serversorgung 

seco 1980q1 – 2007q4 

Detailhandel Jahresdaten 52 Detailhandel BAK 1980 – 2006 

 Quartalsdaten G Handel; Instandhaltung 

und Reparatur von Auto-

mobilen und Gebrauchs-

gütern 

seco 1980q1 – 2007q4 

Retail-Banking Jahresdaten 65 Kreditinstitute BAK 1980 – 2006 

 Quartalsdaten 65 Kreditinstitute seco 1980q1 – 2007q4 

 

Preisentwicklung für Produkte der Branchen 
Der zweite betrachtete Outcome-Indikator ist der Preis. Dieser wird an-
hand der zeitlichen Veränderung einzelner für die ausgewählten Bran-
chen relevanten Preisindices abgebildet. Die Entwicklung der Preise wird 
primär mit der eigenen Historie sowie dem Verlauf der Preisentwicklung 
des gesamten Preisindexes erklärt. Zusätzlich werden für die jeweiligen 
Preise relevante Indikatoren, welche die Preise potenziell beeinflussen, 
berücksichtigt. In Tabelle 10 sind die untersuchten Preisindices sowie die 
zusätzlich verwendeten Indikatoren aufgelistet. 
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Tabelle 10 Datenbasis Preisindices der Branchen 
Branche Preisindikator Branchenindikator 

Energieversorgung Preise Elektrizität (BAK, BFS, Lan-

desindex der Konsumentenpreise, 

1983q1 – 2007q4) 

Landesindex der Konsumen-

tenpreise Total (BAK, BFS) 

Nettoinlanderzeugung Strom 

(BAK, BFE) 

Industrieproduktion Energiever-

sorger (BAK, BFS) 

Heizgradtage Schweiz (BAK, 

BFS) 

Detailhandel Preise Nahrungsmittel (BAK, BFS, 

Landesindex der Konsumentenprei-

se, 1983q1 – 2007q4) 

Preise Bekleidung und Schuhe 

(BAK, BFS, Landesindex der Kon-

sumentenpreise, 1983q1 – 2007q4) 

Landesindex der Konsumen-

tenpreise Total (BAK, BFS) 

Private Konsumausgaben 

(BAK, BFS) 

Neuzulassungen Personenwa-

gen (BAK, BFS) 

Retail-Banking Zinsspread (SNB, Differenz zwi-

schen Neuhypotheken und Sparein-

lagen der Kantonalbanken, 

1980q1 – 2007q4) 

Verfügbares Einkommen (BAK, 

BFS) 

 
Für die Schätzung der Entwicklung der Jahresdaten des Outcome-
Indikators Preise wurde folgend Spezifikation verwendet:  
D(Preise) = b0 + b1 * D(Preise(t-1))  
   + b2 * D(LIK) + b3 * D(LIK(t-1)) 
   + b4 * D(Branchenindikator) 
   + b5 * D(Branchenindikator(t-1))  
   + b6 * Dummyvariable für KG-Fälle 
mit 
Preise Preisindex für Branche 
LIK  Landesindex der Konsumentenpreise 
D  Differenz der Variablen 
t  Zeitindex 
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Für die Erklärung der Energiepreise werden nur unverzögerte Indikatoren 
verwendet, da Angebot und Nachfrage zeitgleich mit den Indikatoren be-
stimmt werden. Für das Bankengewerbe hingegen wird nur ein verzöger-
ter Indikator verwendet, da hier angenommen wird, dass sich Verände-
rungen des verfügbaren Einkommens erst mit Verzögerung auf das Ver-
halten der betroffenen Personen auswirken. 
Vor dem Hintergrund der untersuchten Entscheide wird in Tabelle 11 dar-
gestellt, welche Test-Hypothesen bei der ökonometrischen Analyse be-
trachtet wurden und welche Implikationen eine Annahme resp. Ablehnung 
der Hypothesen auf einen konkreten Fall haben könnte.  

Tabelle 11 Test-Hypothesen für Schätzungen (Beispiel) 
Fall Test-Hypothese Interpretationsmöglicheit 

Fusion 

SBG/SBV 

Kein Einfluss auf Zinsspread  

messbar 

Vorgaben der Behörde haben erfolgreich 

den aktuellen Wettbewerb erhalten; 

Wettbewerbsbehörde hat keinen fal-

schen/schädlichen Entscheid getroffen. 

 Signifikanter Einfluss auf 

Zinsspread  messbar 

Bei einer Abnahme des Zinsspreads hat 

der Entscheid der Behörde zu einer Ver-

schärfung des Wettbewerbsdruckes ge-

führt.  

Bei einer Zunahme des Zinsspreads hat 

der Entscheid der Behörde die Zunahme 

von Marktmacht nicht oder nur ungenü-

gend verhindern können. 

1) Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass neben dem Zinsspread weitere 
Einnahmequellen der Banken vorhanden sind, die sich im Zeitablauf verändern, 
über die jedoch keine aggregierten Daten vorliegen. 

 
Für die weiteren Preisvariablen lassen sich die Interpretationen der Hypo-
thesen analog Tabelle 11 anwenden. Bei den Wertschöpfungsindikatoren 
sind die Effekte bei signifikanten Ergebnissen nicht so eindeutig feststell-
bar, und müssten bei signifikanten Ergebnissen von Fall zu Fall genauer 
betrachtet werden. Bei keinem messbaren Einfluss der Entscheide auf 
die Wertschöpfung hingegen kann die für die Preise verwendete Interpre-
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tation des richtig dosierten (Hypothese 1a) bzw. vermiedenen falschen 
Eingriffs (Hypothese 2) ebenfalls Gültigkeit haben. 

Ergebnisse der ökonometrischen Analyse 
Die Ergebnisse der ökonometrischen Analyse sind in Tabelle 12 und Ta-
belle 13 für die Schätzungen mit Jahresdaten resp. Quartalsdaten aufge-
führt. Die Tabellen weisen die Signifikanzniveaus für die jeweiligen Dum-
myvariablen sowie das korrigierte R-Quadrat für die Schätzung des jewei-
ligen Outcome-Indikators aus. Als Lesehilfe wird auch noch der mit der 
Dummyvariable umschriebene Fall mitaufgenommen. 
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Tabelle 12 Ergebnisse der ökonometrischen Analyse mit Jahresda-
ten 

Outcome-

Indikator 

Dummy Fall 

Signifikanz-

niveau* 

Adj. 

R2 

BWS Energiever-

sorgung 

2000 EMG-Vorbereitung  8.8%  15.3% 

 2001 WATT/Migros Voruntersu-

chung 

 7.1%  17.0% 

 2003 WATT/Migros Bundesge-

richtsentscheid 

 >10.0%  5.5% 

Preise Elektrizität 2000 EMG-Vorbereitung  8.8%  33.2% 

 2001 WATT/Migros Voruntersu-

chung 

 >10.0%  27.3% 

 2003 WATT/Migros Bundesge-

richtsentscheid 

 >10.0%  8.9% 

BWS Detailhandel 1997 Migros/Globus  >10.0%  22.8% 

 2003 Coop/EPA, Coop/Waro  >10.0%  18.0% 

Preise Nahrungs-

mittel 

1997 Migros/Globus  >10.0%  18.4% 

 2003 Coop/EPA, Coop/Waro  6.0%  38.5% 

Preise Bekleidung 1997 Migros/Globus  >10.0%  33.3% 

 2003 Coop/EPA, Coop/Waro  >10.0%  41.1% 

BWS Bankenge-

werbe 

1998 SBG/SBV  >10.0%  9.1% 

Zinsspread 1998 SBG/SBV  >10.0%  62.5% 

 
* Je kleiner der Wert, desto grösser die Wahrscheinlichkeit, dass der Einfluss statis-

tisch signifikant ist 
 
Für die Analyse der Outcome-Indikatoren mit Jahresdaten zeigt sich, 
dass die ökonometrischen Modelle zwischen 5% und 63% der Wachs-
tumsraten der Bruttowertschöpfung und der Veränderung der Preise er-
klären können. Die Koeffizienten der Dummyvariablen, welche gemäss 
Tabelle 8 die relevanten Fälle abbilden, sind statistisch meistens nicht 
von null verschieden (Signifikanzniveau > 10%). Damit lässt sich in den 
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meisten Fällen keine Änderung resp. kein Strukturbruch der Wachstums-
raten nachweisen. 
Die signifikanten Dummyvariablen der Energieversorgung bei der Outco-
me-Variable Bruttowertschöpfung können auf das veränderte Wachstum 
der inländischen Energieproduktion, die nach einem stetigen Wachstum 
seit Mitte der 1990er Jahre um die 60 TWh schwankt und ein Haupttrei-
ber der Branchenwertschöpfung ist sowie auf die geänderten europäi-
schen Rahmenbedingungen im Energiesektor zurückgeführt werden. Der 
Umstand, dass bei den Preisen für Elektrizität nur eine Dummyvariable 
statistisch signifikant von null verschieden ist, scheint dies zu bestätigen. 
Obwohl die Preise nach einem kontinuierlichen Wachstum zwischen 1980 
und 1995 während rund 5 Jahren stagnierten und anschliessend sogar 
sanken, ist nur die Dummyvariable für das Jahr 2000 signifikant von null 
verschieden. Die Preisbewegungen lassen sich deshalb wohl auch 
hauptsächlich durch die Produktionsschwankungen resp. das veränderte 
Marktumfeld erklären (welches mit aufkommender Regulierung zusam-
menhängt).  
Bei den Preisen für Nahrungsmittel ist ein Koeffizient einer Dummyvariab-
len ebenfalls statistisch signifikant von null verschieden. Hier scheint es 
aber, dass die Dummyvariable für 2003 zu nahe am Rand der Zeitreihe – 
die nur bis 2006 läuft – ist und die Aussage daher von beschränktem 
Wert ist.  
Die Resultate der Schätzungen mit Quartalsdaten bestätigen die Ergeb-
nisse mit Jahresdaten weitgehend (Tabelle 13).  
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Tabelle 13 Ergebnisse der ökonometrischen Analyse mit Quartals-
daten 

Outcome-

Indikator 

Dummy Fall 

Signifikanz-

niveau 

Adj. 

R2 

BWS Energiever-

sorgung 

2000 EMG-Vorbereitung  >10.0%  9.9% 

 2001 WATT/Migros Voruntersu-

chung 

 >10.0%  9.8% 

 2003 WATT/Migros Bundesge-

richtsentscheid 

 >10.0%  8.9% 

Preise Elektrizität 2000 EMG-Vorbereitung  4.6%  22.3% 

 2001 WATT/Migros Voruntersu-

chung 

 4.0%  22.5% 

 2003 WATT/Migros Bundesge-

richtsentscheid 

 8.8%  21.3% 

BWS Detailhandel 1997 Migros/Globus  >10.0%  39.4% 

 2003 Coop/EPA, Coop/Waro  >10.0%  39.7% 

Preise Nahrungs-

mittel 

1997 Migros/Globus  >10.0%  59.6% 

 2003 Coop/EPA, Coop/Waro  >10.0%  59.5% 

Preise Bekleidung 1997 Migros/Globus  >10.0%  96.1% 

 2003 Coop/EPA, Coop/Waro  >10.0%  95.9% 

BWS Bankenge-

werbe 

1998 SBG/SBV  >10.0%  52.2% 

Zinsspread 1998 SBG/SBV  >10.0%  85.9% 

 
Im Gegensatz zu den Schätzungen mit den Jahresdaten sind die Dum-
myvariablen für die Bruttowertschöpfung der Energie- und Wasserversor-
gung und der Preise für Nahrungs- und Genussmittel statistisch nicht 
mehr von null verschieden. Bei der Bruttowertschöpfung der Energie- und 
Wasserversorgung kann die Ursache daran liegen, dass die Quartalsda-
ten im Gegensatz zu den Jahresdaten das breiter gefasste Aggregat 
Energie- und Wasserversorgung und nicht nur die Energieversorgung 
abdecken. Die gröbere Branchendefinition ist auch beim Detailhandel – 
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die Quartalsdaten umfassen die gesamte Branche Handel inkl. Gross-
handel, Tankstellen und Garagen – zu berücksichtigen. 
Die Koeffizienten für die Dummyvariablen bei den Schätzungen für den 
Outcome-Indikator Preise Elektrizität sind im Gegensatz zu den Schät-
zungen mit Jahresdaten alle statistisch signifikant von null verschieden. 
Hier läst sich anhand der Regressionsanalysen ein Strukturbruch im Zeit-
ablauf statistisch nachweisen. 

Zusammenfassung und Fazit der ökonometrischen Analyse 
Zusammenfassend lässt sich auf Basis der Ergebnisse feststellen, dass 
der Nachweis konkreter Einflussnahme der Wettbewerbskommission so-
wohl auf die Preise als auch die Wertschöpfung der betrachteten Bran-
chen mittels ökonometrischer Methoden nicht gelingt. Die Ausnahme bil-
det die Energieversorgung. In dieser Branche wurde das Marktumfeld um 
die Jahrtausendwende durch die Ankündigung des neuen Elektrizitäts-
marktgesetzes und der internationalen Marktumwälzungen (Liberalisie-
rung in der Europäischen Union) stark verändert. Die Durchleitungsanträ-
ge von Migros und deren Bearbeitung durch die Wettbewerbskommission 
und das Bundesgericht sind dabei als Wegmarken dieses Prozesses für 
die Schweiz anzuschauen. Durch die neue liberale Marktordnung hat sich 
vor allem die Energieproduktion verändert, was in den deutlichen 
Schwankungen der inländischen Produktion von Elektrizität zu beobach-
ten ist. Da die Resultate für die Jahres- und Quartalsschätzungen nicht 
dasselbe Bild zeigen, ist aber auch hier eine vorsichtige Interpretation 
angebracht. 
Der Befund, dass kein Einfluss der Eingriffe auf die Outcome-Indikatoren 
gefunden wurde, kann nicht als Beleg für die Irrelevanz der KG-basierten 
Entscheide gewertet werden. Im besten Fall ist dieses Resultat so zu in-
terpretieren, dass der Wettbewerb dank der Eingriffe dieses Ergebnis 
hervorgebracht hat und die Eingriffe damit ihr Ziel erreicht. Eine weitere 
Interpretation liesse den Schluss zu, dass der Wettbewerb weder durch 
das Verhalten der Unternehmen noch durch die Eingriffe der Behörden 
verändert oder behindert wurde. 
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Generell ist zu den Berechnungen und Resultaten anzumerken, dass die 
für die Schätzungen verwendeten Zeitreihen mit Daten von 1980 (Kon-
sumentenpreise ab 1983) bis 2006/2007 eher zu kurz sind, um verlässli-
che Analysen vorzunehmen. Erschwerend ist zudem der Umstand, dass 
die meisten untersuchten Fälle die Periode nach dem Jahr 2000 betreffen 
und damit die seit den Entscheiden vergangene Zeitspanne besonders 
kurz ausfällt. Auch sind die verwendeten Indikatoren (Branchenwert-
schöpfung sowie Konsumentenpreise) für die Messung von spezifischen 
Eingriffen eher grobe Instrumente, da sich in diesen Indikatoren weitere, 
nicht durch die Eingriffe der Wettbewerbsbehörde betroffene Produkte 
und Unternehmen miteingeschlossen sind. 

3.4 Quantitativ-deskriptive Methoden 
Aufgrund der in 3.3 aufgezeigten Probleme, die kausalen Zusammen-
hänge von wettbewerbspolitischen Aktivitäten auf die Outcome-
Entwicklung auf der Branchenebene empirisch nachzuweisen, wurde mit 
dem Auftraggeber vereinbart, dass die Untersuchung auf eine quantitati-
ve (im Sinne einer deskriptiven) Analyse der Branchenentwicklung abstel-
len sollte. 
Dazu werden in den folgenden Abschnitten zuerst die relevanten KG-
Fälle aufbereitet, um einen Eindruck zu erhalten, wann und in welchen 
Angelegenheiten in der untersuchten Branche in den letzten zehn Jahre 
wettbewerbspolitische Entscheide respektive «Nicht-Entscheide» zu re-
gistrieren waren. Anschliessend gilt es, relevante Umfeldbedingungen im 
Sinne von staatlichen Rahmenbedingungen (sektorale Regulierungen 
und Marktzutrittsschranken) zu erfassen sowie die Branche hinsichtlich 
ihrer spezifischen Marktumfeldbeziehungen (gesamtwirtschaftliche Inter-
dependenzen und Angebotsstruktur) einzuordnen.  
Schliesslich wird die Entwicklung der statischen und dynamischen Effi-
zienz anhand der relevanten Outcome-Indikatoren über die letzten Jahre 
beschrieben und analysiert, inwieweit der beobachtete Verlauf als Indiz 
für Wettbewerb gedeutet werden kann. Neben der in Abschnitt 3.2 disku-
tierten Interpretation bezüglich des Verlaufs der Indikatoren liefern über-
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dies – wie schon für die ökonometrische Analyse – auch die Vergleiche 
der Branchenentwicklung mit der Gesamtwirtschaft und/oder der entspre-
chende Branchenperformance im Ausland wichtige Anhaltspunkte, in-
wieweit in der Branche von Wettbewerb während der letzten Jahren aus-
gegangen werden kann. Zum Schluss gilt es abzuschätzen, inwieweit die 
Entwicklung der Outcome-Indikatoren auf wettbewerbspolitische Ent-
scheide auf Basis des KG zurückzuführen ist, oder ob andere Einflussfak-
toren die Branchenperformance stärker beeinflussen. Aufgrund der ange-
sprochenen eingeschränkten Datenverfügbarkeit kann diese kausale Zu-
ordnung lediglich qualitativ erfolgen. 
Bei der gesamten Branchenanalyse ist zu berücksichtigen, dass es im 
vorliegenden Projekt darum geht, nach der Erklärung der Outcome-
Entwicklung aufgrund gesamtwirtschaftlicher oder branchenspezifischer 
Einflussfaktoren herauszufiltern, ob zusätzlich auch die vergangene wett-
bewerbspolitische Praktik als Erklärung herangezogen werden kann. Das 
bedeutet, dass immer die Möglichkeit besteht, dass ein wettbewerbspoli-
tischer Eingriff, der auf den relevanten Markt einen Einfluss hat, auf der 
aggregierten Ebene keine messbare Wirkung mehr zeigt. Sei dies, weil 
der relevante Markt im Vergleich zur Gesamtbranche zu klein ist, oder 
weil andere Effekte dominieren. 
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4 Analyse der volkswirtschaftlichen Auswirkungen 
des KG 1995 im Detailhandel 

Für die folgende Untersuchung wird der Detailhandel gemäss der allge-
mein gültigen statistischen Abgrenzung (NOGA) untersucht. Somit um-
fasst er den Wiederverkauf von Waren v. a. «an private Haushalte, in 
Verkaufsräumen, an Ständen, durch Versandhäuser, Verbrauchergenos-
senschaften, Auktionshäuser usw. Die Detailhändler erwerben das Eigen-
tum an den von ihnen gehandelten Waren.» (NOGA 52). Diese Bran-
chenabgrenzung, die den meisten Outcome-Indikatoren zugrunde liegt, 
ist weiter gefasst als die Abgrenzungen der relevanten Märkte bei den 
einzelnen Fallanalysen, in denen jeweils nur Teilbereiche der Branche 
betrachtet werden (z. B. Vollsortimente, Teilsortimente). 
Der Detailhandel ist volkswirtschaftlich ein sehr wichtiger Wirtschafts-
zweig: 7.3% der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung (Credit Suisse, 
2007, S. 29) kommen aus dem Detailhandel. Rund 8% der Beschäftigten 
sind in diesem Bereich tätig; und die Detailhandelsumsätze machen fast 
ein Drittel des privaten Konsums aus. 

4.1 KG-basierte Entscheidungen 
Wettbewerbskommission und Zivilgerichte gehen gegen «private» Wett-
bewerbsbeschränkungen vor; sie können wettbewerbswidrige Kartelle 
und Unternehmenszusammenschlüsse sowie missbräuchliche Verhal-
tensweisen marktbeherrschender Unternehmen untersagen. Der Detail-
handel zeichnet sich dadurch aus, dass in den letzten Jahren eine rege 
Aktivität seitens der wettbewerbspolitischen Behörden ausgemacht wer-
den konnte. Seit Inkrafttreten des KG 1996 wurden zahlreiche Fälle be-
handelt, die in Tabelle 14 zusammengefasst sind. 
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Tabelle 14 Kartellrechtsfälle im Detailhandel seit 1996 

Unter- 

nehmen 

Fall 

Untersuchungs-

gegenstand 

Abschluss 

Ab-

schluss-

jahr 

Migros/  

Globus 

Übernahme durch 

Migros 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung ohne 

Auflagen 

1997 

Kodak Preisunterschied 

zwischen der 

Schweiz und der 

EU 

Unzulässige Wettbe-

werbsabreden 

BG 126 III 154 1999 

Toni / Säntis  Zusammenschluss 

zur Swiss Dairy 

Food AG 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung ohne 

Auflagen 

1999 

Migros, Coop, 

Syntrade und 

EG Dritte Kraft 

Einkaufsabspra-

chen 

Unzulässige Wettbe-

werbsabreden / 

«Nachfragemacht» 

des Detailhandels 

Untersuchung 

eingestellt ohne 

Folgen 

 

2000 

Coop / Epa Übernahme durch 

Coop 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung ohne 

Auflagen 

2002 

Emmi / SDF Übernahme durch 

Emmi 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung ohne 

Auflagen 

2002 

Druckerpatro-

nen 

Preise der Original-

druckerpatronen 

Unzulässige Abreden Untersuchung 

eingestellt 

2003 

Minolta Markt für den Ver-

kauf von Fotoappa-

raten 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Stellung 

Untersuchung 

eingestellt 

2003 

Coop / Waro Übernahme durch 

Coop 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen  

Zulassung mit 

Verpflichtung 

2003 

Coop / Epa Übernahme durch 

Coop 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen  

Zulassung ohne 

Auflagen 

2003 



 

77 
 

CoopForte Abzug von 0.5% 

(Bonus Coopforte) 

vom Rechnungsbe-

trag ihrer Lieferan-

ten für spezifische 

Coop Zusatzleis-

tungen 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Stellung / Nachfra-

gemacht 

Einvernehmliche 

Regelung mit 

Auflagen für 

Coop 

2004 

 

 

 

Micarna (Mi-

gros) und Bell 

(Coop) 

Untersuchung über 

den Fleischmarkt 

Kollektive Marktbe-

herrschung / Verhal-

tenskoordination auf 

Detailhandelsstufe 

Untersuchung 

eingestellt ohne 

Folgen 

2004 

Feldschlöss-

chen / Coca 

Cola 

Vereinbarung über 

die Produktion und 

Distribution 

Unzulässige Wettbe-

werbsabreden 

Untersagung von 

bestimmten Ver-

haltensweisen 

2004 

Migros / Valora Kontrollerwerb von 

Cevanova (Joint 

Venture im Bereich 

Convenience-

Shops) 

Keine vertiefte Prü-

fung 

Zulassung 2005 

Nestlé / 

Nespresso 

Verteilung von Kaf-

feemaschinen und 

Kapseln 

Vorabklärung unzu-

lässige Abreden 

Keine Untersu-

chung 

2005 

Ferrero Preisunterschied 

zwischen der 

Schweiz und der 

EU 

Vorabklärung unzu-

lässige Abreden 

keine Untersu-

chung nach Eini-

gung 

2005 

Denner / Pick 

Pay 

Übernahme durch 

Denner 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen  

Zulassung mit 

Verpflichtungen 

2005 

Ticket Corner Zwang zur  

Übernahme von 

Exklusivitätsklau-

seln durch Organi-

satoren von Sport- 

u. Kulturveranstal-

tungen 

Missbrauch marktbe-

herr- 

schender Stellung 

 

 

Reko hebt Weko-

Verfügung von 

2003 auf 

2006 

Migros / Den-

ner 

Übernahme durch 

Migros 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung mit 

Auflagen  

2007 

Coop / Fust Übernahme durch 

Coop 

Kollektive Marktbe-

herrschung im Ab-

satzmarkt für Klein-

haushaltgeräte 

Zulassung mit 

Auflagen 

2007 
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Nestlé / Hen-

niez 

Übernahme durch 

Nestlé 

Vorprüfung Unter-

nehmenszusammen-

schlüsse 

Keine vertiefte 

Prüfung 

2007 

Coop / Carre-

four 

Übernahme durch 

Coop 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen / kollektive 

Marktbeherrschung 

Zulassung mit 

Auflagen 

2008 

Quelle: Weko 

Im Detailhandel standen somit seit 1996 folgende Sachverhalte im Zent-
rum der wettbewerbspolitischen Diskussion: 
� die Kontrolle von Abreden zwischen Unternehmen nach Art. 5 KG 

(z. B. Kodak, Druckerpatronen, Nestlé/Nespresso, Ferrero); 
� die Kontrolle von Verhaltensweisen marktbeherrschender Unterneh-

men nach Art. 7 KG (z. B. Minolta, CoopForte, Ticketcorner); 
� die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen nach Art. 9ff KG 

(z. B. Migros/Denner, Coop/Carrefour).  
Betreffend der Abreden zwischen Unternehmen standen horizontale und 
im Rahmen der Revision des KG 1995 insbesondere die Prüfung von 
Vertikalabsprachen sowie selektiver Vertriebssysteme (Regelungen, mit-
tels deren der Hersteller den Kreis der Wiederkäufer beschränkt) im Zent-
rum. Es wurde anhand einer Vielfalt von Fällen der Frage nachgegangen, 
ob Wettbewerb zwischen den Marken genügt oder ob mit den Mitteln des 
Wettbewerbsrechts auch der Wettbewerb innerhalb der Vertriebsorgani-
sation einer einzelnen Marke zu fördern ist. 
Dabei wurde die Praxis entwickelt, dass etwa im Rahmen der Fixierung 
von Fest- oder Mindestverkaufspreisen, Beschränkungen des geographi-
schen Absatzgebiets oder Beschränkungen von Querlieferungen inner-
halb von selektiven Vertriebssystemen als erhebliche Beeinträchtigung 
des Wettbewerbs betrachtet werden. In diesem Sinne wurden viele Vor-
abklärungen eingeleitet, die i. d. R. nicht zu Entscheiden führten (z. B. 
Druckerpatronen) bzw. gegen die im Entscheidfall rekurriert wurden (z. B. 
Kodak). Die Praxis, die Mitte 2007 in einer Bekanntmachung zum wett-
bewerbspolitischen Umgang mit vertikalen Abreden mündete, kann eine 
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Signalwirkung auf die Marktteilnehmer hinsichtlich der Gestaltung von 
Vertragsbeziehungen und damit auf den Outcome gehabt haben. 
Im Rahmen der Kontrolle von Verhaltensweisen marktbeherrschender 
Unternehmen führten die im Detailhandel beurteilten Fälle etwa nach Re-
kursverfahren zur Verfahrenseinstellung (z. B. Ticket Corner) oder ein-
vernehmlichen Regelungen (z. B. Coop Forte). Fokus im Rahmen der 
Prüfung von Übernahmen war jeweils die Frage, ob mit einer Übernahme 
eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt wird, sei es 
auf den betroffenen relevanten Märkten des schweizerischen Detailhan-
dels, als auch auf gewissen spezifischen Beschaffungsmärkten. Dabei 
wurde von den Markenvertretern betont, dass der Beurteilung von Nach-
fragemacht auf den Beschaffungsmärkten eine besondere Bedeutung 
beigemessen werden sollte (marktstrukturelle Abhängigkeiten). Relevant 
wurde im Rahmen von Übernahmen jeweils auch die Frage, ob ein Zu-
sammenschluss etwa aufgrund von dadurch begründeter kollektiver 
Marktbeherrschung den Markteintritt weiterer Wettbewerber im Detail-
handel erschwert. Die Praxis der Wettbewerbskommission war dabei, 
dass Zusammenschlüsse, die mutmasslich nicht zu Marktanteilsadditio-
nen führen, jeweils als unbedenklich eingestuft, andere hingegen vertieft 
geprüft und deren Zulassung mit Auflagen versehen wurden. So muss 
bspw. Coop im Zusammenhang mit der Übernahme von Fust auf Exklusi-
vitätsabsprachen mit den Lieferanten verzichten und Fust muss im Be-
reich Kleinhaushaltgeräte während fünf Jahren eine eigenständige Sorti-
ments-, Preis- und Aktionspolitik betreiben. Auch im aktuellsten Fall, der 
Übernahme der Carrefour-Verkaufsflächen in der Schweiz durch Coop, 
wurde die Zulassung erneut an Bedingungen geknüpft. Von den zuneh-
menden Auflagen bei Fusionen der Vollsortimentsanbieter insbesondere 
seit 2007 kann eine Signalwirkung ausgehen, die jedoch im Beobach-
tungszeitraum nicht erfasst wird. 
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Während des Untersuchungszeitraums waren, abgesehen von den letz-
ten Unternehmenszusammenschlüssen, welche mit Bedingungen zuge-
lassen wurden, eher moderate KG-basierte Entscheide zu verzeichnen.20 

4.2 Umfeldanalyse 
Zur Beurteilung des Outcome des Detailhandels sind verschiedene Ein-
flussgrössen zu beachten. Besonders relevant sind dabei die staatlichen 
Rahmenbedingungen wie sektorale Regulierungen, mögliche Aussen-
handelsschranken respektive weitere staatliche Regulierungen im Sinne 
von Marktzutrittsbeschränkungen. Überdies zeichnet sich die Branche 
durch eine intensive gesamtwirtschaftliche Interdependenz aus, was sich 
auch in der starken Konjunkturabhängigkeit manifestiert. Im Folgenden 
sollen diese möglichen Einflussgrössen kurz diskutiert werden.  

4.2.1 Staatliche Rahmenbedingungen 

Sektorale Regulierungen 
Ein Wettbewerbsversagen kann unter anderem aus technisch-
ökonomischen Gründen wie Externalitäten bei öffentlichen Gütern und bei 
Informationsproblemen auftreten. Externalitäten ergeben sich, wenn 
Markttransaktionen bei unbeteiligten Dritten Kosten oder Nutzen verursa-
chen. Im unregulierten Markt droht eine Überversorgung mit extern 
schädlichen oder eine Unterversorgung mit extern nützlichen Gütern.21 
Daher greift der Staat bei gewissen Externalitäten regulierend ein. Zu 
nennen sind bezogen auf den Detailhandel: 

                                                      

20  Stärke Eingriffe waren vor allem vor 1996 zu verzeichnen. Dazu gehören die Auf-
hebung der klassischen Angebotsmonopolen bei Tabakwaren oder alkoholischen 
Getränken mithilfe der damals gültigen wettbewerbspolitischen Grundlagen. 

21  Öffentliche Güter sind eine Spezialform von Gütern mit positiven Externalitäten. 
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� Ladenschlussgesetze primär zum Schutz von Ruhe und Ordnung. Im 
europäischen Vergleich gelten die schweizerischen Ladenschlussge-
setze nach wie vor als restriktiv; 

� die Fahrtenkontingentierung. Sonderregelungen beziehen sich auf 
Supermärkte, die ab einer gewissen täglichen PKW-Frequenz z. B. 
Parkgebühren einzuführen haben (im Sinne des BGE 125 II 129 E. 
8b). 

Da Marktteilnehmer für sich nur zielführende Entscheide treffen können, 
wenn sie über Preise, Qualitäten, die Funktionalität von Produkten und 
dergleichen genügend informiert sind, können sich Informationsdefizite 
oder -asymmetrien in Wettbewerbsverzerrungen und Marktversagen nie-
derschlagen. Im Unterschied zu anderen Ursachen von Marktversagen 
gibt es aber heute dank modernen Informations- und Kommunikations-
formen (z. B. Internet) immer mehr Märkte, die Informationsprobleme oh-
ne staatliche Eingriffe lösen können. Dies trifft auch weitgehend für den 
Detailhandel zu. Trotzdem wurden in diesem Zusammenhang (insbeson-
dere zum Schutze der Gesundheit von Verbrauchern) folgende Regulie-
rungen eingeführt: 
� Regulierungen zur Rückverfolgbarkeit (Lebensmittelgesetz per 

1.1.2006);  
� Standards und Produktdeklarationspflichten, Etikettierungsvorschriften 

etc. (z. B. im Fall Ferrero 2005 relevant). 
Sofern derartige Bestimmungen asymmetrisch auf die Marktteilnehmer 
wirken, können sich daraus Wettbewerbsverzerrungen ergeben (z. B. La-
denschlussgesetz und die geltenden Ausnahmen). Bezüglich Dynamik 
können sich negative Wirkungen aus Vorschriften ergeben, die den ad-
ministrativen Aufwand erhöhen, d. h. dem Versuch, durch staatliche Re-
gulierungen Markversagen zu korrigieren, ist nicht per se Erfolg beschie-
den (sog. Staatsversagen). 

Aussenhandelsschranken 
Zusätzlich zu diesen primär sektorspezifischen Regulierungen wirken im 
Detailhandel verschiedene Aussenhandelsschranken. Alle diese Regulie-
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rungen sind aus heutiger Sicht weitgehend nicht aufgrund von Marktver-
sagen, sondern durch andere politische Zielsetzungen begründet: Staats-
interventionen beruhen auf Gesetzen und Verordnungen und somit auf 
demokratischen Entscheidprozessen, die im Lichte von Effizienz und 
Wettbewerb suboptimal sein können. Die ökonomische Theorie der Politik 
zeigt, dass kleine, homogene Interessengruppen im politischen Mei-
nungsbildungsprozess ein überproportionales Gewicht haben, während 
Organisationen, die ein grosses, in seinen Interessen heterogenes Kol-
lektiv vertreten, ein unterproportionales Gewicht zukommt. So ist erklär-
bar, dass im Verlaufe der Zeit im Detailhandel eine Vielfalt verschiedener 
Aussenhandelsschranken errichtet werden konnten. Traditionell dienten 
diese dazu, die inländische Landwirtschaft vor ausländischer Konkurrenz 
zu schützen. Der Preisniveauvergleich mit EU-Ländern in Westeuropa 
zeigt nach wie vor, dass der Detailhandel auch noch heute 30 bis 40% 
mehr beim Bezug von Waren aus einheimischer Landwirtschaft bezahlt.22 
Unter den Aussenhandelsschranken sind v. a. folgende Punkte relevant: 
� Einfuhrzölle; Nichtzugehörigkeit der Schweiz zur europäischen Zoll-

union: Für importierte Food-Produkte beträgt der durchschnittliche im-
plizite Zollaufschlag gegenüber der EU 2005 8.1%. Im Bereich Nah-
rungs- und Genussmittel betrugen die Zölle 2005 etwa 10% des Wa-
renwertes. Durch unterschiedliche Zölle bedingte Differenzen haben 
zur Folge, dass im Ausland ansässige Detailhändler ihre Waren um 
durchschnittlich mehr als 30% günstiger beziehen können als Detail-
händler, die in der Schweiz agieren (BAK, 2006b, S. 34ff); 

� Zollrechtliche Deklarationsbestimmungen, Zollformalitäten und Büro-
kratie im Generellen. Gemäss World Bank (2006) benötigen Unter-
nehmen für Warenimporte in die Schweiz 13 Dokumente und fünf Un-
terschriften. Im Vergleich dazu sei der Aufwand für Importe nach 
Deutschland vernachlässigbar. 

                                                      
22   Vgl. auch hierzu die jüngst vom seco durchgeführten Preisvergleiche. 
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� Kurze Zollöffnungszeiten oder Wartezeiten an der Grenze (Avenir Su-
isse, 2006). Letztere führen zu Planungsunsicherheit und höheren Lo-
gistikkosten. 

� Indirekte Zollkosten: Suboptimale Allokation vorhandener inländischer 
Ressourcen; verzögerter Strukturwandel. 

� Technische Handelshemmnisse (trotz Bundesgesetz über technische 
Handelshemmnisse): Technische Handelshemmnisse gehen von pro-
dukt- und branchenspezifischen Gesetzen aus, deren Bestimmungen 
Einfluss auf zugelassene Beschaffenheit, Eigenschaften, Verpackung, 
Beschriftung, Herstellung, Transport, Lagerung, Emissionswerte etc. 
nehmen. Mit der Revision des Lebensmittelrechts per 1. Mai 2002 tra-
ten bspw. über 1‘000 Änderungen in Kraft, von denen viele einen 
Mehraufwand implizieren, da die Bestimmungen nicht mit denen der 
EU übereinstimmen (Huber, 2003, S. 17). Dies führt dazu, dass aus-
ländische Produzenten zur Belieferung des Schweizer Marktes teil-
weise Spezialanfertigungen ihrer Produkte benötigen, die aufgrund der 
vergleichsweise kleinen Vertriebsmengen den Stückpreis für den 
Schweizer Importeur entsprechend erhöhen (BAK, 2007a, 11f.) 

� Immaterialgütergesetze (Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht): Di-
rektimporte bestimmter Produkte sind aufgrund der nationalen Er-
schöpfung im Patentrecht unterbunden. Allerdings werden auch theo-
retisch mögliche Parallelimporte nicht per se getätigt, weil sie für klei-
nere Detailhändler aus Zeitgründen oder zu wenig professioneller Ein-
kaufsabteilungen nicht rentieren. 

� Bauliche Vorschriften: Dazu zählen z. B. Genehmigungshürden, öf-
fentliche Raumplanung, verschiedene kantonale und kommunale 
Baubewilligungsverfahren und Bauvorschriften. Genehmigungshürden 
stützen sich in der Schweiz primär auf den Umweltschutz. In der 
Schweiz dauert die Baubewilligungsphase vergleichsweise sehr lange, 
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was für ausländische Unternehmen den speditiven Aufbau eines Fili-
alnetzes erschwert.23 

Aussenhandelsschranken führen generell zu einer Verteuerung der Wa-
renbeschaffungskosten für den Detailhandel, wobei im Non-Food-
Segment der Anteil der im Ausland produzierten Güter höher ist als im 
Food-Segment. Für den Schweizer Detailhandel ergibt sich im Food-
Sektor ein durchschnittlicher Kostennachteil von 27%, im Non-Food-
Sektor von 41%. Insgesamt sind die Warenbeschaffungskosten des 
Schweizer Detailhandels im Ausland im Vergleich zu denjenigen von 
Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien fast 40% höher (BAK, 
2006b, S. 40 ff). 
Mit dem Betritt der Schweiz zur WTO 1995 wurden bestehende Handels-
schranken abgebaut. Direkt anwendbar wurden insbesondere die Verein-
barungen zum Abbau tarifärer handelshemmnisse im Bereich der Güter 
(GATT) und Dienstleistungen (GATS). Der Textil- und Agrarsektor, die 
beide für den Detailhandel eine wichtige Rolle spielen, wurden bzw. wer-
den im Rahmen der WTO-Abkommen besonders behandelt. Beim Abbau 
von Zöllen und Kontingenten im Textilhandel konnte erst 2005 mit dem 
Auslaufen des seit 1974 bestehenden Multifaserabkommens grössere 
Fortschritte verzeichnet werden. Dieses den Handel mit Textilien insbe-
sondere bezüglich Quoten einschränkende Abkommen wurde sukzessive 
von 1995 in drei Schritten (1998, 2002, 2005) ausser Kraft gesetzt. Ag-
rarprodukte unterliegen bis heute einer gesonderten Behandlung, so dass 
der Import nach wie vor restriktiv gehandhabt wird. 
Neben dem multilateralen WTO-Abkommen hat die Schweiz, insbesonde-
re mit der EU bilaterale Abkommen zur Liberalisierung des Aussenhan-
dels geschlossen. 
Die Aussenhandelsschranken, die im Food-Bereich am wenigsten abge-
baut wurden, stellen ein Hindernis für die internationale Arbeitsteilung und 
                                                      
23   In der direkt-demokratischen Schweiz kann ein Einspruch die behördliche Ent-

scheidung über ein Baugesuch über Jahre verzögern. 
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damit für eine positive Outcome-Entwicklung dar. In den Bereichen, in 
denen Handelsschranken abgebaut wurden (insbesondere Textilien), ist 
ceteris paribus eine positive Outcome-Entwicklung insbesondere bei den 
Preisen zu erwarten. Von einem weiteren Abbau von Aussenhandels-
schranken können positive Outcome-Entwicklungen erwartet werden. 

Weitere staatliche Regulierungen 
Weitere staatliche Regulierungen betreffen nicht den Detailhandel per se, 
sondern wirken sich von anderen regulierten Sektoren auf den Detailhan-
del aus. So können sich Regulierungen anderer Branchen wie z. B. der 
Energiesektor, die Landwirtschaft oder der Verkehrssektor auf die Vor-
leistungs- und Beschaffungskosten im Detailhandel auswirken. Ganz ge-
nerell wirken sich auch schweizspezifische Kapital- und Arbeitsmarktre-
gulierungen auf den Detailhandel aus, wobei letztere als vergleichsweise 
liberal gelten. Auch Regulierungen im Bereich von Werbung, Vertrieb und 
Verkauf wirken sich auf den Detailhandel aus. 

4.2.2 Marktumfeldbedingungen 

Gesamtwirtschaftliche Interdependenzen 
Jede Branche bezieht Waren und Dienstleistungen von anderen Bran-
chen als Vorleistungen (Druck- und Verlagsgewerbe, Immobiliensektor, 
unternehmensbezogene Dienstleistungen, Finanzsektor, Kommunikation, 
Energie, Grosshandel, Verkehr etc.) und liefert Zwischenprodukte an an-
dere Branchen weiter. Jeder Franken generierte Wertschöpfung im De-
tailhandel generiert in anderen Schweizer Branchen zusätzliche 2.3 Fran-
ken Wertschöpfung (BAK, 2006a, S. 39). Der Detailhandel ist sogar das 
wichtigste Bindeglied zwischen produzierenden Industrien und Verbrau-
chern. Zudem zeigen die Bedeutung des privaten Konsums in der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung sowie die starke Konjunkturabhängig-
keit der Konsumausgaben auch die Anfälligkeit des Detailhandels auf 
Konjunkturentwicklungen, wenngleich dies für den Food-Bereich weniger 
ausgeprägt ist als für den Non-Food-Bereich.  
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Struktur der Anbieter 
Seit geraumer Zeit ist speziell im Schweizer Lebensmittel-Detailhandel 
eine Tendenz zur Konzentration beobachtbar. Dies äussert sich im Food- 
und Non-Food-Bereich gleichsam, u. a. in einer Zunahme der Verkaufs-
flächen pro Unternehmen. Über die Ausdehnung der Verkaufsflächen 
versuchen die Anbieter ihre Marktanteile auszubauen. Die Anzahl an 
Kleinstverkaufsstellen (selbständiger Detaillisten mit einem Franchising-
Vertrag von bspw. Primo/Vis-à-vis, Volg oder Spar) hat von 1996 bis 
2003 um 25 Prozent abgenommen (Huber, 2003, S. 38). 
Gewachsen sind in den letzten Jahren dagegen die Anzahl der Tankstel-
lenshops sowie der Convenience-Geschäfte an Bahnhöfen. Zudem konn-
ten Migros und Coop gegenüber dem Gesamtmarkt ihren Umsatz weiter-
hin überdurchschnittlich erhöhen und Marktanteile (vor allem ausserhalb 
der «klassischen» Detailhandelsbereiche) dazugewinnen. Nachhaltiger 
Wettbewerbsdruck dürfte insbesondere mit der laufenden Ankündigung 
und Ausbreitung ausländischer Anbieter (Aldi, Lidl usw.) in der Schweiz 
vorliegen, auch wenn diese ebenfalls den typisch schweizerischen Rah-
menbedingungen wie Landwirtschaftsregulierungen, technische Handels-
hemmnisse, teure Immobilien etc. (vgl. insbesondere unter Abschnitt 
4.2.1) unterliegen. Es ist zu erwarten, dass die Entwicklung der Anbieter-
struktur keine negativen Wirkungen auf den Outcome hat, da auf diese 
Weise die optimale Betriebsgrösse erreicht werden kann. Durch die Kon-
zentrationsprozesse im Detailhandel, die sich unter anderem in den Zu-
käufen von Teil- bzw. Vollsortimentsanbietern durch Migros und Coop 
zeigen, können tendenziell Grössenvorteile im Detailhandel genutzt wer-
den, was sich positiv auf den Wettbewerb und damit auf die Konsumen-
tenwohlfahrt auswirken kann, solange Marktzutritte nicht erschwert wer-
den. 

4.3 Entwicklung des Outcome 
Im Folgenden soll die Entwicklung des Outcome anhand der diskutierten 
Indikatoren und anhand der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung respekti-
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ve der entsprechenden ausländischen Branchenentwicklung beurteilt 
werden.  

Preise 
Im Hinblick auf die Preisentwicklung im Detailhandel werden exempla-
risch die Produktkategorien «Nahrungsmittel», «Bekleidung und Schuhe» 
sowie «Hausrat und laufende Instandhaltung des Hauses» kommentiert 
(vgl. Abbildung 1). Bis zur Jahrtausendwende sind die Preise für Beklei-
dung und Schuhe leicht gestiegen, und ab diesem Zeitpunkt innert weni-
gen Jahren fast um rund 10% gesunken. Dabei ist aber zu berücksichti-
gen, dass hinter dieser Entwicklung zumindest teilweise auch eine Neuer-
fassung des Aggregats «Bekleidung und Schuhe» steht. Seit 2004, be-
dingt durch den Konjunkturaufschwung, ist wiederum ein leichter Preis-
anstieg zu verzeichnen. Bei den Nahrungsmitteln ist im betrachteten Zeit-
raum vorerst ein stetiger Preisanstieg zu beobachten, der sich aber seit 
rund fünf Jahren nicht mehr fortsetzt, d. h. die Preise sind sozusagen sta-
bil. Bei der Produktkategorie «Hausrat und laufende Instandhaltung des 
Hauses» ist eine analoge Entwicklung beobachtbar, wobei sich der 
Preisanstieg im Vergleich zur Produktkategorie der Nahrungsmittel abge-
schwächt abzeichnete. Der Gesamt-Preisindex (HVPI) steigt während der 
ganzen Beobachtungsperiode stetig an. In den letzten Jahren verläuft er 
ziemlich parallel mit den erneut steigenden Preisen für Bekleidung und 
Schuhe.  
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Abbildung 1 Preisentwicklung im Schweizerischen Detailhandel 

 
Quelle:  BAK Basel Economics, BFS, Landesindex der Konsumentenpreise (CH) 

Im Ländervergleich mit Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien 
fällt auf, dass die Preise in der Schweiz im Durchschnitt bei den beobach-
teten Produktkategorien des Detailhandels jeweils am wenigsten gestie-
gen sind bzw. – bei Bekleidung und Schuhen – mehr gefallen sind als 
etwa in Deutschland und Österreich. In Frankreich und Italien sind die 
Preise für solche Produkte sogar gestiegen. Insgesamt dürfte sich also 
das heutige nach wie vor höhere Preisniveau in der Schweiz diesen Län-
dern zunehmend anpassen. Zurzeit ist es allerdings noch nicht soweit: 
Die Konsumentenpreise im Detailhandel sind im Vergleich zu diesen 
Ländern im Durchschnitt immer noch um 12% höher, dies aufgrund höhe-
rer inländischer Warenbeschaffungskosten, um 8% höher aufgrund höhe-
rer Warenbeschaffungskosten beim Import, um 3% höher aufgrund höhe-
rer Vorleistungskosten und um 1% höher aufgrund höherer Arbeitskosten 
(BAK, 2007a, S. 20). 
Die Preise im Detailhandel sind im betrachteten Zeitraum insgesamt in 
der Schweiz leicht gestiegen, jedoch im Vergleich zu den umliegenden 
Ländern weniger stark (wenn man sämtliche Produkte des Detailhandels 
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berücksichtigt). Dabei ist zu beachten, dass das Ausgangspreisniveau in 
der Schweiz tendenziell höher ist als in den Vergleichsländern, so dass 
ein Trend zur Konvergenz besteht, das Preisniveau in der Schweiz je-
doch weiterhin höher ist. Insgesamt ist die Bedeutung des Detailhandels 
im Portefeuille des durchschnittlichen Schweizer Konsumenten leicht ge-
sunken, wobei sich der Verkauf von Nahrungs- und Genussmitteln noch 
schlechter entwickelte als der Verkauf von Non-Food-Artikeln. Da letztere 
konjunktursensitiver sind als Nahrungsmittel, verzeichneten sie in den 
letzten Jahren wieder höhere Zuwachsraten in der Nachfrage. Die Ent-
wicklung des Umfelds, welches ausser im Food-Bereich in einem Abbau 
der Aussenhandelsschranken bestand, könnte als Erklärungsfaktor für 
die Preisentwicklung herangezogen werden.  

Abbildung 2 Preisentwicklung 1996 bis 2007 im Detailhandel in 
ausgewählten Ländern 

 
Quelle:  BAK Basel Economics, BFS, Landesindex der Konsumentenpreise (CH), 

harmonisierter Verbraucherpreisindex, HVPI (Europa) 

Gewinne/Gewinnmargen 
Statistiken zu Gewinn und Gewinnmargen im Detailhandel liegen nicht 
vor. Allerdings sind sich Branchenexperten darüber einig, dass im Detail-

 
 

 
 

 

 
 
 

 

   

 



 

90 

handel die Gewinnmargen im Zeitpfad enger geworden sind. Wird von 
der These ausgegangen, dass die im Vergleich zu anderen Branchen 
vergleichsweise tiefen Durchschnittsbranchenlöhne im Detailhandel ins-
besondere eine Folge auch von engen Gewinnmargen sind, dürfte im De-
tailhandel nicht von Übergewinnen und damit einhergehend von man-
gelndem Wettbewerb ausgegangen werden.  

Wertschöpfungsentwicklung 
Die Bruttowertschöpfung misst den Betrag, der für die Entlohnung der 
Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital zur Verfügung steht. Im Detail 
misst sich die Bruttowertschöpfung als Umsatz minus Wareneinkauf und 
Vorleistungen wie Energie und Transport etc. Der Zuwachs der realen 
Bruttowertschöpfung im Detailhandel befindet sich unterhalb des ge-
samtwirtschaftlichen Wachstums (vgl. Abbildung 3).  

Abbildung 3 Wertschöpfungsentwicklung im Detailhandel 

 
Quelle:  BAK Basel Economics 



 

91 
 

Um die Wertschöpfungsentwicklung zu interpretieren, sind Informationen 
zur Umsatzentwicklung im Detailhandel unabdingbar. Aus der Detailhan-
delsumsatzstatistik (DHU)24 geht hervor, dass die jährliche Umsatzent-
wicklung kleinerer Detailhandelsunternehmen in den letzten Jahren nega-
tiv ist, diejenige von mittleren und grossen Detailhändlern dagegen posi-
tiv. Per saldo sind die Umsätze im Schweizer Detailhandel für alle grösse-
ren Warengruppen in den vergangenen Jahren in Folge gewachsen. Ins-
besondere konnten die Detailhandelsumsätze in der Kategorie «Beklei-
dung und Schuhe» gesteigert werden. Dies gilt ebenfalls für Gesundheits- 
und Schönheitsprodukte sowie für Unterhaltungs- und Büroelektronik. 
Das Wachstumspotenzial des Detailhandels ist insgesamt ziemlich gesät-
tigt. Unausgeschöpftes Potenzial ist noch bei den Gesundheits- und 
Wellness- sowie den Convenience-Produkten zu orten. Im Detailhandel 
gehen somit höchstens leicht wachsende Umsätze mit zugleich kaum 
wachsender Wertschöpfung einher.  

Produktivitätsentwicklung 
Die Leistungsfähigkeit einer Branche kann an der Arbeitsproduktivität 
gemessen werden. Danach misst sich die Wertschöpfung in der Praxis 
meist pro Einheit eingesetzter Arbeit. Die Arbeitsproduktivität ist abhängig 
vom Grad der Kapitalintensität. Branchen wie der Detailhandel sind sehr 
arbeits- und serviceintensiv und haben aus diesem Grund eine tiefere 
Produktivität als industrielle Branchen oder auch die Gesamtwirtschaft 
(vgl. Abbildung 4).  

                                                      
24  Die DHU wird monatlich mit einer repräsentativen Stichprobe von ca. 4'000 Unter-

nehmen auf nationaler Ebene durchgeführt. 
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Abbildung 4 Produktivitätsentwicklung im Detailhandel 

 
Quelle:  BAK Basel Economics 

Der Detailhandel hat in den vergangenen Jahren Beschäftigung abgebaut 
und Investitionen in ICT (Informations- und Kommunikationstechnologien) 
getätigt, so dass sich die Arbeitsproduktivität verbesserte. Erkennbar ist 
auch, dass der Detailhandel insbesondere von der guten Konjunkturlage 
seit 2004 profitieren konnte.  

Preis-Leistungsentwicklung 
Um eine valide Aussage zur Preis-Leistungsentwicklung machen zu kön-
nen, müssten Produktbeschreibungen im Food- und Non-Food-Segment 
systematisch auf Unterschiede und damit einhergehend Verbesserungen 
in der Produktqualität untersucht werden. Im Rahmen der europäischen 
Statistik-Standardisierung und auch im Zusammenhang mit Befragungen 
von nationalen statistischen Ämtern hinsichtlich möglicher Qualitätsunter-
schiede sind Fortschritte zu verzeichnen; diese liegen allerdings nicht 
systematisch über einen längeren Zeitraum vor. Stattdessen werden zur 
Abbildung der Qualitätsentwicklung in den letzten Jahren einzelne Aspek-
te zusammengefasst. Es sind dies bspw. der Verzicht auf Käfighaltung 
von Hühnern, das Verbot leistungsfördernder Antibiotika in der Tiernah-
rung, ein wachsender Anteil von Labelprodukten (Bio, FairTrade, FSC 
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etc.), höhere Produktqualitäten (dichteres Gewebe bei Textilien) und der 
Verzicht auf bestimmte Technologien (z. B. Verzicht auf Lebensmittel mit 
verarbeiteten Käfigeiern) (BAK, 2006b, S. 5). Im Food-Bereich lassen 
sich Differenzierungen im Niedrig- und Hochpreissegment beobachten 
(M-Budget, Prix-Garantie, Fine-Food etc.). Getrieben wurden diese Ent-
wicklungen vom technischen Fortschritt in Vorleistungssektoren und den 
Kundenpräferenzen.  

Innovationen 
Für den Dienstleistungssektor und damit einhergehend für den Detail-
handel stehen nach Arvanitis (2004) für die Entwicklung der Innovations-
leistung seit Beginn der Neunzigerjahre drei Umfragen zur Verfügung. Im 
Rahmen einer näheren Betrachtung dieser Entwicklung ist zwar auch zu 
berücksichtigen, dass die Zeit zwischen 1991 und 1997 sowie zwischen 
2000 und 2003 in der Schweiz durch eine Konjunkturschwäche gekenn-
zeichnet ist. Allerdings wird kontrovers diskutiert, wie der Zusammenhang 
zwischen Wirtschaftslage und Innovationsleistung zu deuten ist.25  
Die Innovationstätigkeit wird nach Arvanitis (2004, S. 61) für die Schwei-
zer Wirtschaft anhand von verschiedenen Indikatoren wie Firmen mit 
F&E-Aktivitäten, Patentaktivitäten und auch Weltneuheiten gemessen. 
Gemäss diesem Vorgehen wurden auch zwei Befragungen zum Zeitraum 
1997 bis 1999 sowie 2000 bis 2002 für den Dienstleistungssektor durch-
geführt. Gemäss Arvanitis (2004) liegt die Innovationsrate in den Dienst-
leistungsbranchen und somit auch im Detailhandel jeweils unter dem In-
dustriebranchendurchschnitt. Produktinnovationen sind im Detailhandel 
jeweils häufiger als Innovationen im Produktionsprozess.  
In der Industrie ist der Anteil der F&E-treibenden Unternehmen im Zeit-
raum 2000 bis 2002 mehr als doppelt so hoch (49%) wie im Dienstleis-
tungssektor (24%). Der Anteil patentierender Unternehmen liegt in der 
                                                      
25  So behaupten Kleinknecht (1987) sowie Utterback und Abernathy (1975), dass 

Unternehmen in rezessiven Zeiten sogar höhere Innovationsanreize haben kön-
nen. 
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Industrie bei über 10%, im Dienstleistungssektor nur bei 2.5%. Im Detail-
handel liegt der entsprechende Anteil sogar unter 0.5%. Der Anteil der 
Firmen mit Weltneuheiten ist im Industrie- ebenfalls höher als im Dienst-
leistungssektor. Allerdings liegt hier der Anteil der Firmen beim Detail-
handel mit etwas über 10% leicht höher als der Anteil beim Dienstleis-
tungssektor mit 9%. Wichtig zu sehen ist jedoch, dass der Anteil innovie-
render Unternehmen im Dienstleistungssektor im Zeitpfad deutlich 
schwächer abnahm als in der Industrie. Zudem ist eine Stabilisierung des 
Innovatorenanteils im Dienstleistungssektor zu beobachten, allerdings auf 
einem im Vergleich zum Zeitraum 1994 bis 1996 um 18% tieferen Niveau. 
Unzulässig wäre es, aufgrund der Innovationsentwicklung im Industrie-
sektor im Vergleich zum Dienstleistungssektor zu schliessen, in ersterem 
wirke der Wettbewerb härter. Die Dynamik im Erscheinungsbild des De-
tailhandels ist primär nicht durch Innovationen im Bereich selbst erklär-
bar, sondern durch Innovationen, die aus anderen Wirtschaftszweigen in 
den Detailhandel einwirken, insbesondere der ICT. Im Hinblick auf eine 
Aussage zur Wettbewerbsintensität im Detailhandel ist also die Innovati-
onsentwicklung im Sektor selbst nicht sehr aussagekräftig. 

4.4 Einfluss der Wettbewerbspolitik 
Beurteilt man die Entwicklung im Detailhandel anhand der verschiedenen 
Outcome-Indikatoren einerseits über die Zeit und andererseits im Quer-
vergleich mit der Gesamtwirtschaft respektive der Branchenentwicklung 
im Ausland (Abschnitt 4.3), kann in den letzten Jahren von Wettbewerb 
im Detailhandel ausgegangen werden. Dabei hat sich gezeigt, dass die 
beobachtete Outcome-Entwicklung zu einem wesentlichen Teil auf die 
Änderungen von Aussenhandels-Regulierungen und auf konjunkturelle 
Einflüsse zurückgeführt werden kann (vgl. Tabelle 15).  
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Tabelle 15 Outcome-Entwicklung im Detailhandel 
Indikator Entwicklung Einfluss des Umfelds 

Preise Steigende Preise, aber im Vergleich 

zum umliegenden Ausland deutlich 

moderater. 

Abbau Aussenhandels-

schranken 

Gewinne Gewinnmargen haben sich in den 

letzten Jahren reduziert. 

Gesättigter Sektor 

Wertschöpfungsentwicklung Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft 

moderate Entwicklung. 

Gesättigter Sektor 

Arbeitsproduktivität Die Arbeitsproduktivität konnte in 

den letzten Jahren kontinuierlich 

gesteigert werden 

Günstige Konjunktur 

Preis-Leistungsentwicklung Verbesserungen bzw. Produktdiffe-

renzierungenkonnten in den letzten 

Jahren verzeichnet werden, wenn-

gleich keine systematische Erfas-

sung des Preis-Leistungs-

Verhältnisses möglich ist. 

Gesättigter Sektor 

Innovation Im Detailhandel werden relativ we-

nig eigene Innovationen durchge-

führt.  

Prozessinnovationen 

durch technischen Fort-

schritt in anderen Sekto-

ren 

 
Es stellt sich die Frage, ob zusätzlich auch die in den vergangenen Jah-
ren zu verzeichnenden wettbewerbspolitischen Aktivitäten einen Teil der 
Outcome-Entwicklung zu erklären vermögen. Hierzu wurden in Abbildung 
5 die zentralen Outcome-Indikatoren wie die Wertschöpfung, die Preis-
entwicklung sowie die Produktivität im Detailhandel und das gesamtwirt-
schaftliche Wachstum in der Schweiz abgetragen. 
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Abbildung 5 Zusammenfassung Detailhandel 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Vergegenwärtigt man sich die Verteilung der KG-Fälle aus Abschnitt 4.1, 
konnte mit Ausnahme des Jahres 2001 über die gesamte Betrachtungs-
periode eine Häufung von KG-Fällen beobachtet werden. Im Detailhandel 
mussten sowohl Abreden zwischen Unternehmen und Verhaltensweisen 
marktbeherrschender Unternehmen kontrolliert als auch Unternehmens-
zusammenschlüsse beurteilt werden. Bei den Vertikalabsprachen und 
selektiven Vertriebssystemen resultieren vielfach Vorabklärungen ohne 
Entscheide. Bei der Frage des Missbrauchs einer marktbeherrschenden 
Stellung ergaben sich mehrheitlich Verfahrenseinstellungen oder einver-
nehmliche Lösungen. Angestrebte Unternehmenszusammenschlüssen 
schliesslich wurden in der Regel zugelassen. Insbesondere in der jüngs-
ten Vergangenheit wurde die Bewilligung jedoch zunehmend an Auflagen 
geknüpft.  
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Tabelle 16 Wettbewerbspolitische Handlungen im Detailhandel 
 Geplantes Verhalten 

der Marktakteure 

Effektives Verhalten 

der Marktakteure 

Wettbewerbspolitischer 

Eingriff 

Hypothese 1, Situation A: 

Kontrolle von Unternehmenszu-

sammenschlüssen nach Art. 9ff KG 

mit Auflagen (v. a. jüngste Zeit).  

Hypothese 1, Situation B:

Von untergeordneter Be-

deutung im Detailhandel, 

z. T. Verhaltensänderun-

gen 

Kein wettbewerbspoliti-

scher Eingriff 

Hypothese 2: 

Kontrolle von Unternehmenszu-

sammenschlüssen nach Art. 9ff KG 

ohne Auflagen.  

Hypothese 2: 

Kontrolle von Verhaltens-

weisen marktbeherrschen-

der Unternehmen nach Art. 

7 KG mit Verfahrensein-

stellungen respektive Kon-

trolle von Abreden zwi-

schen Unternehmen nach 

Art. 5 KG mit Vorabklärun-

gen ohne Entscheid. 

Quelle: Eigene Darstellung 

In Bezug auf die in Abschnitt 3.1 formulierten Untersuchungshypothesen 
können somit im Detailhandel hauptsächlich die in Tabelle 16 dunkel hin-
terlegten Situationen identifiziert werden. Um die Hypothese 2 zu bestäti-
gen, muss vor der wettbewerbspolitischen Entscheidung eine Situation 
mit wirksamen Wettbewerb herrschen, die auch durch das geplante re-
spektive effektive Verhalten der Marktakteure nicht beeinträchtigt wird, 
weshalb sich folglich ein Eingriff der Wettbewerbsbehörde erübrigt. Die 
Änderungen der Marktstruktur durch Konzentrationsprozesse und die Or-
ganisation von Absatzkanälen durch vertikale Abreden, können im Ge-
genteil als Mittel der Unternehmen gesehen werden, sich im Wettbewerb 
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zu behaupten.26 Ein Eingriff der Wettbewerbsbehörde erübrigt sich vor 
einem solchen Hintergrund nicht nur, er könnte sogar schädlich sein 
(Fehler 1. Ordnung). Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, ist 
eine Verbindung zwischen den wettbewerbspolitischen Aktivitäten und 
dem insbesondere seit Beginn des neuen Jahrtausends dynamischeren 
Wachstums im Detailhandel nicht zu erkennen. Vielmehr verdeutlicht die 
Abbildung 5, dass es sich beim Detailhandel um eine stark konjunktur-
sensitive Branche handelt. Insofern und unter Berücksichtigung der Tat-
sache, dass im Detailhandel aufgrund der Outcome-Indikatoren Wettbe-
werb vermutet werden kann, trifft für den Detailhandel die Hypothese 2 
zu. Mit anderen Worten hat die wettbewerbspolitische Behörde die Kon-
zentration innerhalb der Branche zugelassen und damit den bereits vor-
herrschenden Wettbewerb nicht negativ beeinflusst, was positiv zu be-
werten ist. 
In Bezug auf die Hypothese 1, Situation A ist ein wettbewerbspolitischer 
Eingriff dann gerechtfertigt, wenn die geplante Verhaltensänderung der 
Marktakteure zu einer Einschränkung des Wettbewerbs führen würde. In 
diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass diesbezügliche Eingriffe 
insbesondere bei der Beurteilung von Unternehmenszusammenschlüs-
sen vor allem in der jüngsten Zeit stattgefunden haben. Inwieweit die 
Wettbewerbssituation im Detailhandel dadurch beeinflusst worden ist, 
lässt sich aufgrund der berücksichtigten Outcome-Daten bis zum Jahr 
2006 noch nicht beurteilen.27  

                                                      
26  Fusionen können dazu beitragen, Grössenvorteile besser zu nutzen. Vertikale Ab-

reden können positiv wirken, wenn dadurch die Wertschöpfungsstufen effizienter 
organisiert werden. Aus Konsumentensicht ist es beispielsweise zu begrüssen, 
wenn vertikale Vereinbarungen dazu beitragen, dass die Aufschläge pro Wert-
schöpfungsstufe geringer ausfallen, so dass ein niedrigerer Preis für das Endpro-
dukt resultiert (Vermeidung von «double marginalization»). 

27   Ebenfalls nicht quantifizieren lässt sich die Signalwirkung, die zum einen mit den 
verschiedenen Bekanntmachungen sowie den in jüngster Zeit erfolgten Auflagen 
verbunden sind. Auf diese «psychologische» Wirkung des KG und insbesondere 
der KG-Revision 2003 wird in Abschnitt 7 eingegangen.  
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Die wettbewerbspolitischen Eingriffe in diesem Sektor waren – bis auf 

Entscheidungen in der jüngsten Vergangenheit – sowohl bei der Fusions-

kontrolle, als auch bei der Beurteilung von Fällen in Zusammenhang mit 

Art. 5 und 7 KG eher moderat. Das Wirken der Wettbewerbspolitik hat die 

Outcome-Indikatoren nicht sichtbar beeinflusst. Andere Umfeldfaktoren 

wie Konjunktur bzw. der Abbau von Aussenhandelsschranken hatten ei-

nen grösseren Einfluss. Die eher zurückhaltenden wettbewerbspoliti-

schen Eingriffe haben Anpassungen in der Branche, die positive Outco-

me-Entwicklungen induzieren, nicht behindert. Der Verzicht auf starke 

wettbewerbspolitische Eingriffe kann demnach positiv gewertet werden. 
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5 Analyse der volkswirtschaftlichen Auswirkungen 
des KG 1995 im Retail-Banking 

Der Begriff Retail-Banking steht für das Bankgeschäft mit standardisierten 
Produkten für einen Grossteil der Bevölkerung (im Gegensatz zum Ge-
schäft mit Individualkunden bei einem persönlichen Kundenberater). Das 
Retail-Banking umfasst primär den Zahlungsverkehr, das Sparen und die 
private Vorsorge auf der Passivseite einer Bank sowie Hypotheken, Kon-
sumkredite und Leasing auf der Aktivseite. Dazu kommen noch weitere 
Dienstleistungen wie Nachttresor, Schliessfächer usw. Zum Kundenkreis 
gehören vor allem Privatkunden sowie kleinere und mittlere Unternehmen 
(KMU). Das Retail-Banking ist gekennzeichnet durch ein dichtes Filial-
netz, wo vor allem das Schalter-, Schrankfach- und Automatengeschäft 
angeboten wird. Mit dem Aufkommen des Internet-Banking hat der Filial-
bezug leicht abgenommen.  
In der allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige (NOGA) werden 
unter der Kategorie Kreditinstitute (A65) Unternehmen zusammengefasst, 
die mit der Entgegennahme und Verteilung von Finanzmitteln zu anderen 
Zwecken als die obligatorische Altersversicherung, Versicherungen und 
Pensionskassen beschäftigt sind.28 In diese Kategorie fallen nicht nur die 
Retail-Banken gemäss der Definition im vorherigen Abschnitt, sondern 
auch Unternehmen im Bereich Leasing, Investmentbanking, Fondsmana-
gement usw. Die für die Analyse verwendeten Datenreihen beziehen sich 
grösstenteils auf die gesamte Kategorie A65. Damit werden auch Daten 
von Instituten, die nicht direkt im Bereich Retail-Banking tätig sind, be-
rücksichtigt. 

                                                      
28  Für die Einteilung wurde die NOGA-Systematik 2002 verwendet, da Daten gemäss 

dieser Einteilung verfügbar waren. Für weitere Informationen zur Einteilung vgl. 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/no
ga0/publikationen.html 
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5.1 KG-basierte Entscheidungen 
Bei den Kreditinstituten wurden seit 1997 grösstenteils Unternehmenszu-
sammenschlüsse durch die Weko bzw. das Sektretariat der Weko unter-
sucht bzw. vorläufig geprüft. In den anderen Fällen handelt es sich mit 
Ausnahme von einem Fall um Abklärungen zu unzulässigen Verhaltens-
weisen oder unzulässigen Wettbewerbsabsprachen. In einem Fall wurde 
wegen einer unterlassenen Meldung eines Unternehmenszusammen-
schlusses eine Verwaltungssanktion auferlegt. Die mit Abstand bedeu-
tendste Untersuchung betraf die Fusion des Schweizerischen Bankver-
eins mit der Schweizerischen Bankgesellschaft 1998. Die fusionierte 
Bank hatte gemessen am Kreditvolumen bezogen auf die gesamte 
Schweiz einen Marktanteil von 33%. Da die Märkte im Retail-Banking in 
der Regel einen regionalen Charakter aufweisen und in einigen Kantonen 
und Regionen die Marktanteile deutlich über 30% lagen, wurden für die 
Beurteilung der Auswirkungen der Fusion daher einzelne Kantone bzw. 
Regionen betrachtet. In gewissen Kantonen und Regionen war eine 
marktbeherrschende Stellung nicht auszuschliessen. In den anderen 
Kantonen bzw. Regionen standen der kombinierten Bank Marktteilneh-
mer gegenüber, die ebenfalls über einen grossen Marktanteil verfügten 
bzw. das notwendige Potenzial für einen Ausbau des Marktanteils auf-
wiesen. Grösstenteils handelte es sich bei diesen Marktteilnehmern um 
Kantonalbanken. Die Gefahr gegenseitiger Absprachen wurde als eher 
gering betrachtet, da einerseits potenzielle Konkurrenten zur Stelle waren 
und andererseits weil die Kantonalbanken nicht zwingend ihre Gewinne 
maximieren. Neben den Kantonalbanken sind auch die Raiffeisenbanken 
und teilweise auch die Regionalbanken genossenschaftlich organisiert 
und damit nur beschränkt gewinnorientiert. In den Kantonen/Regionen, in 
denen die Gefahr einer marktbeherrschenden Stellung bestand, wurden 
der neuen Bank Auflagen gemacht, um die Situation zu entspannen.  
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Tabelle 17 Kartellrechtsfälle im Bankensektor seit 1996 

Unterneh-

men 

Fall 

Untersuchungs-

gegenstand 

Abschluss 

Ab-

schluss-

jahr 

SLB - GKB - 

BB Bank Belp 

Zusammenschluss 

SLB, GKB und BB 

Bank Belp 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

1997 

General Elec-

tric Capital 

Coporation / 

Bank Aufina  

Akquisition der Bank 

Aufina durch die GE 

Capital Corporation 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

1997 

Valiant Bank / 

Bank in Lang-

nau 

Akquisition der Bank 

in Langnau durch die 

Valiant Holding 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

1997 

Credit Suisse 

Group / Win-

terthur Vers. 

Übernahme der Win-

terthur Versicherun-

gen durch die CSG 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

1997 

GE Capital 

Corporation / 

Banque Pro-

crédit 

Akquisition der Bank 

Prokredit durch die 

GE Capital Corpora-

tion 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

1999 

Schw. Bank-

gesellschaft / 

Schw. Bank-

verein 

Merger UBS/SBV Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

unter Aufla-

gen 

1998 

Basler Kanto-

nalbank / Coop 

Bank 

Akquisition der Coop 

Bank durch die BKB 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

2000 

Bâloise / Solo-

thurner Kanto-

nalbank 

Übernahme der SoBa 

durch die Bâloise 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

2000 
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Unterneh-

men 

Fall 

Untersuchungs-

gegenstand 

Abschluss 

Ab-

schluss-

jahr 

Hong Kong – 

Singapore 

Banking Co / 

Crédit Com-

mercial de 

France 

Zusammenschluss 

HSBC Holdings plc 

und Crédit Commer-

cial de France 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

2000 

Banque Natio-

nale de Paris / 

Paribas 

Übernahme von Pa-

ribas durch BNP 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Auferlegung 

einer Verwal-

tungssankti-

on 

2001 

Hypovereins-

bank / Bank 

Austria 

Akquisition der Bank 

Austria durch die 

Hypovereinsbank 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

2001 

DG Bank / GZ-

Bank 

Zusammenschluss 

DG Bank und GZ 

Bank 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

2001 

Helaba / Baye-

rische Landes-

bank   

Absorbtion der Hela-

ba-CH durch die 

Bayern LB 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

2001 

Allianz / 

Dresdner Bank 

Übernahme der 

Dresdner Bank durch 

die Allianz 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

2001 

Valiant Hold-

ing/Interregio 

Bank/Luzerner 

Regiobank  

Zusammenschluss 

Valiant Holding 

(VHB), der Interregio 

Bank (IRB) u. der 

Luzerner Regiobank 

(LRB) 

 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

2002 
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Unterneh-

men 

Fall 

Untersuchungs-

gegenstand 

Abschluss 

Ab-

schluss-

jahr 

ZKB/BZ-

Visionen 

Übernahme der BZ-

Visionen durch die 

ZKB 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

2002 

UBS / Postfi-

nance 

Kooperation UBS / 

Postfinance 

Vorabklärung Vorabklärung 

eingestellt 

2003 

Credit Suisse / 

Bank Linth 

Kooperation CS/Bank 

Linth 

Untersuchung Verfahren 

eingestellt 

2003 

Crédit Agricole 

/ Crédit Lyon-

nais   

Akquisition der Crédit 

Lyonnais durch Cré-

dit Agricole 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

2003 

Zurich Invest 

Bank AG / AIG 

Privat Bank 

AG 

Übernahme von Un-

ternehmensteilen der 

ZIB durch die AIGPB 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

2003 

Cornèr Banca 

SA / Telekurs 

AG 

Vorsorgliche Mass-

nahmen 

Unzulässige Verhal-

tensweise 

Keine Unter-

suchung 

2004 

Cashgate / 

Zürcher Kan-

tonalbank, 

Graubündner 

Kantonalbank, 

Thurgauer 

Kantonalbank, 

Schwyzer Kan-

tonalbank 

 

 

Joint Venture zur 

Gründung einer neu-

en Bank "Cashgate", 

die schwerpunktmäs-

sig im Geschäft mit 

Konsumfinanzierung 

tätig ist.  

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

2005 
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Unterneh-

men 

Fall 

Untersuchungs-

gegenstand 

Abschluss 

Ab-

schluss-

jahr 

Julius Bär Hol-

ding AG / BDL 

Banco die 

Lugano / Eh-

ringer & Ar-

mand von 

Ernst AG / 

Ferrier, Lullin & 

Cie SA; GAM 

Holding usw. 

Übernahme von 

Tochtergesellschaf-

ten des SBC Wealth 

Management durch 

die Julius Bär Holding 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

2005 

Finanzinstitute Kreditkarten – Inter-

change Fee 

Unzulässige Wettbe-

werbsabrede 

Verfahren mit 

Vereinbarun-

gen abge-

schlossen 

2006 

Finanzinstitute Gebühr für Bargeld-

bezug an Bancoma-

ten und Postomaten 

Unzulässige Wettbe-

werbsabrede 

Vorabklärung 

eingestellt 

2006 

SWX Ex-

change AG 

Börsenpflicht der 

SWX 

Unzulässige Verhal-

tensweise 

Vorabklärung 

eingestellt 

2006 

Telekurs Multi-

pay AG 

Einführung einer 

DMIF für Maestro-

Transaktionen  ge-

plantes Preismodell 

Unzulässige Wettbe-

werbsabrede und un-

zulässige Verhaltens-

weise 

Vorabklärung 2006 

Cornèr Banca 

SA, UBS Card 

Center AG, 

Telekurs Mulit-

pay SA, 

Swisscard 

AECS AG 

Kreditkarten-

Akzeptanzgeschäft 

Unzulässige Verhal-

tensweise  

Einstellung 

wegen Ge-

genstandslo-

sigkeit 

2007 
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Unterneh-

men 

Fall 

Untersuchungs-

gegenstand 

Abschluss 

Ab-

schluss-

jahr 

GE Money 

Bank / Credit 

Suisse / Cash-

gate /… 

Konsumkredit Unzulässige Wettbe-

werbsabrede 

Vorabklärung 

abgeschlos-

sen 

2007 

Quelle: Weko 

5.2 Umfeldanalyse 

5.2.1 Staatliche Rahmenbedingungen 

Sektorale Regulierungen 
Das Kartellgesetz lässt beim Zusammenschluss von Banken unter be-
stimmten Umständen eine Sonderbehandlung zu. Gemäss Art. 10, Abs. 3 
des KG können bei Zusammenschlüssen von Banken im Sinne des Bun-
desgesetzes über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934, 
die der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) aus Gründen des 
Gläubigerschutzes als notwendig erscheinen, die Interessen der Gläubi-
ger vorrangig Berücksichtigung finden. In diesen Fällen tritt die Banken-
kommission an die Stelle der Wettbewerbskommission; sie lädt die Wett-
bewerbskommission zur Stellungnahme ein. Die EBK hat von dieser 
Kompetenz in der Vergangenheit Gebrauch gemacht. 

Aufbau der Bankenregulierung 
Die Gesetzgebung für die Banken wird durch das Eidgenössische Fi-
nanzdepartement vorgenommen. Die direkte Aufsichtsfunktion wird von 
der EBK übernommen. Die EBK erläutert die Anwendung der Rahmen-
aufsichtsgesetze durch Rundschreiben und heisst zudem die Selbstregu-
lierung gut. Überdies erklärt sie diese für allgemein verbindlich. Einen 
wichtigen Teil der Aufsicht nehmen die anerkannten Revisionsstellen 
wahr. Deren Revisionsbericht geht gleichzeitig an den Verwaltungsrat der 
Bank und an die EBK. Letztere kann direkt auf das Prüfungsprogramm 
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Einfluss nehmen und bei Bedarf Schwerpunktsprüfungen in bestimmten 
Bereichen anordnen.  

Bundesrecht 
Die relevanten Regulierungen für die Retail-Banken in der Schweiz sind 
das Bundesgesetz aus dem Jahr 1934 über die Banken und Sparkassen 
(Bankengesetz, BankG) sowie die Verordnung über die Banken und 
Sparkassen (Bankenverordnung, BankV) aus dem Jahr 1972, die Aus-
landbankenverordnung (ABV) aus dem Jahr 1996, die Bankenkonkurs-
verordnung (BKV) aus dem Jahr 2005 und die Eigenmittelverordnung 
(ERV) aus dem Jahr 2006. Im Vordergrund der Gesetzgebung steht der 
Schutz der Gesamtheit der Einleger (Gläubigerschutz) (vgl. M. Boemle et 
al., 2002). Das Gesetz hat damit primär gewerbepolizeilichen Charakter. 
Zusätzlich sollen auch das Vertrauen in die Schweizer Banken gestärkt 
und der Persönlichkeitsschutz der Bankkunden garantiert werden.  
Ergänzend zum Gesetz und den Verordnungen zu den Banken und 
Sparkassen existieren für die Retail-Banken noch eine Reihe von weite-
ren Gesetzen und Verordnungen zu folgenden Themen:  
� Börsen und Effektenhandel  
� Kollektive Kapitalanlagen  
� Pfandbriefzentrale 
� Organisation EBK 
� Gebühren 
� Geldwäscherei 

EBK-Verordnungen und –Rundschreiben 
Neben den bundesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen veröffentlicht 
die EBK auch eigene Rundschreiben und Mitteilungen. Die EBK erläutert 
darin die Anwendung der Rahmenaufsichtsgesetze.  

Selbstregulierung 
Die wichtigste Selbstregulierungsorganisation in der Schweiz im Bereich 
Retail-Banking ist die Schweizerische Bankiervereinigung. Sie erarbeitet 
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unabhängig vom staatlichen Gesetzgebungsprozess Regeln und Vor-
schriften für die Branche. Selbstregulierung kann als autonome Regulie-
rung auftreten. Die EBK kann auf Antrag oder von sich aus solche Regeln 
als Mindeststandards anerkennen. Damit gelten diese nicht nur für die 
Mitglieder der entsprechenden Selbstregulierungsorganisation, sondern 
für die gesamte Branche. Der Gesetzgeber kann den Selbstregulatoren 
aber auch einen Auftrag zur Erarbeitung von Regeln für bestimmte The-
men erteilen (Obligatorische Selbstregulierung). 

Spezialfall Kantonalbanken 
Mit Ausnahme der Kantonalbanken findet die Regulierung der Banken auf 
Bundesebene statt. Die Kantonalbanken bilden innerhalb der Bankenre-
gulierung einen Spezialfall. Das Ziel der meisten Kantonalbanken ist die 
Versorgung der Bevölkerung mit Bankdienstleistungen, wobei die Ge-
winnmaximierung nicht zwingend im Vordergrund steht. Der Gesetzgeber 
hat der besonderen Stellung der Kantonalbanken in den Gesetzen und 
Verordnungen Rechnung zu tragen. So vermindert sich beispielsweise 
bei den Kantonalbanken gemäss der Eigenmittelverordnung (ERV) die 
Summe der erforderlichen Eigenmittel unter bestimmten Voraussetzun-
gen um maximal 12.5%. Die genaue Ausgestaltung wie beispielsweise 
die Rechtsform der einzelnen Kantonalbanken liegt in der Kompetenz der 
einzelnen Kantone, wobei hier die nationalen Regeln eingehalten werden 
müssen. 

Internationale Regulierung 
Die oftmals internationale Ausrichtung des Bankengeschäfts hat zu Bil-
dung zahlreicher internationaler Mindeststandards im Bereich der Fi-
nanzaufsicht geführt. Die Bankenregulierung findet grundsätzlich im nati-
onalen Recht statt (vgl. Swissbanking, 2004). Aufgrund der internationa-
len Ausrichtung des Bankengeschäfts sind internationale Organisationen 
entstanden, die sich mit Regeln zu diversen Themen befassen. Zu er-
wähnen sind hier insbesondere der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht 
(BCBS), die internationale Organisation für Effektenaufsichtsbehörden 
(IOSCO), sowie die Financial Action Task Force on Money Laundering 
(FATF). Diese Organisationen erarbeiten Standards im Bankengeschäft. 
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Diese Standards sind nicht rechtsverbindlich und meistens nicht direkt 
anwendbar. Sie werden jedoch oftmals in nationales Recht überführt oder 
dienen diesen als Vorgabe.  

Aussenhandelsschranken 
Grundsätzlich ist Kapital, d. h. auch Spargelder, sehr mobil. Im Retail-
Banking findet der «Export» und «Import» jedoch nur in begrenztem Um-
fang und vor allem in den grenznahen Gebieten statt. Trotz der vielen 
Neuerungen, beispielsweise dem Internet-Banking, bleibt das Retail-
Banking grösstenteils ein lokales Geschäft, da viele Kunden nur einen 
Teil der Bankgeschäfte über das Internet erledigen und der Kundenkon-
takt vor allem bei Hypotheken und Firmenkrediten eine grosse Rolle 
spielt. Begründet werden kann dies durch die Tatsache, dass das Bank-
geschäft zu einem guten Teil auf Vertrauen basiert und hier etablierte In-
stitute im Vorteil sind. Durch die Zuwanderung von Arbeitskräften aus 
dem EU-Raum sind auch vermehrt Filialen ausländischer Banken oder 
Banken in ausländischem Besitz im Schweizer Retailgeschäft tätig. 
Gleichzeitig stieg der Anteil des Auslandsgeschäfts bei den Schweizer 
Banken. So stieg beispielsweise der Anteil der Aktiven im Ausland bei 
den Schweizer Banken von ca. einem Drittel im Jahr 1990 auf über zwei 
Drittel im Jahr 2006, wobei der grösste Teil der Auslandaktiven von den 
Grossbanken gehalten werden (vgl. Schweizerische Nationalbank 2006, 
A96). Auf der Passivseite der Bilanzen kann eine ähnliche Entwicklung 
beobachtet werden. 
Die speziellen sektoralen Regulierungen beeinflussen das Verhalten und 
die Struktur des Sektors, so dass davon Auswirkungen auf die Outcome-
Indikatoren ausgehen. 

5.2.2 Marktumfeldbedingungen 

Gesamtwirtschaftliche Interdependenzen 
Die Banken übernehmen in einer Volkswirtschaft die wichtige Funktion 
der Finanzintermediation. Dabei werden Kundengelder (Spargelder) in 
Kredite an Private und Unternehmen transformiert. Eine gesunde Volks-
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wirtschaft ist daher auf ein gut funktionierendes Bankensystem angewie-
sen. Hinzu kommt die grosse direkte Bedeutung der Banken für die 
Schweizer Wirtschaft aus der Sicht der Wertschöpfung und der Arbeits-
plätze sowie die indirekte und induzierte Wirkung, die der Sektor aufgrund 
der in der Regel überdurchschnittlichen Entlöhnung auf die Gesamtwirt-
schaft (Konsum, Steuern) ausübt. 

Struktur der Anbieter 
Das Retail-Banking in der Schweiz wird durch die vier Bankgruppen 
«Kantonalbanken», «Grossbanken», «Regionalbanken» sowie «Sparkas-
sen und Raiffeisenbanken» dominiert,29 wobei die erst genannten zu-
sammen ca. 70% des gesamten Retailgeschäft in der Schweiz beherr-
schen. Neben diesen vier Bankgruppen betreiben auch noch weitere 
Banken wie beispielsweise die Migrosbank sowie ausländisch beherrsch-
te Banken und Filialen ausländischer Banken das Retailgeschäft. Die 
schweizerische Post sowie Versicherungen und Pensionskassen sind 
teilweise ebenfalls im Bereich des Sparens und der privaten Vorsorge 
tätig. Versicherungen und Pensionskassen bieten zusätzlich noch Hypo-
theken an, die Post ist noch zusätzlich im Zahlungsverkehr tätig. 

Tabelle 18 Anzahl Institute nach Bankgruppen 

Kantonal-
banken Grossbanken

Regional-
banken 

Raiffeisen-
banken

Ausländisch 
beherrschte 

Banken

Filialen 
ausländischer 

Banken
übrgie 
Banken Total 

1990 29 4 204 2 126 16 114 495
1995 25 4 127 1 141 14 101 413
2000 24 3 103 1 127 23 94 375
2005 24 2 79 1 122 28 81 337
2006 24 2 78 1 120 29 77 331  

Quelle: Schweizerische Nationalbank (2006) 

                                                      
29  Einteilung in Bankgruppen gemäss Systematik der Schweizerischen Nationalbank 

(SNB). 
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Tabelle 18 zeigt, dass der schweizerische Bankensektor in den letzten 
Jahren einen Konzentrationsprozess durchlaufen hat. Teilweise ausgelöst 
durch die Immobilienkrise Anfangs der Neunzigerjahre hat die Anzahl der 
Banken seit 1990 stark abgenommen. Besonders stark davon betroffen 
waren die Regionalbanken, deren Anzahl sich zwischen 1990 und 2006 
mehr als halbiert hat. Der grösste Rückgang wurde dabei Anfangs der 
Neunzigerjahre verzeichnet, wo viele Banken aufgrund hoher Verluste im 
Hypothekargeschäft und den daraus resultierenden finanziellen Schwie-
rigkeiten übernommen wurden. Der grösste Teil der Institute wurde von 
den Grossbanken übernommen. Von dieser Entwicklung waren auch 
zwei Kantonalbanken betroffen. Die Kantonalbanken von Solothurn und 
Appenzell-Ausserrhoden wurden vom Schweizerischen Bankverein (SBV) 
bzw. der schweizerischen Bankgesellschaft (UBS) übernommen. Der 
Rückgang der Anzahl Banken setzte sich auch nach 2000 fort, wenn 
auch in deutlich geringerem Umfang. Die Anzahl Bankfilialen pro Einwoh-
ner hat in der Schweiz trotz Abnahme der Anzahl Banken leicht zuge-
nommen und ist im Vergleich mit den Nachbarländern überdurchschnitt-
lich hoch (Tabelle 19).  

Tabelle 19 Anzahl Bankfilialen pro 1’000 Einwohner 1997 bis 2003 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Schweiz 2.3 2.5 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1
Österreich 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
Frankreich 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Deutschland 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7
Italien 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9
Luxemburg 1.3 1.3 1.3 1.3 1.6 1.6 1.7  

Quelle: CESifo, Eurostat 

Auffällig ist zwar die grosse Anzahl ausländisch beherrschter Banken, 
diese machen über ein Drittel der in der Schweiz tätigen Banken aus. 
Gemessen an der Bilanzsumme sehen die Verhältnisse allerdings deut-
lich anders aus. Dies deshalb, weil es sich bei den ausländisch be-
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herrschten Banken zu einem grossen Teil um Privatbanken und Vermö-
gensverwaltungsbanken handelt, welche nicht sehr kapitalintensiv sind. 

Marktanteile nach Bankgruppen 
Die Verteilung der Marktanteile der hauptsächlich im Retail-Banking täti-
gen Bankengruppen hat sich seit 1996 nicht entscheidend verändert.  

Abbildung 6 Entwicklung Marktanteile Hypothekarmarkt  
Gesamtschweiz 

 
Quelle: Schweizerische Nationalbank (2006) 

Der Marktanteil der Kantonalbanken und der Grossbanken hat zwischen 
1995 und 1996 stark zugenommen (Abbildung 6). Der Anstieg kann auf 
die oben erwähnten Übernahmen von Banken zurückgeführt werden. Bei 
den Kantonalbanken ist er seither konstant geblieben, bei den Grossban-
ken leicht gesunken. Beide Bankgruppen machen Ende 2006 zusammen 
ca. 70% des Hypothekarmarktes aus. Der Rückgang bei den Grossban-
ken kann einerseits damit erklärt werden, dass das Hypothekargeschäft 
zu Gunsten des Private- und Investment-Bankings an Bedeutung verloren 
hat und die Banken entsprechend das Wachstum gedrosselt haben. An-
dererseits musste die fusionierte UBS als Bedingung für den Zusammen-
schluss einen Teil ihrer Tochtergesellschaften wie beispielsweise die So-
lothurner Bank (ehemals Solothurner Kantonalbank) verkaufen, was zu 
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einer weiteren Reduktion des Marktanteils geführt hat. Der Marktanteil 

der Regionalbanken ist im Beobachtungszeitraum gleich geblieben, der 

Marktanteil der Raiffeisenbanken ist dagegen leicht angestiegen. Die vier 

Bankgruppen machen Ende 2006 93% Marktes für Hypotheken aus, wo-

bei hier für die Berechnung nur Banken (keine Versicherungen und Pen-

sionskassen) betrachtet werden.  

Auf gesamtschweizerischer Ebene sind die Marktanteile der verschiede-

nen Bankgruppen seit ca. 10 Jahre stabil. Zu den oben aufgeführten 

Bankgruppen kommen noch weitere Banken bzw. Bankgruppen wie bei-

spielsweise die Migrosbank, die ebenfalls ihren Schwerpunkt im Retail-

Banking haben. Auf regionaler bzw. kantonaler Ebene präsentieren sich 

die Verhältnisse allerdings ein wenig anders. Je nach Kanton oder Regi-

on kann die Konzentration deutlich höher ausfallen, so dass nur zwei bis 

drei Banken tätig sind. 

Markteintritt/Marktzutrittsbarrieren: 

Zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit einer Bank in der Schweiz bedarf es 

einer Bewilligung der EBK. Die Voraussetzungen für die Vergabe der 

Bewilligung sind in Art. 3 des Bankengesetzes geregelt. Insbesondere ist 

hervorzuheben, dass für Banken, die nach schweizerischem Recht orga-

nisiert werden sollen, bei denen jedoch ein beherrschende ausländischer 

Einfluss besteht, zusätzliche Voraussetzungen erfüllt werden müssen 

(vgl. BG Art. 3bis32):  

� Die Gewährleistung des Gegenrechts durch die Staaten, in denen die 

Ausländer mit qualifizierten Beteiligungen ihren Wohnsitz oder Sitz 

haben, sofern keine anderslautenden internationalen Verpflichten ent-

gegenstehen; 

� Die Verwendung einer Firma, die nicht auf einen schweizerischen 

Charakter der Bank hinweist oder darauf schliessen lässt. 
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Abbildung 7 Entwicklung der Anzahl neuer Banken-
Bewilligungen 

 

Quelle: Jahresberichte EBK 

Sind alle Anforderungen des Bankengesetzes und der EBK erfüllt, kann 

eine Bankenlizenz beantragt werden. Für ausländische Banken gibt es 

keine Einschränkungen im Vergleich zu Schweizer Banken, falls im Her-

kunftsland Gegenrecht besteht. Der grosse Anteil der ausländisch be-

herrschten Banken in der Schweiz lässt darauf schliessen, dass der 

Markteintritt auch für ausländische Banken nicht auf irgendeine Art er-

schwert wird. Die Anzahl der neu vergebenen Bewilligungen gemäss den 

Jahresberichten der EBK zeigt, dass diese in den letzten Jahren rückläu-

fig sind. 

Da Marktanteile sowie die Anzahl neuer Marktteilnehmer per se noch kei-

nen Aufschluss über die Wettbewerbsintensität geben, ist auch in Anbet-

racht des potenziellen Wettbewerbs keine direkte Outcome-Wirkung aus 

der dargestellten Entwicklung der Angebotsstruktur zu erwarten. 

5.3 Entwicklung des Outcome 

Im Folgenden soll die Entwicklung des Outcome anhand der diskutierten 

Indikatoren und anhand der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung respekti-
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ve der entsprechenden ausländischen Branchenentwicklung beurteilt 

werden. 

Preise 

Die Preise im Retail-Banking sind nur schwer zu messen und verglei-

chen, da diese nicht öffentlich zugänglich sind und teilweise heterogene 

Produkte betreffen. So werden beispielsweise die Zinsen bei Unterneh-

menskrediten aufgrund verschiedener Faktoren wie etwa der Bonität und 

der Laufzeit individuell ausgehandelt. Diese Zinsen lassen sich ohne Ein-

bezug dieser Faktoren nicht adäquat vergleichen. Demgegenüber lassen 

sich die Preise für Hypotheken relativ gut vergleichen, da es sich um ein 

verhältnismässig homogenes Gut handelt. Um die Kosten der Vorleistun-

gen zu berücksichtigen wird für die Analyse die Zinsmarge im Hypothe-

kargeschäft, gemessen als Differenz zwischen den Zinsen auf Hypothe-

ken und den Zinsen auf Spargeldern, verwendet. Diese ist Anfang der 

Neunzigerjahre angestiegen. 

Die Immobilienpreise reflektieren die Nachfrage nach Wohneigentum und 

damit nach Hypotheken. Die Immobilienpreise erreichten ihren Höhe-

punkt im Jahr 1990 und sanken danach kontinuierlich bis 1999. Der An-

stieg der Zinsmarge bei sinkenden Hypothekarzinsen kann damit erklärt 

werden, dass die Banken im Anschluss an die Immobilienkrise vorsichti-

ger geworden sind. Dies hat sich auch darin geäussert, dass die Risiko-

prämien auf Hypotheken entsprechend angestiegen sind. Seit 2000 ist 

die Zinsmarge wieder leicht gesunken, während gleichzeitig die Immobi-

lienpreise kontinuierlich anstiegen. Eine Erklärung für den Rückgang der 

Zinsmarge ist der starke Anstieg der Börsenkurse im gleichen Zeitraum. 

Steigen die Aktienkurse, so substituieren die Bankkunden Spargelder mit 

Aktien und anderen Finanzprodukten. Damit sinkt die Nachfrage nach 

Sparkonten, was die Banken wiederum zwingt die Zinsen auf Spargelder 

zu erhöhen. Bleiben die Zinsen für Hypotheken unverändert, sinkt da-

durch die Zinsmarge.  

Die Immobilienpreise und die Zinsmarge bei den Hypothekargeldern be-

wegten sich im Beobachtungszeitraum gegensätzlich. Dies lässt darauf 
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schliessen, dass der Anstieg der Konzentration den Wettbewerb nicht 

negativ beeinflusst hat.  

Abbildung 8 Entwicklung Zinsmarge (Hypotheken – Spargelder) 
und Immobilienpreisindex 

 

Quelle: Die Banken in der Schweiz, Statistisches Monatsheft (SNB, 2008) 

Gewinne/Gewinnmargen 

Die Netto-Zinsmarge, gemessen als buchhalterischer Erfolg aus dem 

Zinsgeschäft dividiert durch die zinstragenden Anlagen, ist in der Schweiz 

im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eher tief. Grundsätzlich 

ist in allen betrachteten Ländern in den letzten Jahren die Netto-

Zinsmarge deutlich gesunken. Für die Schweiz fiel der Rückgang weniger 

stark aus. Dennoch liegt die Zinsmarge in der Schweiz nach wie vor unter 

denjenigen in den Vergleichsländern – mit Ausnahme von Luxemburg. 

Ein Blick auf die Abbildung 9 verdeutlicht, dass insbesondere in den letz-

ten Jahren und somit in Verbindung mit einer deutlich besseren konjunk-

turellen Situation die Netto-Zinsmarge in der Schweiz wieder leicht zuge-

nommen hat. Sie liegt aber im Jahr 2006 weiterhin unter dem Wert aus 

dem Jahr 1995. Abbildung 9 zeigt ebenfalls, dass in Finanzzentren wie 

der Schweiz und noch in grösserem Ausmass in Luxemburg mit einer ho-

hen Bankendichte die Netto-Zinsmargen verglichen mit den anderen 
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Ländern tiefer sind. Die konjunkturbedingten Fusionen, die von der Weko 

nicht bzw. unwesentlich beeinflusst wurden, haben demnach keine nega-

tive Beeinflussung der Zinsmargenentwicklung mit sich gebracht. 

Abbildung 9 Entwicklung der Netto-Zinsmarge in ausgewählten 
Ländern 

 

Quelle: Financial Structure Dataset (World Bank, 2007) 

Wertschöpfungsentwicklung 

Abbildung 10 zeigt, dass die Wertschöpfung im Kreditgewerbe im Ver-

gleich zur Gesamtwirtschaft in den letzten Jahren überdurchschnittlich 

angestiegen ist. Gleichzeitig ist die (indexierte) Wertschöpfung höheren 

jährlichen Schwankungen unterworfen. 
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Abbildung 10 Entwicklung der Wertschöpfung (indexiert) Kredit-
gewerbe und Gesamtwirtschaft sowie Aktienindex 
(SPI)  

 

Quelle: BAK Basel Economics, Statistisches Monatsheft (SNB) 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass es sich bei der Wertschöpfungsent-

wicklung um den gesamten Bankensektor handelt. Die hier abgebildete 

Wertschöpfungsentwicklung ist somit auch stark geprägt von der Entwick-

lung an den Aktienbörsen und den damit verbundenen Erträgen für die 

Banken. Abbildung 10 zeigt den starken Zusammenhang zwischen der 

Wertschöpfungsentwicklung im Bankensektor und dem Verlauf der Akti-

enkurse, hier dargestellt als Entwicklung des Swiss Performance Indexes 

(SPI). Hier zeigt sich, dass sich sowohl in der zweiten Hälfte der Neunzi-

gerjahre als auch im Verlauf der letzten Jahre die Wertschöpfung bei den 

Banken in etwa parallel zu den Börsenkursen entwickelt hat. 

Diese parallele Entwicklung zeigt, dass der zusätzliche Erklärungsgehalt 

wettbewerbspolitischer Signale aus einer liberalen Handhabung von Un-

ternehmenszusammenschlüssen für diese Outcome-Entwicklung von ge-

ringer Bedeutung sein dürfte bzw. die KG-basierten Zulassungen der Zu-

sammenschlüsse die Anpassungen im Sektor an veränderte Umfeldbe-

dingungen nicht behindert haben. 
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Produktivitätsentwicklung 

In den letzten Jahren gab es im Bankensektor einen starken Anstieg der 

Arbeitsproduktivität. Ausgelöst durch die zunehmende Digitalisierung und 

das Internet sind neue Bankprodukte wie beispielsweise Internet-Banking 

und Internet-Trading entstanden. Zudem wurden neue Vertriebswege für 

bestehende Bankprodukte erschlossen. Gleichzeitig wurden die Prozesse 

im Bankgeschäft durch die IT-Systeme effizienter. Der Kapitalbedarf für 

die Einführung immer komplexerer IT-Systeme stieg deutlich an und hat 

einerseits dazu geführt, dass kleinere Banken diesen nicht mehr aufbrin-

gen konnten und verkauft bzw. aufgekauft wurden. Andererseits wurden 

vermehrt Gemeinschaftsprojekte der Banken durchgeführt mit dem 

Zweck die notwendige Grösse für die Entwicklung und Einführung neuer 

IT-Systeme zu nutzen. Dieser Konzentrationsprozess wurde durch die 

Immobilienkrise Ende der Achtziger- und zu Beginn der Neunzigerjahre 

beschleunigt. Zudem verdeutlicht Abbildung 11, dass neben der über-

durchschnittlichen Dynamik der Entwicklung der Arbeitsproduktivität auch 

das Niveau im gesamtwirtschaftlichen Vergleich im Jahr 2006 mehr als 

doppelt so hoch liegt.  

Abbildung 11 Produktivitätsentwicklung Banken und Gesamt-
wirtschaft 

 

Quelle: BAK Basel Economics 
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Preis-Leistungsentwicklung 
Das Preis-Leistungsverhältnis ist im Bereich des Retail-Banking schwierig 
zu quantifizieren. Einerseits haben die Leistungen betreffend Kontofüh-
rung bzw. -information mit der Einführung des E-Banking und der Verbrei-
tung von Bancomaten deutlich zugenommen. Andererseits wurden in den 
Neunzigerjahren vermehrt zusätzliche Gebühren für Kontoführung, Geld-
bezug und weitere Leistungen wie beispielsweise Kreditkarten erhoben 
bzw. angehoben. Im Hypothekargeschäft werden je nach Bank zusätzli-
che Leistungen wie beispielsweise Finanzierungsberatungen angeboten. 
Diese Zusatzleistungen sind ebenfalls schwierig zu vergleichen.  

Innovationen 

Die Banken in der Schweiz sind keine forschenden Unternehmen im 
klassischen Sinn, beispielsweise gemessen an der Anzahl Patente oder 
den Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Die Innovationen konzent-
rieren sich daher eher auf die Prozess- als auf die Produktebene (vgl. Ar-
vanitis et al., 2004, S. 27-38). Der Anteil der Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung am Umsatz betrug im Zeitraum 2000-2002 etwas mehr als 
1% (vgl. Arvanitis et al., 2004, S. 42). Bei den Prozessen und organisato-
rischen Abläufen finden ebenfalls und meist im höheren Masse Erneue-
rungen statt. So sind mit der Verbreitung des Internets neue Vertriebswe-
ge wie beispielsweise das E-Banking entstanden. Der starke Wettbewerb 
zwingt die Banken ihre Strukturen und Geschäftsmodelle permanent zu 
verbessern.  
 
5.4. Einfluss der Wettbewerbspolitik 
Tabelle 20 verdeutlicht, dass im Retail-Banking von Wettbewerb ausge-
gangen werden kann. Neben tendenziell sinkenden Preisen bei einer 
moderaten Entwicklung der Netto-Zinsmarge zeichnet sich das Bankge-
schäft durch ein im gesamtwirtschaftlichen Vergleich überdurchschnittli-
ches Wachstum sowie eine sehr hohe Arbeitsplatzproduktivität aus. 
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Tabelle 20 Outcome-Entwicklung im Retail-Banking 

Indikator Entwicklung Einfluss des Umfeld 

Preise Bis 1997 Zunahme der Zinsmarge 

 

 

Ab 1997 tendenziell sinkende Zinsmar-

gen bei gleichzeitig zunehmender Hy-

pothekarnachfrage. 

Anstieg der Risikoprämie auf 

Hypotheken, da Rückgang 

der Immobilienpreise 

Sinkende Nachfrage nach 

Spargeldern führt zu höheren 

Sparzinsen 

 

Gewinne Die Netto-Zinsmarge liegt 2006 nach 

wie vor unter dem Wert aus dem Jahr 

1995 und ist in der Schweiz auch im 

internationalen Vergleich tief. 

Konzentrationsprozess im 

Bankenbereich mit zuneh-

mender Internationalisierung  

Wertschöpfungsent-

wicklung 

Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft 

überdurchschnittliche Entwicklung. 

Parallele Entwicklung der 

Aktienkruse bei steigendem 

Anteil der Erträge aus Kom-

missions- und Handelsge-

schäft 

Arbeitsproduktivität Die Arbeitsproduktivität konnte in den 

letzten Jahren massiv gesteigert wer-

den und liegt deutlich über derjenigen 

der Gesamtwirtschaft. 

Erhöhter Kapitaleinsatz, zu-

nehmender Einsatz von IT-

Systemen 

Preis-

Leistungsentwicklung 

Verbesserungen konnten in den letzten 

Jahren verzeichnet werden, wenngleich 

eine systematische Erfassung des 

Preis-Leistungsverhältnisses nicht mög-

lich ist. 

Erhöhte Transparenz durch 

Internet und die gesetzliche 

Vorgaben (v. a. für börsenko-

tierte Banken) 

Innovation Im Bankensektor fallen die Innovatio-

nen vorwiegend auf der Prozessebene 

an.  

Neue Produkte und neue 

Vertriebswege im Retail-

Banking 

 

Es stellt sich die Frage, ob zusätzlich auch die in den vergangenen Jah-

ren zu verzeichnenden wettbewerbspolitischen Aktivitäten einen Teil der 

Outcome-Entwicklung zu erklären vermögen. Hierzu wurden in der Abbil-

dung 12 zentrale Outcome-Indikatoren wie die Wertschöpfung, die Zins-

marge oder die Produktivität für den Bankensektor sowie die gesamtwirt-

schaftliche Entwicklung und die Entwicklung der Aktienkurse abgetragen. 

Vergegenwärtigt man sich die zeitliche Verteilung der KG-Fälle  
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(Abschnitt 5.1), zeigt sich, dass insbesondere um die Jahrtausendwende 

eine Häufung von KG-Fällen zu erkennen ist. Dabei handelt es sich aus-

nahmslos um Kontrollen von Unternehmenszusammenschlüssen, wobei 

der Zusammenschluss jeweils als unbedenklich eingestuft wurde (mit 

Ausnahme von SBV/SBG 1998).30 Gerade in dieser Phase musste jedoch 

der Bankensektor nicht zuletzt aufgrund der Turbulenzen an den Aktien-

märkten eine Phase mit sinkender Produktivität und einem Wertschöp-

fungsrückgang verkraften. 

Abbildung 12 Zusammenfassung Retail-Banking 

 

Quelle: Eigene Darstellung, 1 = Eigenmittelverordnung (29.9.2006) 

In Bezug auf die in Abschnitt 3.1 formulierten Hypothesen verdeutlicht 

Tabelle 21, dass im Retail-Banking vor allem die Hypothese 2 im Zentrum 

der Beurteilung steht. Im Retail-Banking hat die Wettbewerbsbehörde 

                                                      
30  In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die wichtigste Entwicklung aus 

wettbewerbspolitischer Sicht die Aufhebung der Konvention der Schweizerischen 
Bankiervereinigung und Absprachen zwischen schweizerischen Banken in den 
1990er Jahren nach Empfehlung der Kartellkommission 1989 war. 
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somit vor allem dazu beigetragen, dass gerade in Zeiten stürmischer Ak-

tienmärkte der notwenige Konzentrationsprozess nicht gestört wurde. 

Wettbewerbspolitische Aktivitäten sind somit weniger Ursache als Folge 

des zunehmenden Wettbewerbsdrucks im Sektor, der zu Strukturbereini-

gungen geführt hat. Mit Ausnahme der SBV/SBG-Fusion wurden sämtli-

che Unternehmenszusammenschlüsse seit 1997 bei den Kreditinstitutio-

nen ohne Auflagen zugelassen. 

Tabelle 21 Wettbewerbspolitische Handlungen im Retail-Banking 

 Geplantes Verhalten 

der Marktakteure 

Effektives Verhalten 

der Marktakteure 

Wettbewerbspolitischer 

Eingriff 

Hypothese 1, Situation A: 

Von untergeordneter Bedeutung im 

Retail-Banking. 

Hypothese 1, Situation 

B: 

Von untergeordneter Be-

deutung im Retail-

Banking. 

Kein wettbewerbspoliti-

scher Eingriff 

Hypothese 2: 

Kontrolle von Unternehmenszu-

sammenschlüssen nach Art. 9ff KG 

ohne Auflagen. 

Hypothese 2: 

Von untergeordneter Be-

deutung im Retail-

Banking. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Der SBV/SBG-Entscheid hatte insofern eine Signalwirkung, als dass der 

Konzentrationsprozess im Bankensektor mit Unternehmenszusammen-

schlüssen auch im Anschluss an die SBV/UBS-Fusion im gleichen 

Rhythmus weitergehen würde, gleichzeitig die Regionen als relevante 

Märkte angesehen werden und hier allzu hohe Konzentrationen nicht zu-

gelassen werden. Hinzu kommt, dass auch nach der Konzentrationswelle 

in den Neunzigerjahren und Anfang des neuen Jahrtausends die Ban-

kendichte immer noch sehr hoch ist, wenngleich dies auch nicht für alle 

Regionen zutrifft. Die Tatsache, dass die EBK im Nachgang an die Im-

mobilienkrise die Übernahme von Banken unterstützt hat, zeigt auch, 

dass in solchen Marktsituationen der Gläubigerschutz hoch gewichtet 

wird. Die hohe Anzahl Banken und deren Vielfalt führen dazu, dass po-

tenzielle Wettbewerber schnell zur Stelle sind, wodurch das Verhalten der 
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im jeweiligen (regionalen) Markt befindlichen Unternehmen diszipliniert 

wird. 

Die wettbewerbspolitischen Entscheidungen im Bankensektor haben kei-

ne direkt messbaren Auswirkungen auf die Outcome-Indikatoren, deren 

Entwicklung sich vor allem durch die (internationale) Bankenkonjunktur 

erklären lässt. Unterstellt man aufgrund der Outcome-Entwicklungen, 

dass im Sektor Wettbewerb herrscht, lag dieser sowohl vor als auch nach 

den Fallbearbeitungen durch die Weko vor. Die moderate Wettbewerbs-

politik hat Konsolidierungsprozesse in der Branche nicht behindert, was 

für die Outcome-Entwicklung positiv zu werten ist. 
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6 Analyse der volkswirtschaftlichen Auswirkungen 

des KG 1995 in der Energieversorgung 

Im Fokus der Energiebranche steht in erster Linie die Energieversorgung 

gemäss NOGA-Abgrenzung. Die Branche A40 umfasst dabei neben der 

Elektrizitätserzeugung, -übertragung, -verteilung und dem -handel auch 

den Transport und die Verteilung von Erdgas sowie den Erdgashandel. 

Daneben ist die Wärmeversorgung enthalten. Bei der Energieversorgung 

als Teilbereich der Energiebranche ist zu beachten, dass insbesondere in 

den Vergleichsländern bereits seit einigen Jahren bzw. im Zuge der Libe-

ralisierung der Märkte für leitungsgebundene Energie ein «Marktbereich» 

(Produktion, Handel und Vertrieb von Energie) und ein «Monopolbereich» 

(Netze) sowohl in der Elektrizitäts- als auch in der Gasversorgung unter-

schieden werden. Vergleichsdaten liegen jedoch meist nur für die gesam-

te Branche vor. Zu beachten ist dabei, dass aus Perspektive der Wettbe-

werbspolitik vor allem der Bereich der Energieversorgung (Abgrenzung 

gemäss NOGA) von Interesse ist, in dem durch eine Marktöffnung Wett-

bewerb entstehen kann, namentlich Handel und Produktion. Die Netze 

als Monopolbereich können, zumindest im Bereich der Elektrizitätsver-

sorgung, nur Mittel zum Zweck einer wettbewerblichen Bereitstellung von 

Elektrizität für die Nachfrager sein. Sie unterliegen der Missbrauchsauf-

sicht. Da sich die wettbewerbspolitischen Aktivitäten im Betrachtungszeit-

raum vor allem auf die Elektrizität beziehen, werden die folgenden Analy-

sen zum Teil auf die Entwicklungen im Elektrizitätssektor fokussiert. Der 

Anteil der Elektrizität am Gesamtenergiemarkt liegt in der Schweiz bei 

23% (Stoffel 2008, S. 3). Netz- und Energieanteil haben dabei in etwa 

das gleiche Gewicht (ohne Berücksichtigung von Steuern und Abgaben).  

6.1 KG-basierte Entscheidungen 

Der Fokus der Weko und der nachgelagerten Instanzen lag seit Inkrafttre-

ten des KG vor allem auf Fällen, die in Zusammenhang mit der Marktöff-

nung im Elektrizitätsbereich gesehen werden können (vgl. Tabelle 22). 
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Tabelle 22 Kartellrechtsfälle in der Energieversorger Schweiz seit 
1996 

Unterneh-

men 

Fall 

Untersuchungs-

gegenstand 

Ab-

schluss 

In-

stanz 

Ab-

schluss-

jahr 

Watt AG Gemeinsame Kon-

trolle über Watt AG 

Vorprüfung Unterneh-

menszusam-

menschlüsse 

Keine Un-

tersuchung 

Weko 1997 

Vernehmlas-

sung EMG 

 Stellungnahmen  Weko 1998 

Rätia Energie 

AG 

Gründung Rätia 

Energie 

Vorprüfung Unterneh-

menszusam-

menschlüsse 

Keine Un-

tersuchung 

Weko 2000 

Watt / Migros-

EBL 

Durchleitungsbe-

gehren 

Vorabklärung zum 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Stellung 

Untersu-

chung ein-

geleitet 

Sekr.

Weko 

2000 

BKW FMB 

Energie AG 

Durchleitungsbe-

gehren UMS für 

EGL-Strom 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Stellung 

Untersu-

chung ein-

gestellt 

REKO 2000 

Watt / Migros-

SIE 

Durchleitungsbe-

gehren 

Vorabklärung zum 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Stellung 

Untersu-

chung ein-

geleitet 

Sekr.

Weko 

2001 

Watt / Migros-

EEF 

Durchleitungsbe-

gehren 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Stellung 

Verfügung: 

Miss-

bräuchliche 

Verhal-

tensweise  

Weko 2001 

Watt / Migros-

EBL 

Durchleitungsbe-

gehren 

Zuständigkeit Weko, 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Verfügung 

bestätigt 

Zuständig-

Weko 2001 
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Unterneh-

men 

Fall 

Untersuchungs-

gegenstand 

Ab-

schluss 

In-

stanz 

Ab-

schluss-

jahr 

Stellung keit der 

Weko 

Watt / Migros-

SIE 

Durchleitungsbe-

gehren 

Einstellung des Verfah-

rens zum Missbrauch 

eine marktbeherr-

schenden Stellung 

Untersu-

chung ein-

gestellt 

Weko 2001 

EWZ-Enron Gründung eines 

gemeinsamen Un-

ternehmens im 

Bereich Stromhan-

del und Dienstleis-

tungen im Elektrizi-

tätsmarkt 

Vorprüfung Unterneh-

menszusam-

menschlüsse 

Keine Un-

tersuchung 

Weko 2001 

NOK-E.ON-

Watt 

Beteiligungserwerb 

der NOK an Watt 

AG 

Vorprüfung Unterneh-

menszusam-

menschlüsse 

Keine Un-

tersuchung 

Weko 2001 

NOK / Watt Erhöhung der Betei-

ligung NOK an Watt 

Vorprüfung Unterneh-

menszusam-

menschlüsse 

Keine Un-

tersuchung 

Weko 2002 
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Unterneh-

men 

Fall 

Untersuchungs-

gegenstand 

Ab-

schluss 

In-

stanz 

Ab-

schluss-

jahr 

Elektra Basel-

land 

Durchleitungsbe-

gehren 

Zuständigkeit Weko, 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Stellung 

Verfügung 

bestätigt 

Zuständig-

keit der 

Weko 

REKO 2002 

Entreprises 

Electriques 

Fribourgeoises 

Durchleitungsbe-

gehren 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Stellung 

Verfügung 

bestätigt: 

Miss-

bräuchliche 

Verhal-

tensweise  

REKO 2002 

EEF / Watt, 

Migros 

Durchleitungsbe-

gehren 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Stellung 

BGE 129 II 

497: Durch-

leitungs-

pflicht 

BG 2003 

EEF / Watt, 

Migros 

Durchleitungsbe-

gehren 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Stellung 

Bestätigung 

Bundesge-

richt 

Bun-

desrat 

2003 

UBS /Motor-

Columbus  

Mehrheitsbeteili-

gung UBS an Mo-

tor-Columbus AG 

Vorprüfung Unterneh-

menszusam-

menschlüsse 

Keine Un-

tersuchung 

Weko 2004 

Vernehmlas-

sung StromVG 

 Stellungnahmen  Weko 2004 

Swissgrid Gründung 

Swissgrid AG 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

unter Auf-

lagen 

Weko 2005 

Atel, BKW, 

CKW, EGL, 

ewz, EOS, 

Gründung 

Swissgrid AG 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

REKO 2005 
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Unterneh-

men 

Fall 

Untersuchungs-

gegenstand 

Ab-

schluss 

In-

stanz 

Ab-

schluss-

jahr 

NOK / Weko 

Atel, BKW, 

CKW, EGL, 

ewz, EOS, 

NOK 

Gründung 

Swissgrid AG 

Kontrolle von vorsorgli-

chen Massnahmen zu 

Unternehmenszusam-

menschlüssen 

Zwischen-

verfügung: 

Abweisung 

vorsorgli-

cher Mass-

nahmen 

BG 2005 

AEW,EWT, 

EKZ, St. Gal-

lisch-

Appenzelli-

schen Kraft-

werke AG, 

Axpo Vertrieb 

AG 

Vertriebspartner-

schaften mit End-

verteilern (Exklusiv-

bezugsvereinba-

rungen) 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Stellung 

Untersu-

chungen 

eingestellt 

Weko 2005 

Atel, BKW, 

CKW, EGL, 

ewz, EOS, 

NOK/Weko, 

REKO 

Gründung 

Swissgrid AG 

Beschwerde gegen 

Zwischenverfügung 

Abweisung 

der Be-

schwerde 

BG 2006 

Atel, BKW, 

CKW, EGL, 

ewz, EOS, 

NOK/Weko, 

REKO 

Gründung 

Swissgrid AG 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Beschwer-

deent-

scheid 

FB/2005-5, 

Zulassung 

ohne Aufla-

gen 

REKO 2006 

Atel, BKW, 

CKW, EGL, 

ewz, EOS, 

NOK/Weko, 

Gründung 

Swissgrid AG 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Bundesge-

richtsverfü-

gung: 

2A.325/200

BG 2006 
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Unterneh-

men 

Fall 

Untersuchungs-

gegenstand 

Ab-

schluss 

In-

stanz 

Ab-

schluss-

jahr 

REKO 6: Auflagen 

temporär 

Atel-EOSH-

Aktiven 

Zusammenschluss Vorprüfung Unterneh-

menszusam-

menschlüsse 

Keine Un-

tersuchung 

Weko 2006 

Axpo,Migros-

EBL 

Durchleitungsbe-

gehren 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Stellung 

Untersu-

chung ein-

gestellt 

Weko 2006 

Atel, BKW, 

CKW, EGL, 

ewz, EOS, 

NOK 

Gründung 

Swissgrid AG 

Kontrolle von Unter-

nehmenszusammen-

schlüssen 

Bundesge-

richtsurteil 

2A.325/200

6: Keine 

weiteren 

Auflagen 

BG 2007 

NOK, SN 

Energie 

AG/EWJR 

Netzanschluss an 

höhere Netzebene 

Vorabklärung zum 

Missbrauch einer 

marktbeherrschenden 

Stellung 

Keine Un-

tersuchung 

Sekr.

Weko 

2007 

Quelle: Weko 

Im Zusammenhang mit der Marktöffnung standen dabei zum einen die 

Fälle zur Durchleitung von Energie eines Drittlieferanten durch schweize-

rische Elektrizitätsverteilnetze und zum anderen die Fusion der schweize-

rischen Übertragungsnetzbetreiber zur Swissgrid AG im Vordergrund. Zu 

beiden Themenbereichen liegen Bundesgerichtsentscheide vor. Weitere 

Fälle im Zusammenhang mit der Strommarktöffnung betrafen Vertriebs-

partnerschaften sowie einen Fall zum Netzanschluss an eine höhere 

Netzebene. Bei ersterem wurde die Untersuchung eingestellt, bei letzte-

rem kam es zu keiner Untersuchung.  
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Neben diesen Schwerpunkten gab es Vorprüfungen zu Zusammen-

schlussvorhaben mit internationalem Charakter hinsichtlich einer Prüfung 

gemäss Artikel 10 KG (vgl. Tabelle 23). 

Tabelle 23 Unternehmenszusammenschlüsse Energie international 
seit 1996 

Unternehmen Fall 

Untersuchungs-

gegenstand 

Abschluss 

Ab-

schluss-

jahr 

Exxon-Mobil Zusammenschluss Vorprüfung Unter-

nehmenszusam-

menschlüsse 

Keine vertiefte 

Prüfung 

1999 

VEBA AG / VIAG 

AG 

Fusion  Vorprüfung Unter-

nehmenszusam-

menschlüsse 

Keine vertiefte 

Prüfung 

2000 

Elf Aquitaine / TO-

TALFINA 

Zusammenschluss Kontrolle von Un-

ternehmenszu-

sammenschlüsse 

Zulassung 2000 

BP / E.ON Gemeinsame Kon-

trolle E.ON und BP 

an Veba Öl AG 

Vorprüfung Unter-

nehmenszusam-

menschlüsse 

Keine vertiefte 

Prüfung 

2002 

BP / E.ON Vollständige Kon-

trolle an Veba Öl 

durch BP 

Vorprüfung Unter-

nehmenszusam-

menschlüsse 

Keine vertiefte 

Prüfung 

2002 

Tamoil Distribution 

SA / TotalFinaElf 

(suisse) SA und 

Portrans S.A. 

Übernahme Tank-

stellen durch Tamoil 

Vorprüfung Unter-

nehmenszusam-

menschlüsse 

Keine vertiefte 

Prüfung 

2003 

E.ON-Ruhrgas Indirekte Mehr-

heitsbeteiligung 

E.ON an Ruhrgas 

Vorprüfung Unter-

nehmenszusam-

menschlüsse 

Keine vertiefte 

Prüfung 

2003 
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Unternehmen Fall 

Untersuchungs-

gegenstand 

Abschluss 

Ab-

schluss-

jahr 

Edf-EDFT Beteiligung der EdF 

an EDFT 

Vorprüfung Unter-

nehmenszusam-

menschlüsse 

Keine vertiefte 

Prüfung 

2003 

Gaz de France-

Suez 

Fusion  Vorprüfung Unter-

nehmenszusam-

menschlüsse 

Keine vertiefte 

Prüfung 

2006 

Statoil / Norsk 

Hydro 

Übernahme Öl-und 

Gasbereich der 

Norsk Hydro durch 

Statoil ASA 

Vorprüfung Unter-

nehmenszusam-

menschlüsse 

Keine vertiefte 

Prüfung 

2007 

Quelle: Weko 

Im Folgenden werden die zentralen KG-basierten Entscheidungen im Zu-

sammenhang mit der Strommarktöffnung zusammengefasst. 

6.1.1 Durchleitung durch Elektrizitätsverteilnetze 

Mit dem Durchleitungsbegehren von Watt Suisse AG und der Migros Ge-

nossenschaft bei diversen schweizerischen Elektrizitätsverteilnetzbetrei-

bern im Zusammenhang mit dem Multisite-Energie-Liefervertrag zwi-

schen Migros und WATT vom 21. Juni 1999, wurde am 7. März 2000 vom 

Sekretariat der Wettbewerbskommission ein Verfahren gegen die Frei-

burgischen Elektrizitätswerke eröffnet (EEF/Watt, Migros). Das Verfahren 

zum Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung gemäss Artikel 7 

KG mündete im Bundesgerichtsentscheid vom 17. Juni 2003, indem aus-

drücklich die Anwendbarkeit des KG auf den Elektrizitätsmarkt festgehal-

ten wurde und keine Einschränkung der Anwendung durch kantonale 

oder bundesrechtliche Regelungen vorliegt. Seit dem Bundesgerichtsur-

teil besteht grundsätzlich die Möglichkeit für Nachfrager, Strom von einem 

Drittlieferanten zu beziehen, da die Netzbetreiber zur Durchleitung der 

Energie verpflichtet sind. Obwohl mit diesem Entscheid die Konditionen 
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zur Durchleitung im Einzelfall nicht festgelegt sind und aus wirtschaftli-

chen Gründen praktisch nur grössere Nachfrager von dieser Möglichkeit 

Gebrauch machen können, sorgte die Anwendung des KG für eine fakti-

sche Öffnung des Strommarktes.  

Neben den direkten Entscheidungen im Zusammenhang mit der Durchlei-

tung hat die Wettbewerbskommission ihre Position im Rahmen der Stel-

lungnahme zur Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Stromver-

sorgung und zur Revision des Elektrizitätsgesetzes eingebracht. 

6.1.2 Gründung der Swissgrid AG 

Im Jahr 2004 erzielten die Betreiber der Elektrizitätsübertragungsnetze in 

der Schweiz eine Einigung zur Gründung der Swissgrid AG und meldeten 

das Zusammenschlussvorhaben am 29. November bei der Weko an. Der 

Zusammenschluss war im Zuge der Umsetzung von europäischen und 

schweizerischen Regelungen zu Transit und Marktöffnung erforderlich 

geworden. Die Weko genehmigte das Zusammenschlussvorhaben unter 

Auflagen, die insbesondere in der Zugangsgewährung an Dritte, Erstel-

lung einer Kostenrechnung und Veröffentlichung von Netznutzungstarifen 

sowie der Entflechtung der Übertragungsnetzaktivitäten vom Handel, von 

der Produktion und von Verteilungseinrichtungen sowie der personellen 

Entflechtung bestanden. Bereits während des Instruktionsverfahrens 

wurden von den involvierten Übertragungsnetzbetreibern Massnahmen 

zur Entflechtung unterbreitet. Die Auflagen und Bedingungen wurden von 

der Weko, auch vor dem Hintergrund diesbezüglicher ausländischer Er-

fahrungen, für notwendig erachtet, um einen diskriminierungsfreien Zu-

gang zum Übertragungsnetz sicherzustellen.  

Nach Beschwerde der sieben Übertragungsnetzbetreiber gegen die Be-

dingungen entschied die Rekurskommission am 1. Mai 2006, nachdem 

bereits einige Massnahmen umgesetzt worden waren, dass die Fusion 

ohne Auflagen zuzulassen sei. Dies wurde 2006 weitgehend auch vom 

Bundesgericht bestätigt, so dass von diesem Moment an Rechtssicher-

heit zur Organisation der Swissgrid bestand. 
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Der Fall «Swissgrid» kann aufgrund der unklaren rechtlichen Situation 

während der Verfahrensdauer tendenziell eine Verzögerung bei der Auf-

nahme der operativen Tätigkeit der Swissgrid bewirkt haben, mit Auswir-

kung auf die Umsetzungsmöglichkeiten und die Geschwindigkeiten bei 

der Marktöffnung. Eine direkte Outcome-Wirkung dürfte dagegen schwer 

zu erfassen sein. 

6.2 Umfeldanalyse 

6.2.1 Staatliche Rahmenbedingungen 

Sektorale Regulierungen 

In der EU und in Norwegen wurde der Elektrizitätssektor seit Anfang bzw. 

Ende der Neunzigerjahre durch die Liberalisierung geprägt. UK hat be-

reits Anfang der Neunzigerjahre mit der Marktöffnung begonnen (für Kun-

den mit einer Leistung >1MW) und 1994 auf kleinere Kunden ausge-

dehnt. Norwegen begann die Liberalisierung 1992. Auf EU-Ebene wurden 

mit der Richtlinie 96/92/EG zum Elektrizitätsbinnenmarkt die Liberalisie-

rungsschritte in den einzelnen Mitgliedsländern in die gleiche Richtung 

gebracht. Mit der Richtlinie 2003/54/EG wurde zudem das Vorgehen der 

bis dahin unterschiedlichen Vorgehensweisen innerhalb der EU harmoni-

siert. Neben den Richtlinien und den nationalen Gesetzen zur Elektrizi-

tätsmarktöffnung wurde auch jeweils die Gasmarktöffnung im Sinne eines 

Gas-zu-Gas-Wettbewerbs initiiert. 

Die regulatorischen Entwicklungen in der EU wirkten sich zunächst direkt 

auf die Organisation im Bereich der schweizerischen Übertragungsnetze 

aus. Um den Anforderungen im Transit-Bereich gerecht werden zu kön-

nen, nahm ETRANS 2000 die Arbeit zur Koordination der einzelnen 

schweizerischen Übertragungsnetze auf. Die Liberalisierung in den um-

liegenden Ländern hat neben der direkten Wirkung für das Übertra-

gungsnetz auch indirekt die Diskussion um eine Öffnung des schweizeri-

schen Elektrizitätsmarktes beeinflusst, die jedoch aufgrund der Ableh-

nung des EMG am 22. September 2002 zunächst einen Rückschlag erlitt. 

Während der Zeit bis zur Inkraftsetzung des StromVG 2008 hat die Bran-
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che verschiedene Dokumente zur Organisation technischer und kommer-

zieller Fragen im Zusammenhang mit einer zukünftigen Marktöffnung er-

arbeitet, die als Grundlage für Wettbewerbsentscheide bzw. der sektora-

len Regulierung herangezogen werden konnten. 

Die Vorbereitung auf die Marktöffnung hat tendenziell das Verhalten der 

Akteure im Elektrizitätsmarkt beeinflusst, die – auch vor dem Hintergrund 

der Wirkungen der Marktöffnung im umliegenden Ausland – tendenziell 

Anreize zu vorbereitenden Massnahmen zur Effizienzsteigerung hatten. 

So kann vermutet werden, dass auch ohne explizite Marktöffnung im Vor-

feld der EMG-Abstimmung gewisse positive Outcome-Wirkungen zu er-

kennen sind (Vorzieheffekt). 

Im Gasmarkt, der in einem Teil der Outcome-Daten des Abschnitts 6.3 

enthalten ist, gibt es in der Schweiz seit dem Rohrleitungsgesetz von 

1963 die Möglichkeit eines Zugangs zu Rohrnetzen im Hochdruckbereich. 

Mit der Elektrizitätsmarktöffnung wurde auch die Gasmarktöffnung disku-

tiert, jedoch weniger intensiv als in der EU. Eine formelle Öffnung des 

Erdgasmarktes im Sinne eines regulierten Netzzugangs wie im Elektrizi-

tätsbereich gibt es in der Schweiz zum Zeitpunkt der Studienerstellung 

nicht. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Diskussionen und Ent-

scheidungen zur Strommarktöffnung auch auf das Verhalten der Akteure 

im Erdgasmarkt ausgestrahlt haben. 

Aussenhandelsschranken 

Im Elektrizitätsmarkt mit seinen standardisierten Produkten gibt es keine 

Aussenhandelsschranken im Sinne von tarifären oder nicht-tarifären 

Handelshemmnissen. Technische Standards für die Übertragung von 

elektrischer Energie sind für alle Netzbetreiber innerhalb des Verbunds 

der UCTE (Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity) 

transparent nachvollziehbar und gelten in allen beteiligten Ländern (vgl. 

http://www.ucte.org). Die Standards müssen zur Aufrechterhaltung des 

sicheren Netzbetriebs von allen beteiligten Netzbetreibern, darunter die 

schweizerische Swissgrid, aufrecht erhalten werden. Einschränkungen 

des grenzüberschreitenden Stromhandels sind in erster Linie auf physi-

sche Engpässe der Leitungskapazitäten zurückzuführen. 
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Weitere staatliche Regulierungen 

� Die Preisüberwachung in der Schweiz ist autorisiert, Preise und Preis-

entwicklungen zu prüfen, die staatlich administriert sind bzw. die durch 

marktmächtige Unternehmen gesetzt werden. Aufgrund der Markt-

macht der integrierten Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die vor 

der Marktöffnung nicht nur im Netzbereich sondern auch im Energie-

bereich bestand, gab es von Seiten der Preisüberwachung verschie-

dene Massnahmen, um zu einer Senkung der Strompreise beizutra-

gen. Neben einzelnen Stellungnahmen in Verbindung mit der Anpas-

sung von Elektrizitätstarifen hat die Preisüberwachung nach der EMG-

Ablehnung im Jahr 2004 einen Strompreisvergleich auf das Internet 

gestellt, um Unterschiede in den Strombezugskosten für verschiedene 

Nachfragertypen zwischen den schweizerischen Netzbetreibern zu 

dokumentieren. Durch diesen öffentlichen Vergleich wurde ein gewis-

ser Druck auf die Versorgungsunternehmen ausgeübt, die Preise zu 

senken bzw. Preiserhöhungen nicht durchzuführen. 

� Die Energieversorgung in der Schweiz ist traditionell stark durch staat-

lichen Einfluss geprägt. Die Energieversorgungsunternehmen sehen 

sich damit regional unterschiedlichen Bestimmungen der öffentlichen 

Hand gegenüber. Der Einfluss der öffentlichen Hand auf den Outcome 

besteht vor allem direkt auf Preise, die auf Gemeindeebene oft poli-

tisch festgelegt werden bzw. indirekt durch Verträge, die die Kosten-

orientierung beim Strombezug festschreiben, wie sie z. B. im NOK 

Gründungsvertrag in § 4 festgehalten sind. Durch den Einbezug der 

Lieferung aus schweizerischer Produktion in derartige Verträge ergibt 

sich ein eher günstiges Preisniveau. Im Zuge der Marktöffnung mit der 

Aushandlung neuer Verträge werden zunehmend Marktpreise einen 

Einfluss auf das Preisniveau haben. In den Outcome-Daten des Beo-

bachtungszeitraums ist ein diesbezüglicher Effekt nicht zu erwarten. 

Da in der aktuellen StromVV vom 14. März 2008 für die festen Nach-

frager weiterhin die Gestehungskosten (sofern diese unter den Markt-

preisen liegen) und die langfristigen Bezugsverträge den Preisen 

zugrunde liegen, ist auch in den ersten Jahren der Marktöffnung eher 

von regulierten Energiepreisen auszugehen. 
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� Im Zuge von Energieeffizienzmassnahmen und versorgungspoliti-

schen Regelungen oder auch Massnahmen zu erneuerbaren Energien 

(z. B. Energiesteuern, CO2-Abgabe) ergeben sich weitere Einflüsse 

auf den Outcome. So können z. B. erneuerbare Energien einen preis-

treibenden Effekt auslösen, da die Mehrkosten in der Produktion über 

die Strompreise den Kunden verrechnet werden. Im Beobachtungs-

zeitraum ist davon für die Schweiz jedoch noch kein Effekt zu vermu-

ten. 

6.2.2 Marktumfeldbedingungen 

Gesamtwirtschaftliche Interdependenzen 

Wie die gesamte Energiebranche ist die Elektrizitätsversorgung eine Vor-

leistung für andere Sektoren. Dies hat zum Einen zur Folge, dass die 

Strompreise den Outcome in anderen Branchen beeinflussen. In Verbin-

dung mit der schlechten Substituierbarkeit von elektrischer Energie durch 

andere Produkte bedeutet dies zum Anderen, dass die Nachfrage in die-

sem Sektor exogen gegeben ist. Während des Betrachtungszeitraums 

entwickelte sich der Elektrizitätsverbrauch in der Schweiz tendenziell ähn-

lich wie die reale Wertschöpfung der Gesamtwirtschaft. (vgl. Abbildung 

13). 
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Abbildung 13 Entwicklung des Elektrizitätsverbrauchs und der  
Wertschöpfung 

 

Quelle: BFS/BAK, BFE 

Struktur der Anbieter 

Die Anzahl der Betreiber von Elektrizitätsnetzen in der Schweiz liegt bei 

etwa 900. Im Bereich der klassischen Energieversorger (vor allem Netz-

betreiber) hat jedoch die Diskussion bezüglich der Marktöffnung zu einer 

Konsolidierung geführt, die, vergleicht man mit internationalen Entwick-

lungen, noch nicht abgeschlossen sein dürfte. Die grosse Bedeutung der 

öffentlichen Hand in der Energieversorgung wird nicht nur durch die gros-

se Anzahl an Gemeindewerken bei den Versorgern dokumentiert, son-

dern lässt sich auch durch die Beteiligungsverhältnisse der Kantone illust-

rieren (vgl. Abbildung 14). 
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Abbildung 14 Beteiligungsverhältnisse an schweizerischen  
Elektrizitätsversorgern 

 

Quelle: Avenir Suisse 2007 

Die Marktstruktur mit einer starken Beteiligung der öffentlichen Hand und 

der vielfach noch politisch bestimmten Energiepreise im Beobachtungs-

zeitraum deutet auf eine relativ stabile Einflussnahme auf Outcome-

Grössen.  

6.3 Entwicklung des Outcome 

Preise 

Preisentwicklungen liegen für den gesamten Elektrizitätsbereich als Teil-

bereich der Energieversorgung vor. In der Schweiz sind die Preise für 

Elektrizität zwischen 1996 bis 2007 gesunken. Dabei ist zu beachten, 

dass in den Preisen der Elektrizitätsversorgung die Energiekomponente 

und die Netznutzung sowie Steuern enthalten sind. Bei der Interpretation 
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der Preisdaten ist zu berücksichtigen, dass sich Wettbewerb vor allem bei 

der Energiekomponente einstellen kann und dass ein erheblicher Teil der 

Preisentwicklungen auf die (mehr oder weniger regulierte) Netzkompo-

nente und auf die Entwicklung von Steuern und Abgaben zurückzuführen 

ist. Die Netzpreise sind wiederum in starkem Zusammenhang mit der Art 

der Regulierung der Netze zu sehen. Die Steuern und Abgaben stehen 

im Zusammenhang mit fiskalischen und zunehmend auch energiepoliti-

schen Zielen (z.B. Förderung erneuerbarer Energien, Verminderung der 

CO2-Emmissionen) 

Die Länder, deren Strommarkt bereits seit Anfang/Mitte der 1990er Jahre 

geöffnet wurde (Vereinigtes Königreich und Norwegen) und Länder deren 

Strommarkt seit der Richtlinie 2003/54/EG geöffnet ist, weisen in den letz-

ten drei bis vier Jahren ein steigendes Preisniveau auf. Diese Entwick-

lung begann in Norwegen schon im Jahr 2000. Ein Teil der Entwicklun-

gen in diesen Ländern kann mit der Verknappung des Angebots, ein an-

derer mit der Änderung der Abgabenlast erklärt werden.  

Abbildung 15 Entwicklung der Elektrizitätspreise 

 

Quelle: Eurostat, LIK 

Ein Grund für die seit 1999 sinkenden Preise in der Schweiz ist vermut-

lich auch in der EMG-Diskussion und späteren StromVG-Diskussion zu 
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sehen. Günstig wirkten auf das Preisniveau in der Schweiz daneben die 

Einflüsse der öffentlichen Hand, indem die günstigen Produktionsbedin-

gungen in Form von Lieferverträgen bis zum Gemeindewerk und den 

Nachfragern weitergegeben werden. Ein weiterer disziplinierender Ein-

fluss ist auch von der Preisüberwachung ausgegangen. 

Die stärker sinkenden Elektrizitätspreise in der Schweiz im Länderver-

gleich seit 2002 können jedoch als ein Indiz dafür gesehen werden, dass 

die KG-basierten Entscheide im Bereich der Energieversorgung einen 

positiven Einfluss auf diesen Outcome-Indikator ausgeübt hatten. 

Preisniveauvergleiche für integrierte Elektrizitätspreise (Netz und Ener-

gie) zwischen Ländern sind problematisch, da ein mehr oder weniger 

grosser Anteil an Netznutzungskosten in den Preisen enthalten ist, der 

durch länderspezifische Besonderheiten wie Siedlungsstruktur, Energie-

verbrauch pro Netznutzer, Versorgungsqualität und Lohnniveau beein-

flusst wird (vgl. Wild/Suter 2005). 

Gewinne/Gewinnmargen 

Für die Messung der Gewinne bzw. Gewinnmargen in der Energie- bzw. 

Elektrizitätsbranche stehen keine geeigneten Indikatoren im Zeitablauf 

zur Verfügung. Da in der Schweiz die integrierten Elektrizitätsversor-

gungsunternehmen nicht generell zur Veröffentlichung ihrer Jahresrech-

nung verpflichtet sind, ist eine repräsentative Beurteilung der Gewinnsitu-

ation, die auch kommunale Unternehmen adäquat berücksichtigt, nicht 

möglich. In der Produktion bzw. im Energiehandel und dem Energiever-

kauf an die Nachfrager sind zudem zahlreiche kantonale und kommunale 

Vereinbarungen und Bestimmungen zu beachten. 

Wertschöpfungsentwicklung 

Gegenüber der Gesamtwirtschaft entwickelte sich die reale Wertschöp-

fung der Energieversorger bis 2001 überdurchschnittlich (bzw. verlief ten-

denziell auf einem höheren indizierten Niveau). Zwischen 2002 und 2004 

war ein relativ starker Rückgang zu verzeichnen (vgl. Abbildung 16). Bis 

2006 wurden diese Rückgänge gegenüber der Gesamtwirtschaft wieder 

kompensiert. 
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Abbildung 16 Entwicklung der realen Wertschöpfung der  
Energieversorger 

 

Quelle: BFS/BAK 

Die im Vergleich zur Gesamtwirtschaft starken Schwankungen der Wert-

schöpfung der Energieversorger lassen sich mit unterschiedlichen Witte-

rungsbedingungen, welche die Produktionsbedingungen beeinflussen, 

erklären. Da ein Teil der schweizerischen Produktion ins Ausland verkauft 

wird, haben auch die Witterungs- bzw. Produktionsverhältnisse sowie 

Versorgungsengpässe in den Nachbarländern einen Einfluss auf die 

Wertschöpfungsentwicklung. Insbesondere dürfte von der Marktöffnung in 

der EU ein Einfluss auf die Wertschöpfung ausgehen. 

Produktivitätsentwicklung 

Die Arbeitsproduktivität, gemessen als reale Wertschöpfung pro Erwerbs-

tätigem für die Energieversorger (Abgrenzung s. oben), liegt für die Ener-

gieversorger über derjenigen für die Gesamtwirtschaft und ist stärkeren 

Schwankungen unterworfen (vgl. Abbildung 17). Das höhere Niveau der 

Produktivität ergibt sich aus dem starken Kapitaleinsatz der Branche. Die 

Beschäftigung ist über den gesamten Beobachtungszeitraum relativ stabil 

verlaufen. Der Rückgang der Beschäftigung zwischen 2000 und 2001 hat 

zusammen mit der Wertschöpfungsentwicklung in diesem Zeitraum zur 

Folge, dass die Produktivität relativ stark gestiegen ist. Dies könnte auf 
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Reaktionen der Unternehmen in Folge der Diskussion über eine Marktöff-

nung im Zusammenhang mit dem EMG zurückzuführen sein. Die übrigen 

Entwicklungen der Produktivität sind für die Energiebranche typisch und 

lassen sich mit Schwankungen aufgrund von Witterungsverhältnissen 

(z. B. ausschlaggebend für den Füllungsgrad von Stauseen) und Nach-

frageentwicklungen unter Berücksichtigung der Marktöffnung in der EU 

und dem Stillstand eine AKW erklären. Aussergewöhnliche Entwicklun-

gen, die beispielsweise durch Signalwirkungen bzw. Eingriffe der Wett-

bewerbspolitik erklärt werden könnten, lassen sich aus den Daten nicht 

ableiten. 

Abbildung 17 Produktivitätsentwicklung in der  
Energieversorgung 

 

Quelle: BFS/BAK 

Preis-Leistungsentwicklung 

Das Preis-Leistungsverhältnis der Energieversorger könnte abgebildet 

werden, indem die Preisentwicklung im Zusammenhang mit der Versor-

gungsqualität untersucht wird. Da für die Schweiz bisher keine einheitli-

chen Daten zur Messung der Versorgungsqualität erhoben werden, bei-

spielsweise in Form von Kennzahlen wie Versorgungsunterbrüchen im 

gesamten Netz in Minuten (SAIDI: system average interruption duration 



 

144 

index), Häufigkeit der Versorgungsunterbrüche (SAIFI: system average 

interruption frequency index) oder Versorgungsunterbrüche für betroffene 

Kunden (CAIDI: customer average interruption duration index) (vgl. Vater-

laus et al. 2003, S. 112) ist eine genaue Analyse des Preis-

Leistungsverhältnisses schwierig. Eine Systematik zur Erhebung dieser 

Daten wird im Zuge der Strommarktöffnung für die Elektrizitätsbranche 

erarbeitet. 

Generell ist davon auszugehen, dass sich das gute Versorgungsniveau in 

der Schweiz in den letzten Jahren nicht verschlechtert hat, so dass die 

Preissenkungen nicht durch eine Qualitätsverschlechterung kompensiert 

wurden. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass sich Qualitäts-

verschlechterungen, z. B. aufgrund unterlassener Investitionen bei nicht 

kostendeckenden Preisen, meist erst nach einigen Jahren bzw. Jahr-

zehnten bemerkbar machen, so dass sich aufgrund des Time-lags der 

Qualitätsentwicklung für den Beobachtungszeitraum ohnehin noch keine 

Aussage treffen liesse. 

Innovationen 

Gemäss Studie über die Innovationsaktivitäten in der Schweizer Wirt-

schaft ist die Energiebranche (gekoppelt mit Wasser) im Zeitraum 2000 

bis 2002 die Branche mit dem geringsten Anteil innovierender Firmen 

(unter 50%) und dem geringsten Anteil F&E-treibender Firmen (unter 

25%). Aufgrund der homogenen Produkte, die in der Energiebranche an 

Nachfrager abgegeben werden, betreffen Innovationen vor allem die Pro-

zesse und weniger die Produkte (vgl. Arvanitis et al., 2004, S. 27-38). 

Der Anteil an Produkten, die gegenüber den traditionellen Produkten er-

heblich verbessert wurden sowie der Anteil neuer Produkte ist in der 

Energiebranche im Vergleich zu anderen Branchen unbedeutend (vgl. 

Arvanitis et al., 2004, S. 49). Kostensenkungen in der Energiebranche 

sind gemäss KOF-Studie nicht unbedingt Folge von Prozessinnnovatio-

nen (vgl. Arvanitis et al., 2004, S. 50-51). 

Aufgrund des eher statischen Charakters der Elektrizitätsversorgungs-

branche, wird von einer Betrachtung der Innovationen abgesehen. 
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6.4 Einfluss der Wettbewerbspolitik 

Die Outcome-Entwicklungen im Energiebereich lassen sich zu einem 

grossen Teil durch die Diskussion der Strommarktöffnung seit 1999, die 

Interventionen bzw. Öffentlichkeitsarbeit der Preisüberwachung, Witte-

rungseinflüsse und das gesamtwirtschaftliche Wachstum erklären. Des 

Weiteren ist auch ein grosser Einfluss der öffentlichen Hand im Zusam-

menhang mit den günstigen Produktionsbedingungen in der Schweiz ein 

Einfluss zu vermuten (vgl. Tabelle 24).  

Es stellt sich die Frage, ob zusätzlich auch die in den vergangenen Jah-

ren zu verzeichnenden wettbewerbspolitischen Aktivitäten einen Teil der 

Outcome-Entwicklung zu erklären vermögen. Hierzu wurde in Abbildung 

18 die Entwicklung der Wertschöpfung, Produktivität, Preise und Produk-

tion in der Energieversorgung und zum anderen als Vergleich die ge-

samtwirtschaftliche Entwicklung abgetragen. Bei den KG-basierten Ent-

scheiden standen seit 1996 Fälle im Zentrum, die im Zusammenhang mit 

der Marktöffnung zu sehen sind (vgl. Tabelle 22 und Tabelle 23). Dabei 

handelte es sich bei der Kontrolle von Verhaltensweisen marktbeherr-

schender Unternehmen nach Art. 7 KG vor allem um Durchleitungsbe-

gehren. Mit dem Bundesgerichtsentscheid zur Durchleitungspflicht im 

Jahr 2003 konnte ein wettbewerbspolitischer Eingriff registriert werden. 

Überdies stand auch die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüs-

sen nach Art. 9ff KG (v. a. Gründung der Swissgrid AG) im Fokus, bei der 

ebenfalls ein Bundesgerichtsentscheid getroffen wurde. 



 

146 

Tabelle 24 Outcome-Entwicklung in der Energieversorgung 

Indikator Entwicklung Einfluss Umfeld 

Preise Preise sinken leicht 

seit 2002. 

Geringer Einfluss, da grundsätzlich Nach-

fragesteigerung zu verzeichnen sind 

Gewinne Daten sind nicht 

verfügbar. 

Keine Aussage möglich da keine Daten 

vorhanden 

Wertschöpfungsentwicklung Anstieg mit stark 

ausgeprägten 

Schwankungen. 

Entwicklung wie Gesamtwirtschaft, aber 

witterungsbedingte Schwankungen. EU-

Marktöffnung wirkt auf Produktion und Han-

del. 

Arbeitsproduktivität Volatiler Verlauf  Stabile Beschäftigung: Entwicklung analog 

Wertschöpfung. Anstieg mit EMG-

Diskussion vor 2001  

Preis-Leistungsentwicklung Qualitätsdaten sind 

für die Schweiz 

nicht verfügbar. 

Keine Aussage möglich da keine Daten 

vorhanden 

Innovation In der Energiever-

sorgung unbedeu-

tend. 

Keine Aussage möglich da keine Daten 

vorhanden 

 

Seit der EMG-Diskussion ist die Anzahl KG-Fälle in der Energieversor-

gung stark angestiegen. Insbesondere kam es im Zuge der EMG-

Diskussion (1 in Abbildung 18) zu Durchleitungsfällen, welche nicht nur 

die Weko, sondern auch die REKO und das Bundesgericht beschäftigten. 

Im Zuge der Diskussion des StromVG (2 in Abbildung 18) wurden der Fall 

Swissgrid und weitere Fälle im Zusammenhang mit der Marktöffnung von 

verschiedenen Instanzen bearbeitet. Mit Abschluss der Durchleitungsfälle 

und der damit fortgeführten Diskussion einer Marktöffnung kam es zu sin-

kenden Preisen. Der Anstieg der Produktivität vor 2001 kann mit der Vor-

bereitung der Branche auf das EMG in Verbindung gebracht werden. 

In Bezug auf die in Abschnitt 3.1 formulierten Untersuchungshypothesen 

können somit in der Energieversorgung hauptsächlich die in Tabelle 25 

abgetragenen Situationen registriert werden. Im Vordergrund steht somit 

die Hypothese 1 und zwar sowohl bezüglich der Situation A als auch be-

züglich Situation B. Gemäss der Hypothese 1 ist ein Eingriff dann ge-

rechtfertigt, wenn dadurch eine Situation mit wirksamen Wettbewerb ge-
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sichert (Situation A) respektive eine solche geschaffen (Situation B) wer-

den kann.31  

 

Abbildung 18 Zusammenfassung Energieversorgung 

 

Quelle: Eigene Darstellung; 1= EMG, 2 = StromVG 

Direkt und indirekt lassen sich Einflüsse aus dem KG erkennen: Die 

«Strommarktöffnung auf Basis des KG» durch das Bundesgericht im Juni 

2002 hatte neben einer indirekten Wirkung auf weitere Regulierungen 

auch eine direkte Wirkungen auf den Outcome: Die Weko-

Entscheidungen und Bestätigung durch das Bundesgericht im Fall Watt, 

Migros gegen EEF sowie weitere schweizerische Verteilnetzbetreiber 

dürften einen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Einführung eines regu-

lierten Netzzugangs und die Entwicklung des StromVG gehabt haben. 

                                                      
31  Daneben hat Hypothese 2 für die weiteren untersuchten Unternehmenszusam-

menschlüsse eine gewisse Relevanz. 
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Andererseits haben die Durchleitungs-Verfahren und der KG-basierte 

Bundesgerichtsentscheid das Preissetzungsverhalten der Verteilnetz-

betreiber beeinflusst. So wird beispielsweise in der Untersuchung der 

Wettbewerbskommission im Fall Axpo/Migros-EBL festgehalten, dass der 

vereinbarte Stromtarif im neuen Energieliefervertrag zwischen EBL und 

Migros unter dem bisherigen liegt. Neben den neuen Lieferverträgen mit 

niedrigeren Preisen in den offiziellen Verfahren hat die kartellgesetzliche 

Strommarktöffnung in Verbindung mit der Vorbereitung auf das EMG bei 

neu ausgehandelten Verträgen preissenkend gewirkt (vgl. z. B. Ott et al. 

2003). 

Tabelle 25 Wettbewerbspolitische Handlungen in der Energiever-
sorgung 

 Geplantes Verhalten 

der Marktakteure 

Effektives Verhalten 

der Marktakteure 

Wettbewerbspolitischer 

Eingriff 

Hypothese 1, Situation A: 

Kontrolle von Unternehmenszu-

sammenschlüssen nach Art. 9ff KG 

mit Auflagen.  

Hypothese 1, Situation B: 

Kontrolle von Verhaltens-

weisen marktbeherrschen-

der Unternehmen nach Art. 

7 KG mit Auflagen. 

Kein wettbewerbspoliti-

scher Eingriff 

Hypothese 2: 

Von untergeordneter Bedeutung 

bei der Energieversorgung. 

Hypothese 2: 

Von untergeordneter Be-

deutung bei der Energie-

versorgung. 

Quelle: Eigene Darstellung 

In Bezug auf die Hypothese 1, Situation B kann somit festgehalten wer-

den, dass alle Anzeichen dafür sprechen, dass die Hypothese zutrifft und 

der wettbewerbspolitische Eingriff den Wettbewerb gefördert hat. Bezüg-

lich der Hypothese 1, Situation A dagegen hat sich der mit dem Eingriff 

verbundene verzögerte Start der operationellen Tätigkeit von Swissgrid 

nicht in den Branchen-Outcome-Grössen bemerkbar gemacht. Dies ver-

mutlich nicht zuletzt auch deshalb, weil der Effekt auf die Gesamtbranche 

als zu klein zu betrachten ist und auch in anderen Bereichen Umset-

zungsverzögerungen aufgetreten sind. 
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Für die Energieversorgung kann vermutet werden, dass Hypothese 1, 

Situation B zutrifft: Im Vorfeld der Marktöffnung der marktbeherrschenden 

Elektrizitätsversorger herrschte per Definition kein Wettbewerb. Durch 

den Eingriff im Zusammenhang mit dem Missbrauch einer marktbeherr-

schenden Stellung der Elektrizitätsverteilnetzbetreiber nach Artikel 7 KG 

wurde der Elektrizitätsmarkt faktisch geöffnet, so dass zumindest rudi-

mentär potenzieller Wettbewerb in Produktion, Handel und Lieferung ent-

stand. Dies kann mit den seit diesem Zeitraum relativ zu vorher und zum 

Ausland sinkenden Preisen in Verbindung gebracht werden. Generell ist 

zu vermuten, dass die Marktöffnungsdiskussion (die wechselseitig mit 

den diesbezüglichen KG-Entscheiden verbunden ist) und der damit von 

den Akteuren erwartete regulierte Netzzugang einen positiven Einfluss 

auf den Outcome hat.  
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7 Wirkungsanalyse KG-Revision 2003 

7.1 Inhalte der Revision des KG 2003 

Schlüsselbestimmungen des schweizerischen Kartellgesetzes 1995 zur 

Erhaltung wirksamen Wettbewerbs sind die Wettbewerbsbeschränkungen 

(Art. 5 KG), unzulässige Verhaltensweisen marktbeherrschender Unter-

nehmen (Art. 7 KG) und die Zusammenschlusskontrolle (Art. 10 KG). 

Konkretisiert wurde dieses Gesetz bisher durch  

� das Geschäftsreglement der Wettbewerbskommission vom 1. Juli 

1996,  

� die Verordnung vom 25. Februar 1998 über die Erhebung von Gebüh-

ren im Kartellgesetz, 

� die Verordnung vom 17. Juni 1996 über die Kontrolle von Unterneh-

menszusammenschlüssen,  

� die Verordnung vom 12. März 2004 über die Sanktionen bei unzuläs-

sigen Wettbewerbsbeschränkungen, 

� sowie verschiedene Bekanntmachungen der Wettbewerbskommis-

sion. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist von Interesse, wie diese 

neuen und weiteren Bestimmungen und Instrumente der KG-Revision 

2003 dazu beitragen, die Ziele des KG zu erreichen und inwieweit die 

damit erwartete Wirkung auf die statische und dynamische Effizienz em-

pirisch feststellbar ist. Namentlich sind dabei theoretisch von Interesse: 

1. Präzisierung des Begriffs der Marktbeherrschung (Art. 4 Abs. 2 KG). 

Die Umschreibung, wonach sich ein Unternehmen «unabhängig ver-

halten kann», bezieht sich auf Mitbewerber, Anbieter und Nachfrager. 

Bei der Feststellung einer marktbeherrschenden Stellung eines Unter-

nehmens kann somit bspw. auch Marktbeherrschung durch «Nachfra-

gemacht» vorliegen. 

2. Vermutungstatbestand für vertikale Mindestpreisbindungen und abso-

luten Gebietsschutz (Art. 5 Abs. 4 KG). Die Beseitigung wirksamen 

Wettbewerbs wird insbesondere vermutet bei Abreden 



 

151 
 

� zwischen Unternehmen verschiedener Marktstufen über Mindest- 

oder Festpreise; 

� in Vertriebsverträgen über die Zuweisung von Gebieten (soweit 

Verkäufe in diese durch gebietsfremde Vertriebspartner ausge-

schlossen werden).  

3. Sanktionsmöglichkeiten (Art. 49a Abs. 1 KG). Die mit Geldbussen 

sanktionierten Verhaltensweisen sind:  

� horizontale Abreden über Preise, Mengen und Gebietsaufteilungen 

(Art. 5 Abs. 3 KG); 

� vertikale Abreden wie etwa Vertriebsvereinbarungen zu Gebietsab-

schottungen oder Preisfestsetzungen zweiter Hand (Art. 5 Abs. 4 

KG); 

� Missbräuchliche Verhaltensweisen marktbeherrschender Unter-

nehmen (Art. 7 KG).  

Die Bussendrohung kann einen Betrag von bis zu 10% des in den drei 

zurückliegenden Geschäftsjahren (kumuliert) erzielten Jahresumsat-

zes in der Schweiz betragen.   

4. Hausdurchsuchungen (Art. 42 Abs. 2 KG); Die Wettbewerbskommis-

sion hatte bereits unter dem bisher geltenden Gesetz die Befugnis, 

Hausdurchsuchungen durchzuführen, hatte jedoch davon aufgrund 

der nicht in jedem Punkt klaren Rechtslage abgesehen. Im Rahmen 

der Reform 2003 wurde die Regelung zur Durchführung von Haus-

durchsuchungen entsprechend präzisiert. 

5. die Bonus- bzw. Kronzeugenregelung (Art. 49a Abs. 2 KG); das Un-

ternehmen, das der Wettbewerbsbehörde eine unzulässige Abrede 

anzeigt und damit zur Aufdeckung und Beseitigung derselben beiträgt, 

kann die im Normalfall fällige Busse erheblich reduzieren bzw. sogar 

umgehen. 

6. das Widerspruchverfahren (Art. 49a Abs. 3 KG); nach dieser Bestim-

mung entfällt die Möglichkeit der Sanktionierung unter der Vorausset-

zung, dass das Unternehmen die Wettbewerbsbeschränkung meldet, 

bevor diese Wirkung entfaltet. 
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7.2 Schwerpunkte der Untersuchung 

Für die Wirkungsanalyse werden folgende Schwerpunkte gesetzt. 

Inhaltliche Schwerpunktsetzung 

Relevant ist im Zusammenhang mit einer ersten Einschätzung der Wir-

kung der neuen wettbewerbsrechtlichen Instrumente nicht eine detaillierte 

und umfassende Analyse; vielmehr geht es darum, die grossen Linien 

herauszuarbeiten. Beim revidierten Kartellgesetz kann nur bei den neuen 

Sanktionsmöglichkeiten wie Geldbussen und der Kronzeugenregelung 

von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden. Alle anderen einge-

führten Instrumente waren in der einen oder anderen Weise bereits im 

KG 1995 enthalten, wenn auch weniger klar umschrieben. Um den Blick 

der Wirkungsanalyse auf die wesentlichen Neuerungen zu wenden, wer-

den somit nicht alle Massnahmen bzw. Instrumente der Revision 2003 

näher untersucht, sondern die Wirkung von Geldbussen und der Kron-

zeugenregelung, die einen tiefgreifenden Wechsel der wettbewerbsrecht-

lichen Praxis darstellt. 

Qualitative Betrachtung 

Das Schweizerische Kartellrecht hat sich mit den per 2003 eingeführten 

Neuerungen stärker an das EU-Kartellrecht angepasst. Im Gegensatz zur 

Outcome-Analyse auf Branchenebene zum KG 1995 können im Rahmen 

der Wirkungsanalyse der KG-Revision 2003 keine quantitativen Erhebun-

gen und Auswertungen durchgeführt werden. Die Bestimmungen und In-

strumente sind erst wenige Jahre in Kraft. Die Wirkungsanalyse erschöpft 

sich in der qualitativen Einschätzung der Instrumente. Die qualitative Ana-

lyse basiert neben theoretischen bzw. polit-ökonomischen Erwägungen 

auf der Wirkung dieser Instrumente in anderen Ländern. 

Welche Wirkung von den im KG durchgeführten Neuerungen in anderen 

Ländern ausgeht, hängt im Wesentlichen von der Art und Weise ab, wie 

die Instrumente juristisch im Detail in das nationale (Wettbewerbs-)Recht 

eingebunden sind. Um festzustellen, inwieweit die Wirkung der neuen 

Instrumente im Ausland mit derjenigen in der Schweiz verglichen werden 

kann, ist die juristische Umsetzungspraxis der Instrumente im Detail zu 
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betrachten. Diese vertiefte juristische Analyse wird jedoch im Rahmen der 

vorliegenden Erhebung in diesen Ländern nicht durchgeführt. Es werden 

lediglich die groben Linien gezeichnet, innerhalb derer die Sanktionen – 

hier Geldbussen – und die Kronzeugenregelung in den Vergleichsländern 

Anwendung findet.  

Länderuntersuchung 

Die nationale Umsetzungspraxis der erwähnten wettbewerbspolitischen 

Instrumente könnte grundsätzlich im Rahmen einer umfassenden Län-

deranalyse aufgearbeitet werden. In Absprache mit dem seco werden 

einige ausgewählte Wirtschaftsräume und Länder betrachtet, die diese 

Instrumente bereits seit längerer Zeit kennen und deren Erfahrungen für 

die Schweiz von Interesse sein dürften. Insbesondere werden die EU und 

drei Mitgliedsländer (Deutschland, UK und die Niederlande) sowie die 

USA näher untersucht. Bevor die anhand von Expertengesprächen zu-

sammengefassten empirischen Erkenntnisse präsentiert werden (Ab-

schnitt 7.3), folgt ein kurzer Abriss theoretischer bzw. (polit-

)ökonomischer Erkenntnisse zu den Instrumenten (Abschnitt 7.3).  

7.3 (Polit-)ökonomische Erwägungen 

Die folgenden Ausführungen sind theoretischer Natur und geben nicht die 

Umsetzungspraxis in einzelnen Ländern wider. 

Geldbussen 

Geldbussen können auf verschiedene Weise abschreckend gegenüber 

unzulässigen Abreden wirken: 

� Sie sind eine glaubwürdige Drohung der Strafverfolgung, die in die 

Kosten- und Nutzenüberlegungen von Unternehmen eingehen, die 

wettbewerbswidrige Verstösse erwägen. So wirken sich Bussen auf 

den Unternehmenswert aus (vgl. Langus, Motta, 2007).  

� Bei kollektiven Verstössen gegen das Wettbewerbsrecht (z. B. durch 

Kartellbildung) bewirken Bussgelder (nach Massgabe der Rolle ein-
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zelner Kartellmitglieder), dass die Kosten des Kartellaufbaus und -

unterhalts steigen (Wils, 2005, S. 183 ff.). 

� Die öffentliche Bestrafung von Verstössen gegen das Wettbewerbs-

recht hat auch eine moralische Wirkung, weshalb Exponenten von 

Kartellen die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Unternehmen sanktioniert 

wird, in ihr Interessenkalkül einbeziehen. 

� Eine Busse trägt dazu bei, dass das Recht als korrigierende Instanz 

sichtbar wird, nämlich als Institution, die der unrechtmässigen Berei-

cherung entgegenwirkt und die Geschädigten zu entgelten beabsich-

tigt.  

Geldbussen implizieren Erlöse und Kosten. Kosten, die mit Geldbussen 

einhergehen, fallen nicht nur bei den gebüssten, sondern auch bei Klä-

gern, Wettbewerbsbehörden und Gerichten an. Kosten der letzteren imp-

lizieren, dass die Vermeidung von wettbewerbswidrigen Handlungen nicht 

um jeden Preis stattfinden kann und wird. Insbesondere ist dabei auch an 

die oft knappe Personalausstattung der Wettbewerbsbehörden zu den-

ken. 

Rechtsunsicherheit über die Möglichkeit von Geldbussen kann auch be-

wirken, dass Unternehmen nicht nur unerlaubte, sondern auch erlaubte 

(ökonomisch effiziente) Abreden nicht umsetzen, d. h. volkswirtschaftlich 

erwünschte unternehmerische Aktivitäten unterbleiben. 

Kronzeugenprogramme 

Wettbewerbswidriges Verhalten wird durch Wettbewerbsbehörden auf 

verschiedene Weise entdeckt, traditionell etwa durch Marktbeobachtung 

und durch öffentlich verfügbare Informationen. Doch vielfach genügt die 

allein ökonomische Evidenz in Gerichten nicht, um wettbewerbswidrige 

Absprachen zu identifizieren (Harrington, 2007).  

Die Diagnosen von Wettbewerbsbehörden können wirksam durch Dritte 

unterstützt werden, wobei Kunden oder Wettbewerber das wettbewerbs-

widrige Verhalten einklagen. Die beste Quelle zur Aufdeckung eines 

wettbewerbswidrigen Vorgehens stammt jeweils von Unternehmen und 

Akteuren, die darin selbst auf die eine oder andere Weise verwickelt sind. 
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Geheime Preiskartelle können bspw. ohne die Hilfe der direkt involvierten 

Akteure kaum nachgewiesen werden. Auf einen Kronzeugen Rückgriff 

nehmen zu können, kann die Aufdeckungs- und Prozesskosten erheblich 

senken. Die Wettbewerbsbehörden können auf diese Weise mit densel-

ben Ressourcen mehr wettbewerbswidriges Verhalten entdecken und 

büssen. 

Unternehmen, die sich selbst wettbewerbswidrig verhalten (haben), kön-

nen von den Wettbewerbsbehörden in mehrfacher Weise zu Informatio-

nen veranlasst werden: 

� Durch Inspektionen am Geschäftssitz und Privathäusern, die jedoch 

kostenintensiv und ohne Anhaltspunkte nicht allzu erfolgreich sind. 

� Durch Bussenandrohung für den Fall von kooperationswidrigem Ver-

halten gegenüber der Wettbewerbsbehörde. So werden nicht nur vor-

handene Dokumente, sondern auch weitere Informationen zugänglich. 

Informationen, die der Wettbewerbsbehörde durch Bussenandrohung 

zugänglich gemacht werden, wären auf diese Weise verhältnismässig 

kostengünstig zu erhalten. Um jedoch die Bussenandrohung ausspre-

chen zu können, muss die Wettbewerbsbehörde bereits über einige 

Indizien Kenntnis haben. Dadurch ist diese Möglichkeit in der Praxis 

kaum einsetzbar. 

� Durch eine Kronzeugenregelung: Eine Kronzeugenregelung vereinigt 

die Vorteile von Inspektionen und der Bussenandrohung. Die Wettbe-

werbsbehörde erhält somit auf unbürokratische Weise relevante Do-

kumente und Informationen ohne hohe Kostenfolgen. Der (teilweise) 

Erlass einer Busse stellt eine hohe Motivation dar, mit der Wettbe-

werbsbehörde zusammenzuarbeiten. Eine Kronzeugenregelung kann 

auch vorsehen, dass eine freiwillige Zahlung des Kronzeugen an die 

durch das wettbewerbswidrige Verhalten Geschädigten die Geldbusse 

reduziert. 

Wichtig zu sehen ist, dass eine Kronzeugenregelung andere Methoden 

ergänzt und nicht ersetzt. Ein Kronzeuge meldet sich in der Regel erst 

dann, wenn er davon ausgeht, dass das wettbewerbswidrige Verhalten 

auch ohne seine Hilfe entdeckt werden könnte. Auch kann durch inter-
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modalen Wettbewerb ein Kartell zerfallen. Um nicht mit der Hypothek ei-

ner Busse in den Wettbewerb gehen zu müssen, bietet sich die Möglich-

keit, das zu «verraten», was ohnehin nicht von Dauer ist (vgl. dazu auch 

Harrington, 2005).  

Allerdings sind im Zusammenhang mit der Kronzeugenregelung auch ne-

gative Wirkungen zu bedenken. Werden Geldbussen infolge kooperativen 

Verhaltens reduziert, sinkt das Bussenniveau per saldo und damit auch 

die intendierte Abschreckung. Es ist daher zentral, ein Kronzeugenpro-

gramm so auszugestalten, dass dieser negative Effekt durch die positiven 

Effekte aufgewogen wird. Wichtig für die Wirkung ist, dass Kartellmitglie-

der jeweils unsicher darüber sind, inwieweit das wettbewerbswidrige Ver-

halten ohne Hilfe Dritter durch die Behörden selbst entdeckt wird.  

Zentral ist aus ökonomischer Sicht, die Bussenreduktion nur auf eine ein-

zige Unternehmung zu beschränken (Levenstein und Sulow, 2006). An-

sonsten ist vorstellbar, dass die Kartellmitglieder in einer konzertierten 

Aktion das Kronzeugenprogramm dazu nutzen, sich von der Geldbusse 

zu befreien. Falls das Kronzeugenprogramm vorsieht, mehrere Unter-

nehmen des Kartells von einer Bussenreduktion profitieren zu lassen, 

können die Kartellmitglieder den Kronzeugen bestrafen, anschliessend 

das Kartell bei der Wettbewerbsbehörde ebenfalls melden und sich auf 

diese Weise besser stellen als der Kronzeuge (Wils, 2007, S. 33 f). 

Kartelle passen ihre Strukturen an die im jeweiligen Land geltenden 

Kronzeugenregelungen an. Möglich ist bspw., dass sich dieselben Unter-

nehmen in mehreren Kartellen in verschiedenen Märkten engagieren 

oder laufend neue Kartelle bilden. Die Kartellmitglieder erwägen sich als 

Kronzeuge jeweils dann zu melden, wenn sie Anhaltspunkte sehen, dass 

die Abrede von der Wettbewerbsbehörde selbst entdeckt werden kann.  

7.4 Ergebnisse aus der Länderuntersuchung 

Im Folgenden wird die wettbewerbsrechtliche Praxis der EU, der Mit-

gliedsländer Deutschland, Niederlande und UK sowie die wettbewerbs-

rechtliche Praxis der USA näher im Hinblick auf die Wirkung der Instru-
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mente «Geldbussen» im Allgemeinen und der «Kronzeugenregelung» im 

Speziellen untersucht.  

Zur Einschätzung der Wirkung der wesentlichen neuen Instrumente wur-

de ein strukturierter Fragebogen entworfen und Wettbewerbsökonomen 

bzw. -juristen in den Vergleichsländern zugestellt. Ebenfalls wurden Ex-

perten konsultiert, die im EU-Wettbewerbsrecht spezialisiert sind. Befragt 

wurden pro Land jeweils mindestens ein Vertreter einer Wettbewerbsbe-

hörde sowie ein Vertreter resp. eine Vertreterin einer privaten Kanzlei, der 

resp. die sich v. a. auf Wettbewerbsverfahren spezialisiert hat. 

Aus der EU wurden Experten der DG Competition sowie von Freshfields 

Bruckhaus Deringer LLP konsultiert. In Deutschland wurde die Monopol-

kommission und das Bundeskartellamt sowie Lovells LLP in die Befra-

gung einbezogen. Aus dem UK wurden Experten des Office of fair trading 

(OFT), der Competition Commission (CC) sowie des British Institute of 

International and Comparative Law befragt. Die Niederlande wurden 

durch einen Vertreter der Wettbewerbsbehörde Nederlandse Mededin-

gingsautoriteit (NMa) abgedeckt. Für die USA haben den Fragebogen 

Experten der Federal Trade Commission (FTC) und des Department of 

Justice (DOJ) sowie von Gibson, Dunn & Crutcher LLP beantwortet.  

Im Rahmen der Ausführungen zu den Ländern werden v. a. die Antwor-

ten resultierend aus den Fragebögen und darauf aufbauenden Gesprä-

chen zusammengefasst. Das Gewicht wird also auf die Ausführungen der 

Experteneinschätzungen und insofern auf die gelebte Praxis gelegt. 

Die Ergebnisse pro Land werden jeweils in zwei Teilen präsentiert. Im 

ersten Teil wird auf der Grundlage der Antworten aus den Fragebögen 

erläutert, wie in den einzelnen Ländern Geldbussen und die Kronzeugen-

regelung in der wettbewerbsrechtlichen Praxis implementiert sind. Im 

zweiten Teil wird darauf eingegangen, welche praktische Relevanz bzw. 

Wirkung diesen wettbewerbspolitischen Instrumenten aus Expertensicht 

allgemein zugeschrieben wird. Die spezifische Wirkung von Geldbussen 

und Kronzeugenregelungen auf die statische und die dynamische Effi-

zienz konnte von den Befragten nicht beziffert werden. 
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Soweit die Ausführungen im Rahmen der Ergebnisdarstellung nicht mit 

konkreten Zitaten belegt werden, handelt es sich um Informationen, die 

aus den Antworten zu den Fragebögen hervorgehen. Auf Bitte der Exper-

ten sind ihre auch persönlich gefärbten Aussagen im vorliegenden Bericht 

i. d. R. anonymisiert wiedergeben.  

7.4.1 EU 

Umsetzung der Geldbussen und Kronzeugenregelung 

Von der Europäischen Kommission können Geldbussen für grenzüber-

schreitende Kartellabsprachen verhängt werden. Die Verordnung 1/2003 

(Europäische Union, 2003) zu den Art. 81 und 82 EG hat Sanktionen 

(Strafmassnahmen und Geldbussen) zum Gegenstand, die von der 

Kommission ausgesprochen werden, also nicht solche, die von nationa-

len Wettbewerbsbehörden und von Gerichten im Falle von Zuwiderhand-

lungen gegen EU Wettbewerbsregeln verhängt werden. Es handelt sich 

um die Nachfolgeverordnung zur über 40 Jahre gültigen Verordnung 

17/62. Die EU-Sanktionsmechanismen werden nur gegenüber Unter-

nehmen eingesetzt. Privatpersonen können nicht gebüsst werden.  

Zur Festsetzung von Geldbussen kennt die EU Verfahrensleitlinien (Eu-

ropäische Kommission, 200332). Die in diesen Leitlinien präsentierten 

Grundsätze haben den Zweck, die Transparenz und Objektivität der Ent-

scheidungen der Kommission sowohl gegenüber den Unternehmen als 

auch gegenüber dem Europäischen Gerichtshof33 zu erhöhen. Ebenfalls 

geht es darum, den Ermessensspielraum zu präzisieren, der vom Ge-

setzgeber der Kommission bei der Festsetzung der Geldbusse innerhalb 

                                                      
32  Vormals galten entsprechende Leitlinien von 1998 (vgl. Europäische Kommission, 

1998). 

33  Die in den Leitlinien empfohlene Praxis wurde vom Europäischen Gerichtshof be-
stätigt. Dieser entschied mit dem Urteil vom 15.06.2005 (Tokai Carbon Co. Ltd, Ak-
tenzeichen: T-71/03) über die Höhe von EU-Geldbussen bei rechtswidrigen Kar-
tellbildungen, wonach diese 10% des Umsatzes von dem Produkt, für welches die 
Preisabsprache festgestellt wurde, nicht übersteigen dürfen. 
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der Obergrenze von 10% des Jahresumsatzes des sanktionierten Unter-

nehmens eingeräumt wurde. Die «10%-Regel» als Höchstmass für Geld-

bussen wird auch von den untersuchten Vergleichsländern (D, NL und 

UK) angewendet.  

Im Dezember 2006 veröffentlichte die Kommission eine neue Mitteilung 

über den Erlass und die Ermässigung von Geldbussen in Kartellsachen 

(Europäische Kommission, 2006, C 298/17). Ein Kronzeugenprogramm 

kennt die Kommission seit 1996. Dieses wurde 2002 und 2006 revidiert. 

Die Änderungen der Revision 2006 stehen im Einklang mit dem Kronzeu-

genregelungsmodell des Europäischen Wettbewerbsnetzes (European 

Competition Network - ECN34). In der sog. ECN-Modellregelung sind die 

wichtigsten Elemente festgehalten, die die ECN-Mitglieder in den Kron-

zeugenregelungen vereinheitlichen möchten. Ferner wird ein Modell für 

ein einheitliches System summarischer Anträge eingeführt, dem zufolge 

in Fällen, die mehr als drei Mitgliedstaaten betreffen, nur noch ein Antrag 

auf nationaler Ebene gestellt werden muss, d. h. die Entwicklung geht in 

Richtung einer zentralen Anlaufstelle für Kronzeugen, indem das Verfah-

ren und die Voraussetzungen für Anträge auf Kronzeugenbehandlung 

harmonisiert werden. Dies erleichtert Unternehmen die Antragstellung, 

wenn noch nicht feststeht, welche Behörde den Fall verfolgen wird. Insti-

tutionalisiert sind in der EU seit 2006 auch der sog. «Marker»35 und prä-

zisere Angaben zu den Informationen und Bedingungen, die ein An-

                                                      
34  Das ECN ist das Netz der mitgliedstaatlichen Wettbewerbsbehörden und der Eu-

ropäischen Kommission. Es wurde im Interesse geschaffen, dass die im EG-
Vertrag verankerten Wettbewerbsregeln auf einzelstaatlicher und auf europäischer 
Ebene konsequent umgesetzt werden. 

35  Danach kann ein Kartellbeteiligter die Bereitschaft zur Zusammenarbeit («Marker») 
unter Angabe von einigen wenigen Basisinformationen (Art und Dauer des Ver-
stosses, sachlich und räumlich betroffener Markt, Identität der Beteiligten und bei 
welchen anderen Wettbewerbsbehörden Anträge bereits gestellt oder noch geplant 
sind) erklären. Das Setzen eines Markers ist für die spätere Reihenfolge der Ant-
ragsteller im Rahmen der Bussgeldberechnung entscheidend. So ist ein «Aufrü-
cken» der nachfolgenden Antragsteller möglich (bspw. wenn der erste Antragstel-
ler seine Kooperationspflicht nicht erfüllt). 
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tragsteller vorlegen bzw. erfüllen muss, damit eine Geldbusse erlassen 

oder ermässigt werden kann.  

Ein totaler Erlass wird dem ersten kooperierenden Kartellmitglied ge-

währt, falls die vorgelegten Beweise ausreichen um eine Durchsuchung 

anzuordnen, das Kartellmitglied alle im vorliegenden Beweise und Doku-

mente aushändigt und mit den Wettbewerbsbehörden fortlaufend koope-

riert, die kartellistischen Aktivitäten einstellt (es sei denn, dass die Kom-

mission es anders anordne) und andere Unternehmen nicht zur Teilnah-

me am Kartell zwingt. 

Für das erste Unternehmen, das Beweismittel mit erheblichem Mehrwert 

vorlegt, wird eine Ermässigung zwischen 30% und 50% gewährt, für das 

zweite eine Ermässigung zwischen 20% und 30% und für jedes weitere 

Unternehmen ein Ermässigung von bis zu 20% (vgl. EU-Kommission, 

2006, C 298/20, Rz 26).  

Praktische Relevanz bzw. Wirkung der wettbewerbspolitischen In-

strumente 

In der EU ist eine breite Palette von Massnahmen zur Disziplinierung von 

Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung verfügbar. Auf das Ver-

halten einwirkende Massnahmen sowie finanzielle Sanktionen sind dabei 

gemäss den von den Studienverfassern konsultierten EU-Wettbewerbs-

anwälten zentrale Instrumente.  

Zwischen Februar und Ende 2005 hat die Kommission 167 Anfragen un-

ter der Kronzeugenregelung 2002 erhalten. Davon waren etwas mehr als 

die Hälfte Anfragen für Immunität, der Rest Anfragen betreffend Bussen-

reduktion. Die Kommission entschied in diesem Zeitraum 51 bedingte 

Immunitäten. 23 Anfragen wurden während dieser Zeit abgelehnt. 6 Fälle 

wurden an die nationalen Wettbewerbsbehörden überwiesen. Die Kom-

mission entschied in 5 Fällen, in denen Kartellanden mit der Kommission 

zusammengearbeitet haben. In der Summe wurden die 5 Kartelle mit 
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Bussgeldern von über EUR 1.1 Mrd. belegt.36 Die Statistik der GD Wett-

bewerb zeigt, dass die Kommission im Trend ein stark steigendes jährli-

ches Bussentotal ausweist. Betrugen die Bussen während den 90er Jah-

re des letzten Jahrhunderts jährlich im Total etwas mehr als EUR 100 

Mio., sind es jährlich zwischen 2000 und 2004 bereits mehr als EUR 700 

Mio.37 Zwischen 2005 und 2007 waren es jährlich bereits mehr als EUR 

1.7 Mrd.38 

Geldbussen der EU gegen horizontale Kartelle sind vergleichbar mit den-

jenigen, die auch in anderen Wirtschaftsräumen ausgesprochen werden; 

Sanktionen gegen den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung 

sind im Durchschnitt sogar höher. Nach Ansicht der Anwälte ist davon 

auszugehen, dass die EU Kommission der Höhe der Geldbussen zukünf-

tig ein noch höheres Gewicht beimessen wird. Aufgrund der Beobachtung 

der jüngsten Praxis gehen sie auch davon aus, dass die Hürde steigen 

wird, um in den Genuss des Erlasses einer Geldbusse zu gelangen. 

                                                      
36  Vgl. unter http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/ 

357&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en (Seite eingesehen 
im Juni 2008). 

37  Die Europäische Kommission hat im Jahre 2001 gegen acht Vitaminhersteller we-
gen Beteiligung an acht geheimen Marktaufteilungs- und Preisfestsetzungsabspra-
chen Geldbussen in Höhe von insgesamt mehr als EUR 850 Mio. verhängt. «Zu-
sammensetzung und Dauer dieser Kartelle waren unterschiedlich, insgesamt war-
en sie aber alle zwischen September 1989 und Februar 1999 aktiv. Die höchste 
Geldbuße muss der Schweizer Konzern Hoffmann-La Roche als Anstifter und 
Mitglied aller acht Kartelle zahlen: insgesamt EUR 462 Mio.» (vgl. IP/01/1625, 
Brüssel, den 21. November 2001, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do? 
reference=IP/01/1625&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en 
(Seite eingesehen im Juni 2008). 

38  Statistik der GD Wettbewerb, http://ec.europa.eu/comm/competition/cartels/ 
legislation/leniency_-legislation.html (Seite eingesehen im Juni 2008). 
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7.4.2 Deutschland39 

Umsetzung der Geldbussen und Kronzeugenregelung 

Im Gegensatz zur EU können in Deutschland nicht nur Unternehmen, 

sondern auch Privatpersonen gebüsst werden. 

Art. 81 Abs. 4 S. 2 GWB bestimmt, dass die Geldbusse gegen ein Unter-

nehmen 10% seines weltweiten Gesamtumsatzes während eines Jahres 

nicht übersteigen darf. Ergänzt wird die gesetzliche Regelung durch Leit-

linien des Bundeskartellamtes zur Bussgeldbemessung vom September 

2006 (Bundeskartellamt, 2006b; vgl. auch Mundt, 2007). Berücksichtigt 

werden insbesondere die Schwere der Zuwiderhandlung und deren Dau-

er. Es gilt ein zweistufiges Verfahren:  

� In einem ersten Schritt wird der Grundbetrag ermittelt. Die Höchst-

grenze innerhalb der Leitlinien beträgt 30% des tatbezogenen Umsat-

zes (15% bei Fahrlässigkeit).  

� In einem zweiten Schritt wird der ermittelte Grundbetrag anhand von 

Anpassungsfaktoren nach oben bzw. unten korrigiert. Bei Abschre-

ckung kann der Grundbetrag bis zu 100% erhöht werden.  

In Deutschland ist im März 2006 eine Bekanntmachung über den Erlass 

und die Reduktion von Geldbussen in Kartellsachen in Kraft getreten 

(Bundeskartellamt, 2006a)40, womit die Bonusregelung an das «ECN 

Kronzeugenregelungsmodell» der EU angepasst wurde. Die neue Bonus-

                                                      
39  In Deutschland ist das Bundeskartellamt für die Wettbewerbspolitik verantwortlich. 

Daneben gibt es mit der Monopolkommission ein unabhängiges Beratungsgremi-
um für die Bundesregierung auf den Gebieten der Wettbewerbspolitik (Unterneh-
menskonzentration, Anwendung der Vorschriften über die Zusammenschlusskon-
trolle und Regulierung). Grundlage der Tätigkeit des Bundeskartellamtes ist das 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen einschliesslich der Anwendung des 
Wettbewerbsrechts des EG-Vertrags (Artikel 81 und 82 EG). Soweit die Europäi-
sche Kommission ein Verfahren nach Artikel 81 oder 82 EG einleitet, ist das Bun-
deskartellamt nicht mehr zuständig. 

40  Die neue Bonusregelung ersetzte die bis dato geltenden «Richtlinien des Bundes-
kartellamts für die Festsetzung von Geldbussen» (Bonusregelung vom 17. April 
2000). 
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regelung basiert auf einem mehrstufigen Verfahren. Grob umschrieben ist 

zwischen dem Erlass und der Reduktion einer Geldbusse zu unterschei-

den.  

� Automatischer Erlass für den ersten Antragssteller vor Kenntnis der 

Kartellabsprache(n): Das Bundeskartellamt verfügt nicht über ausrei-

chende Beweismittel, um einen gerichtlichen Durchsuchungsbe-

schluss erwirken zu können.  

� Regelmässiger Erlass für den ersten Antragssteller nach Kenntnis: 

Das Bundeskartellamt verfügt über ausreichende Beweismittel, um ei-

nen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken. Die vorlie-

genden Beweismittel reichen aber nicht aus, um die Tat nachzuwei-

sen. Der Antragsteller legt Beweismittel vor, die einen Nachweis des 

Kartells ermöglichen. 

� Reduktion der Geldbusse in Höhe von maximal 50%, sofern die Vor-

aussetzungen für einen Erlass nicht gegeben sind, der Antragsteller 

umfassend kooperiert und die übermittelten Informationen wesentlich 

dazu beitragen, die Tat nachzuweisen: Der Umfang der Reduktion 

richtet sich insbesondere nach dem Nutzen der Aufklärungsbeiträge 

und der Reihenfolge der Anträge. Die Voraussetzungen für den Erlass 

bzw. die Reduktion sind voneinander unabhängig. Liegen die Voraus-

setzungen für einen Erlass nicht vor, wird automatisch geprüft, ob 

dennoch eine Reduktion in Betracht kommt. 

Ausser dem ersten Antragsteller wird keinem weiteren ein vollständiger 

Erlass gewährt. Für den ersten Antragsteller wird der vollständige Erlass 

garantiert und schriftlich zugesichert. Potenzielle Bonuskunden verfügen 

damit über Rechtssicherheit, was zu einer weiteren Destabilisierung von 

Kartellen führt. Die Bonusregelung enthält auch detaillierte Angaben zum 

Verfahren bei einem Antrag auf Bonusbehandlung, was wiederum eine 

erhöhte Transparenz und damit Rechtssicherheit für die Antragsteller be-

inhaltet. 

Für einen Erlass kommen nur Antragsteller in Betracht, die weder alleini-

ge Anführer des Kartells waren noch andere zur Teilnahme an dem Kar-
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tell gezwungen haben. Diese Voraussetzung muss bis zum Abschluss 

des Verfahrens vorliegen. 

Die maximal zu gewährende Reduktion der Geldbusse wurde im Rahmen 

der neuen Bonusregelung auf maximal 50% beschränkt. Die Einführung 

der auf maximal 50% beschränkten Bussgeldreduktion soll den Anreiz 

erhöhen, ein Kartell von sich aus aufzudecken und nicht erst im Laufe 

des Verfahrens zu kooperieren. Der Umfang der Reduktion liegt im Er-

messen der Beschlussabteilung, die das Verfahren führt, und richtet sich 

nach dem Nutzen der Aufklärungsbeiträge und Reihenfolge der Anträge.  

Praktische Relevanz bzw. Wirkung der wettbewerbspolitischen In-

strumente 

Trotz der Bussenregelung gibt es in Deutschland nach wie vor eine Viel-

zahl von Kartellabsprachen quer durch sämtliche Wirtschaftszweige. Die 

Frage, ob eine Kartellabsprache aufgrund der Strafandrohung (doch) 

nicht umgesetzt wird, dürfte – dies eine Einschätzung des Bundeskartell-

amts – vor allem im Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit ihrer 

Aufdeckung und weniger in der abstrakten Strafhöhe liegen. Letztendlich 

handelt es sich um ein einfaches Kalkül. Stellt sich jemand durch eine 

Abrede inkl. sämtlicher Kosten eines gegebenenfalls stattfindenden 

Bussgeldverfahrens immer noch besser also ohne Abrede, besteht ein 

Anreiz zur Kartellbildung (vgl. z. B. auch Bryant, Eckhard, 1991; Craycraft 

et al. 1997). 

Seit Inkrafttreten des GWB im Jahre 1958 wurden vom Bundeskartellamt 

Bussgelder in einer Gesamthöhe von etwas über EUR 2 Mrd. verhängt. 

Im Zeitpfad betrug das vom Bundeskartellamt verhängte Bussgeld bis 

1996 jährlich weniger als EUR 10 Mio. 1997 und 1999 waren es bereits je 

über EUR 140 Mio. Im Jahre 2000 und 2001 betrug das Bussentotal je-

weils etwas über EUR 20 Mio. Im Jahre 2003 wurde allein gegen die Ze-

mentindustrie ein Bussgeld von über EUR 700 Mio. ausgesprochen wur-

de, das höchste vom Bundeskartellamt innerhalb eines Verfahrens je 

verhängte Bussgeld. Im Jahre 2005 betrug das Total EUR 163.9 Mio. 

(Bundeskartellamt, 2007, S. 34). 
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Gemäss Aussagen des Bundeskartellamts führen erfahrungsgemäss nur 

Geldbussen zu einer abschreckenden Wirkung, «die die Betroffenen und 

Nebenbetroffenen auch spüren … Insofern ist die Wirkung einer Verhän-

gung einer Geldbusse gegen eine natürliche Person nicht zu unterschät-

zen. Daneben spielt auch das Bild in der Öffentlichkeit eine Rolle und das 

mit einem Bussgeldverfahren verbundene negative Image». 

Die Zahl der durch Bonusanträge ausgelösten Durchsuchungen schwankt 

in den einzelnen Jahren. In der Praxis der letzten Jahre war nur eine 

Minderheit der Durchsuchungen auf einen Bonusantrag zurückzuführen. 

In der Mehrzahl der Fälle waren Beschwerden oder Eingaben Dritter An-

lass für weitere Ermittlungen, die in einigen Fällen zu Bonusanträgen 

nach Durchsuchung geführt haben. Die Erfahrungen des Bundeskartell-

amts zeigen, dass zwischen in Kraft treten einer Kronzeugenregelung 

und Wirksamkeit der Regelung ein Zeitraum von drei bis vier Jahren ver-

gehen kann, da die Anwaltschaft diese Neuregelung erst aufgreifen und 

gegenüber ihren Klienten kommunizieren muss. In Deutschland fiel die 

Einführung (2000) bzw. das Wirksamwerden der Kronzeugenregelung mit 

dem Zeitpunkt der Bildung der «Sonderkommission Kartellbekämpfung» 

2002 zusammen, so dass Erfolge bei der Kartellbekämpfung mit beiden 

Massnahmen in Verbindung gebracht werden können. 
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7.4.3 UK41 

Umsetzung der Geldbussen und Kronzeugenregelung 

Der Ansatz des Office of Fair Trading (OFT) Geldbussen zu erheben, 

wird im Competition Act 1998 konkretisiert. Danach können die Bussen 

bis zu 10% des weltweiten Umsatzes pro Jahr erreichen. Das Bussgeld 

wird gemäss Richtlinien in fünf Schritten festgelegt (OFT, 2007): 

� Berechnung des Ausgangspunktes basierend auf der konkreten Ver-

letzung des Wettbewerbsrechts und des relevanten Umsatzes des Un-

ternehmens; 

� Anpassung aufgrund der Dauer der unzulässigen Abrede; 

� Anpassung aufgrund anderer Faktoren; 

� Anpassung aufgrund von strafmildernden Faktoren; 

� Anpassung, wenn die Maximalbusse von 10% des weltweiten Umsat-

zes des Unternehmens überschritten ist.  

Das Kronzeugenprogramm geht aus OFT (2004) Paragraph 3.1. bis 3.18, 

OFT (2005 und 2006) hervor. Danach ist gänzliche Immunität möglich für 

das erste Mitglied des Kartells, das für OFT entscheidrelevante Informati-

on zur Aufdeckung des Kartells liefert und auch andere spezifische Be-

dingungen erfüllt. Bussenermässigungen bis zu 50% sind unter spezifi-

schen Umständen möglich. Die Bonusregelung wurde wie in Deutschland 

im Jahr 2000 eingeführt. 

                                                      
41  In UK gibt es zwei Behörden, die primär für die Wettbewerbspolitik verantwortlich 

sind, die Competition Commission und das Office of Fair Trading (OFT). Erstere 
beschäftigt sich nicht mit Kartellen, noch hat sie direkt mit Ermittlungen von Miss-
bräuchen des Art. 81 und 82 des EG-Vertrags zu tun. Die Competition Commission 
prüft v. a. Unternehmenszusammenschlüsse, beobachtet die Marktentwicklung 
und beschäftigt sich mit Aspekten der Regulierung von natürlichen Monopolen. 

 Das OFT dagegen beschäftigt sich v. a. mit den Kartellen und unzulässigen Wett-
bewerbsabreden. Bussen werden nicht von der Competition Commission, sondern 
vom OFT ausgesprochen. Daher fallen auch die Kronzeugenregelungen in die Zu-
ständigkeit des OFT. 
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Der «Competition Act» (1998, im März 2000 in Kraft gesetzt) ist nicht auf 

Sanktionen gegenüber Privatpersonen bei Verletzungen des Wettbe-

werbsrechts ausgerichtet. Teil 188 des «Enterprise Act» (2002, im Juni 

2003 in Kraft gesetzt) schafft die Grundlage, Individuen bei Kartellrechts-

verletzung zu sanktionieren. Privatpersonen, die auf dieser Basis verur-

teilt werden, können gemäss Teil 190 «Enterprise Act» eine Gefängnis-

strafe von bis zu 5 Jahren und/oder eine unbeschränkte Geldbusse erhal-

ten. 

Praktische Relevanz bzw. Wirkung der wettbewerbspolitischen In-

strumente 

Sowohl die Competition Commission (Competition Commission, 2008) als 

auch das OFT (vgl. OFT, 2008) evaluieren ihre Arbeit im Hinblick auf den 

Nutzen für die Konsumenten. Teilweise geschieht dies intern, teilweise 

auch extern durch Berater. Auf höherer Ebene evaluiert das «UK De-

partment for Business» die Wirksamkeit der Wettbewerbspolitik, wobei 

die Wirkung auf Fallebene aggregiert wird.  

Gemäss Einschätzung von OFT sind Geldbussen an Unternehmen eine 

sehr wirksame Massnahme, gegen Verletzungen des Wettbewerbsrechts 

vorzugehen. Vom OFT initiierte Forschung zu dieser Thematik zeigte je-

doch, dass individuelle Sanktionen (Geldbussen, Disqualifikationen von 

Direktoren) viel zielführender sind. 

Im UK gilt das Kronzeugenprogramm als sehr wichtige Quelle für Infor-

mationen, um Kartelle aufzudecken. Der Grossteil der Kartellermittlungen 

ist das Resultat des Kronzeugenprogramms.  

7.4.4 Niederlande 

Umsetzung der Geldbussen und Kronzeugenregelung 

In den Niederlanden wird zwischen Kronzeugenbewerbern und Informan-

ten («whistleblower») unterschieden. Kronzeugen sind Unternehmungen 

oder Individuen, die für ihre Teilnahme an einem Kartell gebüsst werden 

können und die eine Anfrage als Kronzeuge tätigen. Informanten sind 

Privatpersonen, die Kenntnis von Zuwiderhandlungen gegen das Wett-



 

168 

bewerbsrecht haben und die Wettbewerbsbehörde darüber informieren. 

Ihr Verhalten kann nicht gebüsst werden. Die Niederlande kennen ein 

Kronzeugenprogramm für erstere und eine Politik für den Schutz letzte-

rer.  

Die niederländische Wettbewerbsbehörde arbeitet seit 2002 mit einer 

Kronzeugenregelung. Das Programm wurde im Oktober 2007 stark revi-

diert. Das aktuelle Kronzeugenprogramm richtet sich im Wesentlichen 

nach dem «ECN Kronzeugenregelungsmodell». In einigen kleinen Punk-

ten weicht es jedoch davon ab. Der vollständige Bussenerlass ist in den 

Niederlanden bspw. vom Ausmass abhängig, inwieweit der Bewerber ei-

nen «signifikanten Mehrwert» zur Fallaufklärung beiträgt. Die Bandbreite 

liegt zwischen 60 und 100%. Wenn dieser erste Bewerber Informationen 

liefert, die zum Nachweis des Kartells führen, wird ihm die Busse voll-

ständig erlassen. 

Die Niederlande haben das Kronzeugenprogramm auch auf Privatperso-

nen erweitert. Seit Oktober 2007 kann die Wettbewerbsbehörde Privat-

personen nach Massgabe ihrer Verwicklung in unzulässige Wettbe-

werbsabreden mit Geldbussen belegen. Auch gibt es die Möglichkeit, 

dass mehrere Privatpersonen und Mitarbeiter einer in eine unzulässige 

Abrede verwickelte Unternehmung gemeinsam als Kronzeuge auftreten 

können. Gilt eine Unternehmung als Kronzeuge, können auch die in die 

unzulässige Abrede involvierten Mitarbeiter von der Kronzeugenkategorie 

ihrer Unternehmung profitieren.  

Die niederländische Wettbewerbsbehörde gibt Informanten die Möglich-

keit, anonym Informationen zu liefern. Dazu werden spezifische Inspekto-

ren eingesetzt. Es gibt intern organisierte Schutzmassnahmen für be-

stimmte Informationen, so dass diese nach Möglichkeit vertraulich blei-

ben. Diese Politik wurde im Dezember 2005 in Kraft gesetzt. 

Praktische Relevanz bzw. Wirkung der wettbewerbspolitischen In-

strumente 

Die Wettbewerbsbehörde existiert in den Niederlanden erst zehn Jahre. 

Die Behörde hat Sanktionen in vielen Fällen ausgesprochen, besonders 

in den Jahren 2004 und 2005. Das Baugewerbe wurde in einem Fall mit 
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einem Bussgeld von EUR 350 Mio. belegt. Die Berechnung der Höhe des 

Bussgeldes richtet sich im Wesentlichen nach dem in den Leitlinien der 

Europäischen Kommission (2003) festgelegten Vorgehen. Die Behörde 

ist der Ansicht, dass Bussen eindeutig eine abschreckende Wirkung ha-

ben. Sie geht auch davon aus, dass Bussen gegen Privatpersonen, die in 

unzulässige Abreden verwickelte sind, in Zukunft von zunehmender Be-

deutung sein werden. Hier ist der Maximalbetrag bei EUR 450‘000 festge-

legt. Da die niederländische Wettbewerbsbehörde auf harte horizontale 

Kartelle fokussiert, erachtet sie den sog. «straight jacket-effect», dass al-

so effiziente Abreden aufgrund der Befürchtung von Bussen nicht stattfin-

den, als wenig relevant ein.  

In den Niederlanden sind die meisten Kartellrechtsfälle, die zu einer Bus-

se führten, mit Hilfe eines Kronzeugen aufgedeckt worden. Das Kronzeu-

genprogramm führte seit 2002 auch zu wesentlich mehr behandelten Fäl-

len.  

In den Niederlanden wurde 2003 eine Evaluation der wettbewerbsrechtli-

chen Praxis auf Fallbasis erarbeitet. Das Resultat führte u. a. dazu, dass 

die Möglichkeit von Bussen für Privatpersonen und die Möglichkeit von 

Hausdurchsuchungen durchgeführt wurde. Die Wettbewerbsbehörde geht 

allerdings nach wie vor davon aus, dass sie noch zu wenig eingreift und 

nennt EUR 800 Mio. als Betrag für den jährlichen nationalen Wohlfahrts-

verlust für den theoretischen Fall, dass sie keine Bussen aussprechen 

könnte. 
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7.4.5 USA42 

Umsetzung der Geldbussen und Kronzeugenregelung 

In den USA gibt es zwei Mittel, die eingesetzt werden, um den Betrag zu 

bestimmen, der gegen Verstösse des Wettbewerbsrechts relevant ist.  

Unter den sog «U.S. Sentencing Guidelines» 43 werden Bussen auf 20% 

des Werts des durch unerlaubte Abreden betroffenen Handelsvolumens 

festgelegt. Dieser Mindestbussenbetrag kann nach Massgabe der relati-

ven Verschuldung des Angeklagten erhöht werden. Im Einklang mit den 

«US Sentencing Guidelines» und des «Antitrust Criminal Penalty Enhan-

cement and Reform Act 2004» beträgt die Höchststrafe für Privatperso-

nen $ 1 Mio., für Unternehmen $ 100 Mio.44 

Als Alternative zu den Höchststrafen gemäss U.S. Sentencing Guidelines, 

richtet sich die Busse im Sinne des «Sentencing Reform Act» nach der 

doppelten Höhe des Gewinns, der durch die unzulässige Abrede resultiert 

bzw. nach der doppelten Höhe des Verlusts, den die Abrede verur-

sacht.45 Nach dieser zweiten Berechnungsart können Bussen die Höhe 

von $ 100 Mio. überschreiten. Zum Beispiel wurden gemäss dieser alter-

                                                      
42  In den USA gibt es auf oberster Ebene zwei Behörden, die primär für die Wettbe-

werbspolitik verantwortlich sind, die Federal Trade Commission (FTC) und das De-
partement of Justice (DOJ). Erstere ist eine unabhängige Regulierungsbehörde, 
die vom US-Kongress 1914 geschaffen wurde. Die Behörde ahndet Verletzungen 
des FTC Act.  

 Fragestellungen im Bereich der Bussen und Kronzeugenregelung betrifft die Kar-
tellabteilung (Antitrust Division) des DOJ. Der Generalstaatsanwalt der USA ist 
primär über das Kartellamt tätig und hat die exklusive bundesstaatliche Vollmacht 
zur Durchsetzung des Sherman Act. Er teilt mit der FTC die bundesstaatliche 
Vollmacht zur Durchsetzung des Clayton Act, eines Bürgergesetzes von 1914 (re-
vidiert im Jahre 1950), das wettbewerbswidrige Fusionen und Übernahmen verbie-
tet. 

43  Vgl. U. S. Sentencing Commission, guidelines manual § 2R1.1(D) (1), 2004. 

44  Pub. L. No. 108-237 § 215, 118 Stat. 665, 668 (2004) (codified as amended at 15  
U.S.C. §§ 1-3). 

45  Vgl. 18 U.S.C. § 3571(d). 
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nativen Bussenbemessung die $ 500 Mio. Busse gegen F. Hoffman-La 

Roche Ltd. ausgesprochen.46 

Die ursprüngliche Version des «U.S. Corporate Leniency Program» da-

tiert auf das Jahr 1978 und wurde 1993 revidiert. Das Department of 

Justice (DOJ) wendet seit 1993 ein Kronzeugenprogramm an, unter dem 

Unternehmungen unzulässige wettbewerbswidrige Tätigkeiten frühzeitig 

melden können. 1994 trat auch ein Kronzeugenprogramm für Einzelper-

sonen bei harten Kartellen gemäss Section 1 des Sherman Act in Kraft.   

Die Einführung dieser Kronzeugenregelungen des DOJ ist gekennzeich-

net durch namhafte Änderungen der vormals geltenden Praxis. Wird die 

Wettbewerbsbehörde aufgrund der Anzeige einer an einer Abrede betei-

ligten Unternehmung – es darf allerdings nicht der Rädelsführer des Kar-

tells sein – aktiv, gilt letztere als Kronzeuge. Der Status des Kronzeugen 

kann aber auch ausgesprochen werden, nachdem die Wettbewerbsbe-

hörde bereits aktiv ist. Die Bedingungen sind in vielen Punkten ähnlich 

denjenigen der EU. So sind die meldenden Unternehmen bspw. gehalten, 

unmittelbar von der Beibehaltung der illegalen Aktivität abzusehen und 

mit den Behörden unverzüglich und umfassend zusammenzuarbeiten. 

Berücksichtigt wird ebenfalls die Frage, ob die Straffreiheit mit Blick auf 

andere in die unzulässige Abrede involvierten Unternehmen vertretbar ist, 

denn für eine straffrei qualifizierte Unternehmung gilt, dass auch dem 

Management und den Mitarbeitern keine Bussgelder ausgesprochen 

werden können.  

                                                      
46  United States v. F. Hoffman-La Roche, LTD, Crim. No. 99-CR-184-R, Guilty Plea 

(N.D. Tex. May 20, 1999). Gemäss dem DOJ hat F. Hoffmann-La Roche zwischen 
Januar 1990 und Februar 1999 zusammen mit anderen weltweit führenden Vita-
minherstellern in den USA und auch in anderen Wirtschaftsräumen den Wettbe-
werb verdrängt und beseitigt. F. Hoffman-La Roche et al. wurde unterstellt, dass 
sie an einem internationalen Vitaminkartell partizipierten, in dem die Mitglieder ge-
meinsam Preise festsetzten und die Preise von Vitamin-Vormischungen erhöhten, 
um u. a. das Verkaufsvolumen und den Marktanteil unter sich aufzuteilen. Gemäss 
dem DOJ bewirkte das Wirtschaftskomplott faktisch für jeden amerikanischen Kon-
sumenten missbräuchlich überhöhte Preise für Vitamine und vitaminangereicherte 
Nahrungsmittel (vgl. Fussnote 37). 
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Wichtig zu sehen ist, dass der Begriff der «Immunität» im Rahmen des 

Kronzeugenprogramms in den USA und in der EU nicht identisch ist. In 

den USA meint Immunität «Abwesenheit von Strafverfolgung», während 

in der EU die Strafverfolgung auch auf den Kronzeugen Anwendung fin-

det. In der EU wird das Bussgeld primär nach Massgabe der Zusammen-

arbeit des Kronzeugen mit den Behörden reduziert. 

Praktische Relevanz bzw. Wirkung der wettbewerbspolitischen In-

strumente 

Das DOJ betrachtet sein Kronzeugenprogramm als Eckpfeiler der Straf-

verfolgung kriminellen unternehmerischen Handelns. Zwischen 1998 und 

2007 initiierte die Antitrust Division des DOJ 963 Ermittlungen gegen Zu-

widerhandlungen der Section 1 des Sherman Act. Während dieser Perio-

de wurden gegen 193 Unternehmungen und 247 Privatpersonen Bussen 

ausgesprochen.47 

Seit 1997 hat die Antitrust Division des DOJ über $ 4 Mrd. Bussgelder 

ausgesprochen.48 56 Unternehmen wurden durch die Antitrust Division 

aufgrund von Verletzungen des Sherman Act gebüsst. Die Bussen betru-

gen jeweils $ 10 Mio. oder mehr, teilweise über $ 100 Mio. Drei Unter-

nehmen wurden mit Bussgeldern über $ 300 Mio. belegt. Die gegen die 

Schweizerische Pharmaunternehmung F. Hoffman-La Roche, Ltd. aus-

gesprochene Busse ist somit bisher die höchste Busse, die in den USA je 

gegen ein Unternehmen ausgesprochen wurde.  

                                                      
47  DOJ, Antitrust Division, Workload Statistics, Fiscal Year 1998-2007, 

http://www.usdoj.gov/atr/-public/-workstats.htm (eingesehen am 3. Juli 2008). In 
diesem Total sind die Bussen für Meineid, Unterschlagung von Post, Beamtenbe-
leidigung, Behinderung der Ermittlungsarbeiten und Falschaussagen ebenfalls 
enthalten. 

48  Vgl. Scott Hammond, Deputy Ass’t Att. Gen., Recent Development, Trends, and 
Milestones in the Antitrust Division’s Criminal Enforcement Program, Address to 
the ABA Section of Antitrust Law (Mar. 26, 2008), 
http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/232716.htm (Seite eingesehen im Juni 
2008). 
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Zwischen 1997 und 2004 konnte mehr als 90% des Bussentotals, das 

durch die Angeklagten  bezahlt wurde, durch Beobachtungen von Kron-

zeugenbewerbern ausgesprochen werden.49 Die Kartellbehörde des DOJ 

schätzt den Schaden, der von Verletzungen des Wettbewerbsrechts auf 

Unternehmungen und Privatpersonen ausgeht, auf mehrere $ 100 Mio. 

Tangiert werden davon über $ 10 Mrd. Handelsvolumen. Gefängnisstra-

fen gegen die am stärksten beteiligten Personen seien der beste Weg, 

derartige Kartellaktivitäten zukünftig zu unterbinden.  

Im Jahr 2004 erhöhte der US-Kongress das Höchstmass von drei Jahren 

Gefängnisbusse (bezogen auf Verletzungen des Sherman Act) auf zehn 

Jahre. Im Fiskaljahr 2006 verurteilte das Kartellamt des DOJ 12 Perso-

nen, die im Durchschnitt eine Gefängnisbusse von 8.2 Monaten erhielten. 

Im Fiskaljahr 2007 waren es 15 Personen, die im Durchschnitt eine Ge-

fängnisbusse von 15.9 Monaten erhielten. Die 10-jährige Gefängnisstrafe, 

die im Fall United States v. Austin J. «Sonny» Shelton ausgesprochen 

wurde, gilt bisher als Höchststrafe, die je gegen eine Privatperson für eine 

Verletzung des Sherman Act ausgesprochen wurde.50 Abschreckung be-

trachtet das DOJ als eine sehr zentrale Aufgabe: «We firmly believe that 

deterrence is… the single most important outcome of the.. work. We are 

just as sure that it presents the most significant measurement chal-

lenges».51 

Die sog. Antitrust Modernization Commission («AMC») wurde aufgrund 

des «Antitrust Modernization Commission Act» von 2002 ins Leben geru-

fen. Die AMC wurde beauftragt, eine umfassende Review der US-

Wettbewerbsgesetze zu erarbeiten. Es sollte die Frage beantwortet wer-

                                                      
49  Scott Hammond, Dir. Crim. Enforcement, Antitrust Div., Cornerstones of an Effec-

tive Leniency Program, Presentation to ICN Workshop on Leniency Programs, 
(Nov. 22-23, 2004), http://www.usdoj.gov/atr/public/ COMMISSION speech-
es/206611.htm (Seite eingesehen im Juni 2008). 

50  Vgl. United States v. Austin J. «Sonny» Shelton, Crim. No. 01-00007 (D. Guam 
Sept. 24, 2001) (sentencing defendant to 10 years for unlawful bid-rigging of ty-
phoon reconstruction fund). 

51  DOJ, Antitrust Division, Congressional Submission for Fiscal Year 2001. 
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den, inwieweit eine Modernisierung derselben angezeigt ist. Während 

rund drei Jahren hat die AMC 17 öffentliche Anhörungen und 16 Konfe-

renzen durchgeführt, um die Fragestellung umfassend zu untersuchen. 

Im April 2007 veröffentlichte die AMC einen umfassenden Bericht und 

Empfehlungen an den US-Präsidenten und den Kongress. Insgesamt war 

der Bericht ein Plädoyer für offene Märkte. Offene Märkte werden weiter-

hin Investitionen und Innovationen fördern. Die AMC schlussfolgert, dass 

das US-Wettbewerbsrecht keiner Revision bedarf.  

7.5 Fazit für die schweizerische Wettbewerbspolitik 

Im Rahmen der Untersuchung der Vergleichsländer wird die Rolle von 

Geldbussen für wettbewerbsrechtliche Abreden von Unternehmen als 

sehr zentral eingestuft. Allerdings sind Geldbussen ökonomisch betrach-

tet lediglich ein Kostenbestandteil, der wie viele andere Einflussgrössen 

als Kosten einer Unternehmensstrategie berücksichtigt wird. Solange die 

Wahrscheinlichkeit, dass eine unerlaubte Abrede aufgedeckt wird, kalku-

lierbar ist, besteht für potenzielle Kartellanden «Rechtssicherheit». Sie 

berücksichtigen die geschätzten Unter- und Obergrenzen von Geldbus-

sen sowie die Aufdeckungswahrscheinlichkeit im Business Case und ent-

scheiden auf dieser Grundlage über die Realisation des Kartells.  

Die in der Schweiz seit 2004 verfügbaren Instrumente erhöhen für ein 

wettbewerbsschädigendes Verhalten den Erwartungswert einer Strafe 

gegenüber dem KG 1995, bei dem die Bestrafung vor allem in der negati-

ven Öffentlichkeitswirkung bestand. Mit den neuen Instrumenten wurden 

sowohl die Höhe einer möglichen Strafe (durch die Geldbussen) als auch 

die Aufdeckungswahrscheinlichkeit (durch die Kronzeugenregelung) er-

höht. Über die grundsätzlich positive Wirkung der Instrumente bei der Be-

kämpfung von wettbewerbsschädigenden Verhaltensweisen besteht Ei-

nigkeit bei den befragten Experten.  

Im Rahmen der Bussenpraxis besteht gemäss Aussagen eines Grossteils 

der Experten kein wesentlicher Unterschied darin, ob ein Unternehmen 

oder eine Privatperson mit einer Geldbusse belegt wird; Einem Ent-

scheidträger eines Kartellanden dürfte es gelingen, dass die auf seine 
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Privatadresse adressierte Geldbusse letztlich doch von der Unterneh-

mung bezahlt wird. Die Einschätzungen in den untersuchten Ländern zei-

gen jedoch, dass besonders persönliche Strafen, die von Geldbussen 

über Diskreditierungen bis zu Freiheitsentzug reichen, eine präventive 

Wirkung entfalten können. Dabei gilt, je weniger die persönliche Strafe 

auf das Unternehmen abwälzbar ist, desto höher die Präventivwirkung. 

Als das wirksamste Instrument gegen unzulässige Abreden werden priva-

te Gefängnisstrafen für die involvierten Entscheidträger genannt. Gefäng-

nisstrafen werden jedoch als wettbewerbspolitisches Instrument derart 

hart eingeschätzt, dass sie nur im Fall eines unzweifelhaft nachgewiese-

nen harten horizontalen Kartells zielführend sein dürften. Gemäss OECD 

(2002, S. 17) haben Sanktionen gegen Unternehmen und Privatpersonen 

mit Blick auf die gewünschte Abschreckung noch nicht das optimale Ni-

veau erreicht. Wie die wettbewerbspolitische Praxis in dieser Absicht wei-

terentwickelt werden könnte, wird zurzeit auch international diskutiert (vgl. 

OECD, 2008). 

Kronzeugenprogramme werden von den befragten wettbewerbspoliti-

schen Experten zweifelsfrei als wirksames Mittel genannt, v. a. um Kartel-

le aufzuspüren. So konnte durch Kronzeugenregelungen die Anzahl der 

aufgedeckten Fälle erhöht werden. Die konsultierten Fachleute bezeugen 

auch, dass in Kartellrechtsfällen, in denen Geldbussen ausgesprochen 

wurden, im Regelfall Kronzeugen involviert sind. Die Sanktionen haben in 

den letzten Jahren in den untersuchten Ländern sowohl in Anzahl als 

auch in der Höhe der ausgesprochenen Geldbussen zugenommen.  
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